LY x ¥
Thiringen

& L)

Landesentwicklungsgesellschaft
Thiiringen mbH

Flachennutzungsplan
Gemeinde Starkenberg

Begrindung
Stand: 11. August 2017

erarbeitet von: LEG Thuringen
Abt. Stadt- und Regionalentwicklung
Mainzerhofstral3e 12
99084 Erfurt

In Zusammenarbeit mit: Gemeinde Starkenberg
Borngasse 7
04617 Starkenberg




Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg




Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg

INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS. ... .o 7
1 VOrDEMErKUNG ..o e e e e 9
1.1 PlanungSerfOrdernis ..........uuuiii i 9
1.2 Rahmenbindung der Fl&chennutzungsplanung ...........cccoceiin 9
1.3  Verfahrensablauf bei der Aufstellung des Flachennutzungsplanes fir die
Gemeinde StarkenNDErg ........coo i 10
14 ReChtSgrundiagen ..........cooo oo 11
1.5  Aufbau der Begrindung ... 12
1.6 [T (T aTe W] o] F= To 1= 13
2 PlanungSgrundlagen.......c.ouuii i 14
2.1 Lage IM RAUM ... 14
2.2 Naturraumliche Gegebenheiten...........cooiii i, 15
2.3 Siedlungs- und VerwaltungSStrUKLUT ...........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 16
24 LTS o] ][ ) = USRS 22
2.5 Ubergeordnete Planungen und Ziele, bestehendes Planungsrecht..................... 25
2.5.1 Ziele der Raumordnung aus dem Thuringer
LandesentwicKIuNgSProgramim ........coooeeeeeeeeeeeeeeeeee e 25
2.5.2 Ziele der Raumordnung aus dem Regionalplan Ostthiringen................. 28
2.5.3 Planungen der Gemeinde Starkenberg und der Nachbargemeinden ...... 32
2.5.4 Ziele der Flachennutzungsplanung der Gemeinde Starkenberg.............. 33
2.6 PlanungSVOrgaben .........ooooi oo 34
2.6.1 Natur- und LandschaftSSChULZ ............coovvviiiiiiiiiiiiiiiieee 34
2.6.2 BaUdenKMAlE........ccoeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee et 35
2.6.3 Bodendenkmale / Arch&ologische Fundstellen...........ccccccovvviiiiiiiiinnnnnn. 37
3 BeVOIKEIUNG ..o 39
3.1 BevolkerungsentwiCKIUNg ........oooooiii i, 39
3.2 BeVOIKErUNGSPIOGNOSE. .....ccooeieeeeeeee e 41
4 Wirtschaft und ArbeitSSIAtIEN .....ooeveeiie e 45
4.1 F N 0 T= T £ 1 = g PO 45
4.2 BranChenStIUKLUL ........cooee e e e e e 46
4.3  Wirtschaftliche EntwWiCKIUNG ........coooiiiii e 46
4,31 BEUIEDE .o e 47
4.3.2 Bergbau und RONSIOfFgEWINNUNG ........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniieeiieeeeannees 49
4.3.3 LandwirtSChafl.........cooomiiiiii e 50
4.3.4 Tourismus / Naherholung..........ooouiiiiii e 51




Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg

5 Stadtebauliche ENtWICKIUNG .......coiiiiiiii e 52
o0 RV 0T 1 o T=T 41T (U o S 52

5.2  Analyse des Bauflachenbestandes............ccccccoviiiiiiiiiiiiii 52
5.2, WORNNEBN .t 52

5.2.2  GRWEIDE ..ot 55

5.2.3 Sonderbauflachen............ccooi i 55

5.3 Entwicklungsabsichten der Gemeinde — Baulandbedarfe.............cccccccceienne. 57
5.3 1 WONNEN (oo 57

5.3.2  GRWEIDE ..o 58

5.3.3 Sonderbauflachenbedarfe...........ccooiiiiiiii 59

5.4 Belange des IMMISSIONSSCAULZES .........ciiiieiiiiiiice e 68

5.5 Darstellung von Bauflachen.............couiiiii e 69
5.5.1 WohNbauflaChen........coooeiiiii e 70

5.5.2 gemischte BauflaChen.............ooovviiiiiiiiiiiiiiie 72

5.5.3 Gewerbebauflachen..........ccccccvvviiiiiiiii 76

5.5.4 SONAEIgEDIEte ....uuiii e 78

6 Flachen fUr den Bergbau ... 83
6.1  Vorbemerkungen zur Geologie und zur Rohstoffgewinnung...............ccccceeeeee. 83

6.2 bergrechtlich genehmige Gewinnungsfelder...........cccoo, 83

6.3  Rohstoffsicherungsgebiete gemafll Regionalplan Ostthiringen ...........ccccceeeeeee. 85

6.4 bergrechtlich genehmigte Betriebsflachen.............ccooooi 87

7 S0ziale INTrastrUKIUN ... oo e e 89
7.1 Offentliche EINMACHIUNGEN .........coviiiiiiiiicie et 89

7.2 Kindertagesstatten / SCRUIEN.............ouiiiiii e 89

7.3 Kirchliche EINFIChtUNGEN ..., 90

7.4 Einrichtungen des Sports / SPOIVereine ..., 90

7.5 Soziale EiNFICNTUNGEN. .. ... e e e e e eeaees 91

7.6 Gesundheitlichen Zwecken dienende Einrichtungen ...............ccovviiiieiieeeeneeinn, 91

7.7 Freizeit und Kultur, Vereine und ClUDS ..........ooiuiiiiii e 91

7.8 FRUBIWENT ..., 92

8 Grunflachen im SiedluNgSraum ..........oviiiiiiiiiiie e 93
8.1 Sport- und SPIEIfIACNEN .......cooiiiiiiiiii 93

8.2 LT T4 (=] o T PP PP TOUPRTP 93

8.3 [ (=70 | o = S 93

S Y = o | PP SUPPPRRRTT 94
9.1 StralBenVerkenr ... ... e 94

9.2 Bahnanlagen ..., 95

9.3 Offentlicher PersonennanVerkenr..............ccvviieieieecee e 96




Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg

94 [ 102 T4 = o ] 96
9.5 Ruhender Verkehr / Stellflachen.............cccoo o, 96
9.6 [ C oo I = o (Y=o = P 96
10 Ver- UNd ENTSONGUING . ..uuueeeeiiiiieiiie ettt e e e e e e eeeeaa e eas 98
10.1 EleKtroenergieVerSOrgUING ........uuceiieeeeieeeiiiiiee e e e e e e eeeeitas s e e e e e s e eentaa e s e e e aaeeeeneaanans 98
10.2 Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung ...........ccccccovviiiiiii . 98
10.3  ABFAllENISOIGUNG ... 99
O A € 1YL £=To] {0 U] o TSP 99
105 WINAKIATT. ..o 99
10.6  Biogasanlagen .........ccoooooiiiiiiiiee e 100
O A S o P =T 0 1= (o 1= 100
10.8  TeleKOmMmUNIKALION ......ccooeeeeeceeeeee e 100
11 Natur und Landschaft ... 101
3 A T =Y o ! (oo [T [ To I =TT =1 o T 101
11.1.1 Kulturhistorisch bedeutsame BOdenN.............cccceeeeeeeiieeeiieeeeeeeeee, 101
11.1.2 Beeintrachtigung und Gefahrdung ..., 101
11.1.3 AltlastenverdachtsSflAChEN .........cccoooviiiiiiii e 101
11.1.4 Ingenieurgeologie und Baugrundbewertung...........cccceeeveeeeiiiiiiiineneeennn. 104
11.2  HYAIOIOQIE ... .o 104
0 R 1 T 1112 1T 104
11.2.2 ODberflAChENGEWASSEN ........ceviiiiii e 105
113 KM e 106
11.4  Arten UNd BiOTOPE ... 107
11.4.1 Potentielle natlrliche Vegetation............ccccooiiieiiiiiiiiiiie e, 107
11.4.2 Reale Vegetation — Biotop- und Nutzungstypenbeschreibung............... 107
11.4.3 Bedeutsame Pflanzen- und Tierarten...........ccccevveeveiiiiieieeeeeeeeiiiceee e 108

11.4.4 Bedeutsame Lebensraume und ihre Bedeutung fir den Arten- und
BIOtOPSCRULZ ... 108
11.5 Landschaftsbild und Erholung ... 109
11.6 Vorhandene und prognostizierte Nutzungskonflikte...............cccooeeii. 109
11.7 Leitbilder fur die Sicherung und Entwicklung der Schutzgiter ..............ccc.uue..... 109

11.8 MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur

UN LanNdSCat.........cooiieeie e e 111
11.8.1 Rechtsverbindlich festgesetzte Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen.....111
11.8.2 Landschaftspflegerische Mallnahmen ... 111
11.9 SchutzgebietSplanung ... 112




Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg

12 Land- und FOrsStWirtSCNait . ..., 114
13 FLACNENDIIANZ ..o e 115
L@ 11 1= 1= o OSSR 117
N ] =T =T o PO 121




Flachennutzungsplan fir die Gemeinde Starkenberg

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1:
Abbildung 2:
Abbildung 3:

Abbildung 4:
Abbildung 5:
Abbildung 6:
Abbildung 7:
Abbildung 8:
Abbildung 9:

Abbildung 10:
Abbildung 11.:
Abbildung 12:
Abbildung 13:
Abbildung 14:
Abbildung 15:

Abbildung 16:

Abbildung 17:
Abbildung 18:
Abbildung 19:
Abbildung 20:
Abbildung 21:
Abbildung 22:

Abbildung 23:
Abbildung 24:
Abbildung 25:
Abbildung 26:
Abbildung 27:
Abbildung 28:
Abbildung 29:
Abbildung 30:
Abbildung 31:
Abbildung 32:
Abbildung 33:
Abbildung 34:

Lage von Starkenberg in TAUMNGEN .......ccooeiiiiiiie e 14
Ubersicht an Starkenberg angrenzender Gemeinden ...........c...cceceveeee.. 14
Ubersicht tiber die Naturraume des LK Altenburger Land mit

Eintragung der ungeféahren Lage von Starkenberg (roter Stern).............. 15
SIedIUNGSSITUKLUN ..o 16
Luftbild von Starkenberg ........ccooooo i 17
Ansichten vom Gemeindezentrum .............ooiiieeeiiiiiiiiiee e 17
Luftbild von Naundor............oiiii e 18
Bergkirche VON TEOKWILZ ........coiieeiiieieiiiee et e e 19
Lufthild vON TEQKWILZ .....oovviiiii e eaaees 19
Lufthild vOM Grof3rOda ..........ueiiieeeiieiiiiiiei et e e e eeeeees 20
Raumstrukturgruppen und -tyPen..........ceeeiieeii i 25
FreiraumStrUKIUIEN ..o 26
Potenzial oberflachennaher Rohstoffe ...........cooevviiiiii i, 27
Rahmenbedingungen fir raumbedeutsame Solaranlagen ...................... 30
Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans

OSHNUNNGEN ..o 32
Bestand Baudenkmale entsprechend der Denkmalliste des

Thuringer Landesamtes flir Denkmalpflege .......cooooviiiiiiiiiiniinn, 37
BevolkerungsSentwiCKIUNG .......cooooeiiiiiiiiiii et 39
naturliche und raumliche Bevolkerungsbewegung ..., 40
Bevolkerung nach AREIrSOrUPPEN ......cuvveeiie e e e eaaees 40
Bevolkerungspyramide zum Szenario B — Status-QuO..........cccceeeeeeeeenns 42
Bevdlkerungsruckgang Szenario C — Abwanderung stoppen.................. 42
Bevdlkerungsentwicklung 2010 bis 2030 Szenario D —
arbeitsplatzorientierte ZUwanderung .............ooouuiiiiieieeeeeieeeiiieee e e, 43
Vergleich der prognostizierten Bevolkerungsentwicklungen.................... 44
Beschaftigte und Arbeitslose in der Gemeinde Starkenberg ................... 45
Branchenstruktur in Starkenberg..........cccoooiiiiiiiiiiii e 46
Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Starkenberg nach Betrieben.............. 49
bergbaugewerblich genutzte FI&chen ..., 50
Art der baulichen Nutzung von Bauflachen ..............ccccccviiiiiiiiiiiiiiiinnn. 52
Wohnbauflachen — Bestand ... 53
gemischte Bauflachen — Bestand..............ccoovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee 54
gewerbliche Bauflachen — Bestand.............ccoovvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 55
Sonderbauflachen — Bestand..............ooiiiiiiiiiii e 56
Sondergebiete Tier- und Pflanzenproduktion ..............cccccccoiiiiini s 56
eigene Berechnung Bedarf an Bruttowohnbauflachen im Jahr 2030....... 58



file://///Leg001/dat_sre/Projekte/Starkenberg_FNP/FNP/Begründung/160522_Textteil%20FNP%20Starkenberg_Feustel_Ausgangslage%202.%20Entwurf.docx%23_Toc487711323

Flachennutzungsplan fir die Gemeinde Starkenberg

Abbildung 35:

Abbildung 36:
Abbildung 37:
Abbildung 38:

Abbildung 39:
Abbildung 40:
Abbildung 41.:

Abbildung 42:
Abbildung 43:
Abbildung 44:
Abbildung 45:
Abbildung 46:
Abbildung 47:
Abbildung 48:

Abbildung 49:
Abbildung 50:

Abbildung 51.:

Abbildung 52:

Abbildung 53:

Abbildung 54:
Abbildung 55:
Abbildung 56:
Abbildung 57:

Auswertung der Standortalternativen fir Solarstandorte in

der Gemeinde Starkenberg...........ccooei i 66
schalltechnische OrientieruNgSWerte.............vvveeiiieeeiiieeiccee e 68
Potenzialflachen in Kostitz und Starkenberg ... 71
Erweiterungsflache fur den landwirtschaftlichen Betrieb in

DODBIaSCNULZ ... 74
Potenzialflache in TegKWILZ..........ccooieeiiee e 75
Potenzialflache innerhalb der Gewerbeflache in Kleinrdda...................... 76
Potenzialflache innerhalb der Gewerbeflache in der Ortslage

2= 11 (1 ] 0 1= o [P URRPPPPS 77
Erweiterungsflache im Gewerbegebiet Kraasa...............ccoooeeeeeeeeeeeeeee, 77
Gewerbeflache an der Kostitzer StralRe .........cccccovvvviiiiiiiiiiiiii 78
Solarpark Starkenberg — Auszug aus dem rechtskraftigen B-Plan .......... 79
Sondergebiet Solar sidlich und nérdlich von Posa ............cccceeeevieeveeeenns 80
Sondergebiet Solar 6stlich von TegKWitz..............ccoovvvviiiiiiiiiiiiiiiiee, 80
Sondergebiet WINd ..........ovoiiiii e 81
Sondergebiet Tierproduktion am Eugenschacht mit

Erweiterungsflache ... 82
Ubersicht Giber Gewinnungsfelder und Rohstoffsicherungsgebiete ......... 83

Darstellung der gemaf Bundesbherggesetz erteilten
Bergbauberechtigungen in Starkenberg.............ccoeeeiiiieiiiiiiiiiiiin e 84

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete im Plangebiet der
Gemeinde Starkenberg......cooooo i 85

Darstellung von Flachen fur Aufschittungen, Abgrabungen oder
die Gewinnung von Bodenschéatzen gemafl 8 5 Abs. 2 Nr. 8 BauGB....... 86

nachrichtliche Ubernahme der bergrechtlich genehmigten

Betriebsflachen gemaR § 5 Abs. 4 BauGB...........ccccooivievvviiiiiiiiiie e 88
KreisstraRen im Plangebiet der Gemeinde Starkenberg ......................... 94
altlastverdachtige Flachen in der Gemeinde Starkenberg (THALIS) .....103
ehemalige Lehm- und Tongrube TegkWitZ .............ccoovviiieiiieereiieiiiinnnn. 112
FIAChENDIIANZ ..evvei e 115




Flachennutzungsplan fir die Gemeinde Starkenberg

1 Vorbemerkung
1.1 Planungserfordernis

Gemall 8 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitplane aufzustel-
len, sobald und soweit es fiir die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Der Flachennutzungsplan bildet als vorbereitender Bauleitplan die erste Ebene im Rahmen
der kommunalen Planungshoheit der Gemeinden. Er soll fiir einen Planungshorizont von ca.
10 bis 15 Jahren die dorfliche Entwicklung Starkenbergs nachhaltig ordnen (vgl. 8 1 Abs. 5
BauGB) sowie eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennut-
zung planwirksam vorbereiten und dabei die sozialen, wirtschaftlichen und die Umwelt
schiutzenden Anforderungen in Verantwortung gegeniber den kinftigen Generationen mitei-
nander in Einklang bringen.

Die Bauleitplane sollen dazu beitragen, eine menschenwirdige Umwelt zu sichern sowie die
natirlichen Lebensgrundlagen zu schiitzen und zu entwickeln. Das Orts- und Landschafts-
bild sowie die dorfliche Gestalt Starkenbergs sollen dabei baukulturell erhalten und unter den
Anforderungen des demographischen Wandels entwickelt werden.

Die Notwendigkeit der Aufstellung eines Flachennutzungsplanes ist fir die Gemeinde Star-
kenberg grundsatzlich gegeben, denn nur mit dem Flachennutzungsplan kann die Gemeinde
fur ihr gesamtes Hoheitsgebiet langfristig ihre planerischen Entwicklungsvorstellungen au-
Renwirksam darstellen und vermitteln.

In der Sitzung des Gemeinderates am 29.02.2012 wurde der Beschluss zur Aufstellung ei-
nes Flachennutzungsplanes fir das gesamte Gebiet der Gemeinde Starkenberg gefasst
(Beschluss-Nr.: 07/02/12).

Mit der Erstellung des Flachennutzungsplans wurde die LEG Thiringen beauftragt. Die daflr
erforderliche Fortschreibung des Landschaftsplanes erfolgte durch das ,Gutachterburo fur
Naturschutz, Okologie und Umwelt* aus Gotha.

Fur das Gemeindegebiet Starkenberg existierte bisher kein Flachennutzungsplan.

1.2 Rahmenbindung der Fld&chennutzungsplanung

Im Flachennutzungsplan ist fir das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der dorflichen
Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung darzustellen. Dabei ist in den Grundzugen auf
die zukinftigen Bedirfnisse der Gemeinde abzustellen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB).

Aufgabe der Flachennutzungsplanung ist es, einerseits die zum Teil konkurrierenden Fla-
chennutzungen in Einklang zu bringen bzw. einen Interessenausgleich herzustellen. Dabei
sind offentliche Belange mit privaten Interessen der Blrger untereinander und gegeneinan-
der abzuwagen. Andererseits stellt die Flachennutzungsplanung das Bindeglied zwischen
der Landesplanung und Raumordnung und der kommunalen Selbstverwaltung dar.

Der Flachennutzungsplan erzeugt die so genannte Selbstbindung der planbeschliel3enden
Gemeinde und beeinflusst somit ihre bauliche und sonstige planungswirksame Entwicklung.

Die Darstellungen der Bodennutzung im Flachennutzungsplan haben fir einzelne Bauvorha-
ben allerdings keine unmittelbare planungsrechtliche Bindung. Aus den Angaben kann keine
Genehmigungspflicht der Kommune gegeniber Vorhabentragern abgeleitet werden. Bin-
dungswirkung besitzen die Aussagen des Flachennutzungsplanes jedoch zwischen der
Kommune und Tragern o6ffentlicher Belange, sofern sie der Planung in den Beteiligungsver-
fahren nicht widersprochen haben (8 7 BauGB).

Aus dem Flachennutzungsplan sind, gemaR § 8 Abs. 2 BauGB (Entwicklungsgebot) verbind-
liche Bauleitplane zu entwickeln. Diese enthalten Festsetzungen uUber die stadtebauliche
Ordnung und entfalten ihrerseits als Satzung der Gemeinde eine rechtsverbindliche Wirkung.
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Vom Flachennutzungsplan gehen folgende Rechtswirkungen aus:

¢ In der Regel sind Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplanen abzuleiten. Die
inhaltlichen Festsetzungen der Bebauungsplane dirfen den Darstellungen des FNP
nicht widersprechen. Weicht der Bebauungsplan vom Flachennutzungsplan ab, ist fir
den rechtswirksamen Flachennutzungsplan ein Anderungsverfahren durchzufiihren.

e Daneben sind die Trager offentlicher Belange (TOB) verpflichtet, inre Planungen soweit
anzupassen, dass sie den Darstellungen des Flachennutzungsplanes nicht widerspre-
chen.

o Die Darstellungen des Flachennutzungsplanes sind insbesondere bei Baugenehmi-
gungen im AuRenbereich der Kommunen von Bedeutung.

Die Darstellungen im Flachennutzungsplan sind nicht flurstiicksgenau. Aufgrund dieser Abs-
trahierung konnen grofRrdumige Nutzungskonflikte und siedlungsstrukturelle Wechselwirkun-
gen gelenkt und geordnet werden. Zudem wird geniigend Raum eroffnet fur die Entwicklung
der Bebauungspléne nach § 8 Abs. 2. BauGB, in denen planerische Lésungen von Einzel-
vorhaben festgesetzt werden.

Zweck des Flachennutzungsplanes ist damit nicht die Festlegung des Planinhaltes fir Ein-
zelvorhaben. Dies kann flur Einzelvorhaben im AuRenbereich allerdings auch ein moégliches
Hemmnis sein.

1.3 Verfahrensablauf bei der Aufstellung des Flachennutzungspla-
nes fur die Gemeinde Starkenberg

Die Aufstellung des Flachennutzungsplanes fir die Gemeinde Starkenberg erfolgte in fol-
genden Schritten und in folgendem zeitlichen Verlauf:

e Aufstellungsbeschluss des Gemeinderates in seiner Sitzung am 29.02.2012 (Be-
schluss-Nr.: 07/02/12),

e Erarbeitung eines Vorentwurfs,

e Frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 i.V.m. § 4a Abs. 1 und 2 BauGB
(Auslegung des Vorentwurfs fir die Dauer eines Monats vom 05.08.2013 bis zum
06.09.2013) und gleichzeitig

e Friihzeitige Behorden- und Tragerbeteiligung nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 4a Abs. 1 und 2
BauGB (Beteiligung im Zeitraum vom 25.07.2013 bis zum 06.09.2013),

e Erarbeitung des Entwurf im Ergebnis der frihzeitigen Beteiligung,

e Entwurfs- und Offenlagebeschluss durch den Gemeinderat in seiner Sitzung am
06.05.2014 (Beschluss-Nr. 14/05/14),

o Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 1 und 2 BauGB (Auslegung
des Entwurfs fur die Dauer eines Monats vom 10.06.2014 bis zum 11.07.2014) und
gleichzeitig,

e Behdrden- und Tréagerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 1 und 2 BauGB (Be-
teiligung im Zeitraum vom 10.06.2014 bis zum 18.07.2014),

e Beschluss zur Abwagung der privaten und offentlichen Belange durch den Gemeinde-
rat in seiner Sitzung am 30.10.2014 (Beschluss-Nr. 30/10/14),

e Information Uber das Prifergebnis der Anregungen aus den Beteiligungen,
e Erarbeitung der genehmigungsféahigen Planfassung des FNP,

e Feststellungsbeschluss zum FNP und Billigung der Begriindung durch den Gemeinde-
rat in seiner Sitzung am 05.05.2015 (Beschluss-Nr. 16/05/15),

10
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Genehmigungsantrag der Gemeinde vom 10.06.2015,

Versagensschreiben des Thiringer Landesverwaltungsamtes (Genehmigungsbehérde)
vom 07.09.2015,

Erarbeitung des 2. Entwurfs im Ergebnis der vorangegangenen Verfahrensschritte,

Aufhebung des Abwagungsbeschlusses, Aufhebung des Feststellungsbeschlusses,
Beschluss zur Billigung und Offenlage des 2. Entwurfs des FNP durch den Gemeinde-
rat in seiner Sitzung am 28.04.2016 (Beschluss-Nr. 06/04/16),

Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 i.V.m.§ 4a Abs. 1 und 2 BauGB (Auslegung
des 2. Entwurfs fur die Dauer eines Monats; Auslegung des Entwurfs fur die Dauer ei-
nes Monats vom 17.05.2016 bis zum 21.06.2016) und gleichzeitig

Behorden- und Tragerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 1 und 2 BauGB (Be-
teiligung innerhalb eines Monats; Frist zur Abgabe von Stellungnahmen zum 2. Entwurf
bis zum 21.06.2016),

Beschluss zur Abwagung der privaten und 6ffentlichen Belange durch den Gemeinde-
rat in seiner Sitzung am 19.07.2017 (Beschluss-Nr. 15/07/17),

Erarbeitung der genehmigungsfahigen Planfassung des FNP

Feststellungsbeschluss zum FNP und Billigung der Begriindung durch den Gemeinde-
rat in seiner Sitzung am 22.08.2017 (Beschluss-Nr. 16/08/17),

Genehmigungsantrag der Gemeinde,

Erteilung der Genehmigung durch die hohere Verwaltungsbehoérde (Thiringer Landes-
verwaltungsamt) (3. Monate)

1.4 Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen fur die Aufstellung des Flachennutzungsplanes fur die Gemeinde
Starkenberg bilden im Wesentlichen:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September
2004 (BGBI. | S. 2414), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2017
(BGBI. I S. 2193) geandert worden ist

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 1990 (BGBI. | S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017
(BGBI. I S. 1057) geandert worden ist

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S.
58), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057) geandert wor-
den ist

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutz-
gesetz - BImSch@G) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. |
S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBI. | S. 1298)
geéndert worden ist

1. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (Technische Anleitung zur
Reinhaltung der Luft — TA Luft) vom 24.07.2002, GMBI. 2002, S. 511,

6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26.08.1998, verdffentlicht im Gemeinsamen Mi-
nisterialblatt 49. Jg., 1998, Nr. 26., S. 503-515,
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e 26. Verordnung zur Durchfihrung des BImSchG (Verordnung Uber elektromagneti-
sche Felder — 26. BImSchV) vom 14.08.2013 (BGBI. | S. 3266)

e Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24.02.2010 (BGBI. S. 94), zuletzt geandert Artikel 4 Abs. 4 des
Gesetzes vom 05.05.2017 (BGBI. S. 1074),

e Thuringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thuringer Kommunalordnung - Thir-
KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geén-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24.04.2017 (GVBI. S. 91, 95),

o Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) Artikel 1 des Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 13.10.2016 (BGBI. I. S. 2258),

e Thiringer Gesetz fur Natur und Landschaft (Thidringer Naturschutzgesetz - Thir-
NatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.08.2006 (GVBI. S. 421), zuletzt
geéandert durch Gesetz vom 15.07.2015 (GVBI. S. 113),

e Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von Alt-
lasten (Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. | S. 502),
zuletzt gedndert durch Art. 101 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBI. | S. 1474),

e Thiringer Gesetz zur Ausfilhrung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (ThirBodSchG)
vom 16.12.2003 (GVBI. S. 511), zuletzt geandert durch Gesetz vom 20.12.2007 (GVBI.
S. 267, 276),

e Bundesberggesetz (BBergG) in der Fassung vom 13.08.1980 (BGBI. | S. 1310), zu-
letzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30.11.2016 (BGBI. I. S. 2749),

¢ Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung vom 22.12.2008 (BGBI. | S. 2986), zu-
letzt geandert durch Art. 124 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBI. I. S. 1474),

e Thiringer Landesplanungsgesetz (ThurLPIG) vom 11.12.2012 (GVBI. S. 450),

e Landesentwicklungsprogramm Thiringen 2025 (LEP 2025) Beschluss der Landes-
regierung zur Thiringer Verordnung Uber das Landesentwicklungsprogramm am
15.05.2014, verkiundet am 04.07.2014 im Gesetz- und Verordnungsblatt fir den Frei-
staat Thiringen, am 05.07.2014 in Kraft getreten,

e Regionalplan Ostthiringen in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.06.2012
(Tharinger Staatsanzeiget Nr. 25/2012) sowie Entwurf des Abschnittes 3.2.2. Vorrang-
gebiete Windenergie des Regionalplanes Ostthiiringen vom 04.03.2016

1.5 Aufbau der Begriindung

Die Begriindung des Flachennutzungsplanes gibt die Ergebnisse der planerischen Ausei-
nandersetzung mit dem Bestand und der avisierten Entwicklung der Flachen in der Gemein-
de Starkenberg wieder und erlautert diese.

Jedermann kann in die Planunterlagen des Flachennutzungsplanes sowie dessen Begrin-
dung einsehen und Uber deren Inhalt Auskunft verlangen.

Einbeziehung der Landschaftsplanung in die Begriindung zum Flachennutzungsplan

Parallel zur Erarbeitung des Flachennutzungsplanes wurde der Landschaftsplan flr die Ge-
meinde Starkenberg durch das ,Gutachterbiro fur Naturschutz, Okologie und Umwelt* aus
Gotha fortgeschrieben.
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Die Eingliederung der Landschaftsplanung erfolgt Giber die FlAchennutzungsplanung (vgl. 8 5
ThirNatG). Da die zuklnftige Bodennutzung im Flachennutzungsplan geregelt ist, waren die
daraus resultierenden Konflikte zwischen Natur und Landschaft einerseits und der Wirt-
schafts- und Siedlungsentwicklung andererseits hier zu l6sen.

Landschaftsplanerische Darstellungen, die in den Flachennutzungsplan eingeflossen sind
und an dessen Rechtswirkung teilnehmen, sind von anderen Rechtstragern zu bertcksichti-
gen.

1.6 Kartengrundlage
Als Kartengrundlage ist die topographische Karte im Maf3stab 1:10.000 verwendet worden.

Die Planunterlage stellt in Genauigkeit und Vollstandigkeit den Zustand des Plangebietes in
einem fir den Planinhalt ausreichendem Mal3e (gem. 8 1 (1) PlanzV 90) dar. Die computer-
gestitzte Bearbeitung gewahrleistet Qualitat und Lesbarkeit des Planes.

Die Darstellungen der amtlichen Liegenschaftskarte bieten keine Gewabhr fur die Vollstandig-
keit der tatsachlich vorhandenen baulichen Anlagen. Der Nachweis der vorhandenen bauli-
chen Anlagen wird auf den nachsten Planungsebenen in geeigneter Weise ermittelt.

Im Plangebiet oder in dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich amtliche Festpunkte
(TP und/oder NivP) der geodatischen Grundlagennetze Thiringens. Aufgrund ihrer Bedeu-
tung sind die Festpunkte, entsprechend 8§ 25 Abs.2 des Thiringer Vermessungs- und Geoin-
formationsgesetzes (ThurVermGeoG) vom 01.01.2010, besonders zu schutzen. Bei Bau-
mafinahmen im Gemeindegebiet ist daher rechtzeitig vor Beginn eine Stellungnahme zu den
geodatischen Festpunkten vom zustandigen Katasterbereich des Landesamtes fir Vermes-
sung und Geoinformation einzuholen.

Hinweis: Die Darstellungen des Flachennutzungsplanes iberlagern sich teilweise mit den
der topographischen Kartengrundlage zugehoérigen Signaturen. Diese sind ohne Planungsre-
levanz. Auf die Erlauterung dieser Signaturen wird verzichtet. Die Legende zur Planzeich-
nung enthalt einen entsprechenden Hinweis.

Zusatzlich zum Gesamtplan sind die Ortsteile und Ortslagen der Gemeinde Starkenberg in
Detailplanen vergroRRert dargestellt.
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2 Planungsgrundlagen

2.1 Lageim Raum

Das Gemarkungsgebiet der Gemeinde Starkenberg umfasst den Ort Starkenberg, die Ort-
steile GroRRréda, Naundorf und Tegkwitz sowie die Ortslagen Breesen, Dobraschitz, Ddlzig,
Kleinréda, Eugenschacht, Kostitz, Kraasa, Kreutzen, Misselwitz, Neuposa, Oberkossa,

Po6hla, Posa, Tanna und Wernsdorf.

Die Gemeinde hat 1.663 Einwohner und eine Flache von 2.642 ha (Stand: 31.12.2015)."

Abbildung 1:

Lage von Starkenberg in Thiiringen®

Starkenberg liegt im ostthiringischen Landkreis Altenburger Land, rund 12 km westlich der
Kreisstadt Altenburg, die in der Landesplanung als Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines
Oberzentrums ausgewiesen ist. Das nachstgelegene Oberzentrum ist die kreisfreie Stadt
Gera — ca. 25 km in stidwestlicher Richtung von Starkenberg entfernt. In westlicher Richtung
grenzt die Gemeinde an den Sachsen-Anhaltinischen Burgenlandkreis.

Stadt / Gemeinde / Verwal-

Bundesland Landkreis tungsgemeinschaft / Gemeinde
Verbandsgemeinde

Thiringen Altenburger Land | VG Altenburger Land Gemeinde Lumpzig
Gemeinde Dobitschen
Gemeinde Mehna
Gemeinde Gohren
Gemeinde Monstab
Gemeinde Kriebitzsch

Sachsen- Burgenlandkreis VG DroyRiger-Zeitzer-Forst Gemeinde Schnaudertal

Anhalt Stadt Zeitz

Gemeinde Elsteraue
Abbildung 2:  Ubersicht an Starkenberg angrenzender Gemeinden

THURINGER LANDESAMT FUR STATISTIK (2015) Bevolkerung nach Geschlecht zum 31.12.2015,

www.tls.thueringen.de; THURINGER LANDESAMT FUR STATISTIK (2015) Flache zum 31.12.2015,

www.tls.thueringen.de

Karte ohne Mal3stab (LEG Thiringen)
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Die uberregionale Anbindung der Gemeinde ist Uber die Bundesstral3e 2 (B2) in westlicher,
Uber die B7 in sudostlicher und tber die B 180 in ndrdlicher Richtung gewahrleistet. Die
Bundesautobahn 4 ist in sidlicher Richtung in etwa 25 Minuten zu erreichen; der Flugplatz
Altenburg-Nobitz liegt rund 30 Minuten Fahrtzeit in dstlicher Richtung entfernt.

Eine Anbindung Uber die Schiene im Bereich des Personenverkehrs ist nicht mehr gegeben.
Ein schienenbezogene Guterverkehr dagegen findet statt.

2.2 Naturraumliche Gegebenheiten

Die Gemeinde Starkenberg befindet sich wie der gréf3te Teil des Landkreises Altenburger
Land im Naturraum Altenburger LoR3gebiet (entsprechend der Karte der TLUG Jena zur Na-
turraumlichen Gliederung Thiringens, Naturraumtyp 5 - Ackerhlgelland, Naturraumeinheit
5.3).

Naturraumliche Gliederung

: Landkreis Leipzig
Landkreis Altenburger Land

1 Mittelgebirge
1.3 Tharinger Gebirge
1.3.8 Ronneburger Acker- und Bergbaugebiet

S Ackerhiigellander
5.3  Altenburger Léssgebiet

Burgenland

Mittel-
sachsen

0 5 10 15 Kilometer

Zwickau

THORINGER i
@ Y LANDESANSTALT FOR Greiz
£% J| UMWELT UND GEOLOGIE

Abbildung 3:  Ubersicht tiber die Naturraume des LK Altenburger Land mit Eintragung der ungefah-
ren Lage von Starkenberg (roter S‘[ern)3

Unter dem L0ss liegen tertidre Sande, Kiese und Tone, in denen Braunkohleschichten einge-
lagert sind. Das Altenburger Lossgebiet, das allméahlich von Norden nach Slden ansteigt
(von ca. 200 auf 250 m), wird wegen seiner fruchtbaren, nahrstoffreichen Béden (vor allem
Parabraunerden auf Ldss) vorwiegend landwirtschaftlich genutzt (74% der Gesamtflache des
Kreises). Die Gemeinden in diesem Gebiet besitzen einen Anteil von tber 80% landwirt-
schaftlicher Nutzflache an der Gemeindeflache. Das flachwellige Ackerhiigelland wird von
mehreren flachen Kerbsohlentélern, im Plangebiet des Gerstenbaches, durchzogen. Insge-
samt ist Landschaft im Altenburger Lossgebiet weitgehend ausgerdumt und strukturarm. Le-
diglich Restgeholze, Hecken, Baumreihen und Streuobstwiesen sind vereinzelt noch vorhan-
den.

THURINGER LANDESAMT FUR UMWELT UND GEOLOGIE (2013) Umwelt regional — Landkreis Altenburger
Land, Naturrdume, www.tlug-jena.de
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2.3 Siedlungs- und Verwaltungsstruktur

Administrativ ist Starkenberg der Verwaltungsgemeinschaft Altenburger Land im Landkreis
Altenburger Land zugeordnet.

Bezogen auf die Flache ist Starkenberg die gro3te Gemeinde in der VG Altenburger Land,
deren Verwaltungssitz in Mehna liegt.

Die Ortsteile Naundorf, Tegkwitz und GroRRréda entwickelten sich als eigenstéandige Ortschaf-
ten. Naundorf und Tegkwitz wurden am 01.12.2008 und Grof3réda am 01.01.2012 einge-
meindet.

N
Starkenberg

Abbildung 4:  Siedlungsstruktur®

Die Ortsteile und Ortslagen der Gemeinde Starkenberg sind durch die LandesstraRen L 1361
und L 1362 sowie Uber die Kreisstralen K 211, K 212, K 213, K 307, K 540, K 541, K 542,
K 554, K 556, K 602 und K 603 miteinander verbunden.

*  GOOGLE (2013) Luftbild der Gemeinde Starkenberg, www.google.de
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Starkenberg

Starkenberg liegt rund 12 km von Altenburg entfernt. Der Ort bildete friher einen Rundling
mit Ausbauten. Vor dem Jahre 1500 lagen die Gehdfte der alten Dorflage in einer geschlos-
senen Bauweise zueinander, die bis heute noch deutlich zu erkennen ist.

Abbildung 5:

Das jetzige Gesamtensemble bildet das neue Gemeindezentrum von Starkenberg, mit allen
Einrichtungen des o6ffentlichen Lebens (Kultur, Gastronomie, Sport, Medizin und Verwal-
tung). Der Sportverein, der Faschingsverein, der Heimatverein, der Spielmannszug und die
Volkssolidaritat haben ihre Vereinszimmer im Gemeindezentrum eingerichtet. Dartber hin-
aus stehen 4 Gastezimmer zur Verfigung. In unmittelbarer Nahe zum Gemeindezentrum
befindet sich ein Gasthof, der allerdings seit Juli 2013 nicht mehr betrieben wird.

Luftbild von Starkenberg

LT
(Latim

I\ [0

Abbildung 6:  Ansichten vom Gemeindezentrum®

Starkenberg verfligt Gber eine Arztpraxis fur Allgemeinmedizin. Die Fassade wurde 2011 mit
Hilfe von Fordermitteln saniert. In unmittelbarer Nahe der Arztpraxis befindet sich das Ge-
baude der alten Schule. Nach dem Bau einer Zentralschule in Posa wurde der Unterricht in
Starkenberg eingestellt. Die unteren Etagen des Gebéudes werden von einer Physiotherapie
als Praxis und von den Sportlern des SV Starkenberg als Sportlerheim genutzt. In den obe-

®  GEMEINDE STARKENBERG (2013) Orte der Gemeinde, www.starkenberg.info

® Ebenda
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ren Etagen befinden sich Wohnungen. Weiterhin gibt es eine Feuerwehr und eine Bushalte-
stelle im Ort.

Um das Gemeindezentrum herum gruppieren sich Wohnbebauungen in Uberwiegend einge-
schossiger Bauweise. Nordéstlich des Gemeindezentrums befinden sich ein Vierseit-Gutshof
und ein Landmaschinen- und Kfz-Handel. Im Norden und im Suden grenzen an die Bebau-
ungsstruktur jeweils ein Sportplatz, freie Griinflachen sowie Flachen mit Baumbestand. Im
Osten der Bebauung befindet sich eine landwirtschaftlich genutzte Flache.

An der westlichen Gemeindegrenze erstreckt sich ein Standgewdasser, dass Starkenberg
vom Ortsteil Kostitz trennt.

Naundorf

Naundorf liegt 4 km westlich von Starkenberg und gut 16 km von Altenburg entfernt. Die
KreisstraRe 603 teilt den Ort in einen nordlichen und einen sudlichen Teil. Der ndrdliche Teil
wird baulich durch drei grof3e Vierseithofe dominiert. Der gréf3te, im Nordosten von Naundorf
ist teilweise baufallig. Die Gbrigen Gebaude sind gekennzeichnet durch eine einfache, uber-
wiegend eingeschossige Bauweise. Im Westen des Ortes ist die Bebauung zwei- bis dreige-
schossig. Sudlich der Kreisstral3e erstreckt sich ein Standgewasser. Es schlie3en sich ein-
zelne, eingeschossige Bebauungen sowie ein Dreiseithof an.

Abbildung 7:  Luftbild von Naundorf’

Der Ort verfugt Uber ein Vereinshaus, das aus einer privaten Initiative heraus saniert wurde.
Das angrenzende Saalgebaude wurde mit Hilfe von Férdermitteln saniert, wird allerdings als
Veranstaltungsraum kaum genutzt. Seit 2012 ist hier eine Dauerausstellung Uber das Leben
und Wirken des bekannten Landwirtes, Dichters, Baumeisters, Heimatforschers und Politi-
kers Zacharias Kresse zu sehen.

Der Ort verfugt Uber eine Bushaltestelle, einen Bauhof, ein Gemeindezentrum und eine Feu-
erwehr. Umgeben ist Naundorf von landwirtschaftlich genutzten Flachen und freien Grunfla-
chen. Im Norden der Ortslage befindet sich zudem eine Waldschneise. Baumbewuchs gibt
es zudem entlang der Bachlaufe.

GEMEINDE STARKENBERG (2013) Orte der Gemeinde, www.starkenberg.info
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Tegkwitz

Tegkwitz liegt 4 km &stlich von Starkenberg und 7 km von Altenburg, oberhalb des Zusam-
menflusses der beiden Hauptquellarme im Tal des groRen Gerstenbaches. Wie Starkenberg
war der Ort friher ein Rundling. Schon von der Ferne sieht man das Wahrzeichen des Ortes,
die im Jahr 1170 als Kapelle angelegte Bergkirche. Die in unmittelbarer Nachbarschaft be-
findliche alte Schule war nach Einstellung des Schulbetriebes erst Gemeindeamt und wird
jetzt als Wohngebaude genutzt.

Auch in Tegkwitz gibt es ein Gemeindezent-
rum, in dem sich ein Gastraum mit Saal, das
Gemeindeamt, die Feuerwehr und der Bau-
hof befinden. An das Gemeindezentrum
schlie3t sich eine grof3e Sportflache an. In
der Ortsmitte, unweit des Gemeindezentrums
befinden sich eine Bushaltestelle und eine
Flache, die behelfsmaliig als Parkplatz ge-
nutzt wird. Daneben liegt ein groRes Stand-
gewasser.

Abbildung 8: Bergkirche von Tegkwitz

In der sudlichen Ortslage von Tegkwitz ist die Bebauung offen und eingeschossig. In der
Mitte der Ortslage findet man zudem zweigeschossige Bauweise, im nordlichen Teil geht die
Bauweise wieder in Eingeschossigkeit Uber. Ein Gebaude ist dreigeschossig. Die Wohnbe-
bauung ist punktuell durch Garagen unterbrochen. Zudem findet man kleinere Mehrseithéfe
und Giter. Im Osten der Ortslage befindet sich eine Industriebrache. Hier schlief3t sich ein
Wasserversorgungsbecken an. Im aufersten Osten von Tegkwitz gibt es einen grol3eren
landwirtschaftlichen Betrieb.

Abbildung 9:

Luftbild von Tegkwitz®
Tegkwitz ist von grof3en, landwirtschaftlich genutzten Flachen umgeben. Ergénzt werden

diese durch einzelne, freie Griunflachen sowie Baumbestand entlang des Gerstenbachs.
Durch den noérdlichen Teil des Ortes fihrt die K 307 (ehemals L 2173).

®  GEMEINDE STARKENBERG (2013) Orte der Gemeinde, www.starkenberg.info

EBENDA
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GrofRroda

Der Ort befindet sich in einer Entfernung von 2 km zu Starkenberg (nordéstlich) und 10 km
zur Stadt Altenburg. Im Ortskern befinden sich das Gemeindeamt, eine Kirche, die Feuer-
wehr und ein Lebensmittelmarkt. Das Stral3ennetz von Grof3roda lauft hier sternférmig zu-
sammen. Der Ort ist an das OPNV-Netz angeschlossen.

Baulich dominiert wird die Ortsmitte von GroR3roda jedoch von einem teilweise ungenutzten
Vierseithof. Um dieses Ensemble gruppiert sich die tbrige Bebauung, Gberwiegend in einge-
schossiger Bauweise. An den Ortsrandern sind einzelne Bebauungsstrukturen in zwei- bis
dreigeschossiger Bauweise sowie Garagen zu finden.

Abbildung 10:

Neben einem Friedhof und einem Spielplatz befindet sich im Ort auch ein grof3er landwirt-
schaftlicher Betrieb. Gro3rdda ist umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flachen, verein-
zeltem Baumbestand und in ¢stlicher Richtung von freien Grunflachen.

Luftbild vom Gro3réda

Ortslagen

Breesen liegt 5 km suddstlich von Starkenberg am Arm des Gerstenbachs. Die Dorfform ist
ein Rundling. Die Ortslage ist umgeben von landwirtschaftlichen Flachen und freien Grinfla-
chen. Die Bebauung ist gekennzeichnet durch Dreiseit- und Vierseithtfe in Uberwiegend ein-
geschossiger Bauweise. Teile der Bebauung sind ungenutzt und bauféllig. Im Ort befinden
sich ein Mobelhandel, ein Kfz-Meisterbetrieb und ein Ingenieurbiro.

Dobraschiitz befindet sich 5,5 km sudéstlich von Starkenberg und liegt eingebettet in Obst-
plantagen und landwirtschaftlich genutzten Flachen. Die Drei- und Vierseithtfe im Osten des
Ortes beherbergen landwirtschaftliche Betriebe. Die tbrigen Geb&ude werden zu Wohnzwe-
cken genutzt und sind eingeschossig. In der Dorfmitte befinden sich eine Kirche und ein
Dorfteich. Nordlich des Ortes verlauft eine Bahntrasse.

Dolzig findet man 1 km sudlich von Starkenberg. Die Ortslage ist umgeben von landwirt-
schaftlichen und freien Grunflachen. Die Gehofte werden von eingeschossigen Wohngebau-
den ergénzt. Im Westen befinden sich ein Reitplatz und ein Standgewasser.

Kleinréda liegt 3 km nérdlich von Starkenberg. Durch das heutige Kleinrdda zieht sich in
Ost-West-Richtung ein Einschnitt. Am Grunde dieses Einschnittes befindet sich der einzige

1 GEMEINDE STARKENBERG (2013) Orte der Gemeinde, www.starkenberg.info
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Brunnen des Dorfes, der ,Leierborn®, um den sich die Hauser des Ortes gruppieren. Die Be-
bauung ist eingeschossig. In der westlichen Ortslage befindet sich eine gréRere Gewerbe-
einheit, die als Tischlerei genutzt wird. Neben einer Bushaltestelle gibt es auch eine Kegel-
bahn, die von einem Verein betrieben wird. Von raumwirksamer Bedeutung ist der rund 25
ha groRe Solarpark im Siden der Ortslage. An ihn schlief3t sich in slddstlicher Richtung ein
Kiesabbaugebiet an. Die Flachen nérdlich von Kleinréda werden landwirtschaftlich genutzt.

Kostitz befindet sich 1 km westlich von Starkenberg. Raumlich ist die Ortslage nur durch
Teiche von Starkenberg getrennt. In seiner Ausdehnung entspricht es einem alten Sackgas-
sendorf, dessen Flurteile in einer Hauptachse in zwei Blocke geteilt werden. Im Ort gibt es
einen Backer, eine Zahnarztpraxis und eine Kindertagesstatte, die im Jahr 2009/2010 saniert
wurde. Der westliche Ortsteil ist dominiert von landwirtschaftlicher Bebauung sowie zwei
Vierseithtfen. Die sonstige Bebauung ist reihenartig an der Stral3e ausgerichtet und Uber-
wiegend eingeschossig. Nordlich und sudlich der Bebauung schlie3en sich grof3e landwirt-
schaftlich genutzte Flachen an. Sudlich findet man dartber hinaus eine Waldschneise. Im
dstlichen Gemeindegebiet verbreitert sich die Bebauungsstruktur in nérdliche und stdliche
Richtung und schlief3t, getrennt durch Teiche, an Starkenberg an.

Kraasa liegt 1 km westlich von Starkenberg. Ortsmittelpunkt bildet ein Vierseithof, der einen
Elektrofachbetrieb beherbergt. Um ihn herum gruppieren sich Wohnbebauungen in Gberwie-
gend eingeschossiger Bauweise. Die Ortslage ist umgeben von landwirtschaftlicher Flache,
im Suden befinden sich freie Grinflachen. Westlich des Ortes verlauft eine Bahntrasse, im
Nordwesten befindet sich des Gewerbegebiet Kraasa.

Kreutzen und Misselwitz liegen hintereinander an der Landesstralle L 1361 und sind 1 km
sliddstlich von Starkenberg entfernt. Kreutzen liegt am Gerstenbach. In Kreutzen findet man
2 grofRe Bauerngehofte in eingeschossiger Bauweise, ergdnzt von drei Wohngeb&uden. Ein
weiterer Baukomplex ist in einem ruindsen Zustand. Die Bebauung ist beidseitig einer
Durchgangsstral3e aufgereiht. Die LandesstralBe 1361 und KreisstraRe 307 (ehemals L
2173) treffen in Kreutzen aufeinander. Umgeben ist der Ort von landwirtschaftlichen Flachen
und einer freien Grinflache. Entlang des Gerstenbaches ist Baumbestand vorhanden.

Misselwitz ist gepragt von zwei Dreiseithtfen. Die Bebauung ist haufenartig. Neben einer
Bauruine findet man Wohnbebauung. Die Landesstrae L 1361 fihrt ¢stlich am Ort vorbei.
Misselwitz ist komplett von landwirtschaftlicher Flache umgeben.

Neuposa liegt rund 3,5 km nordwestlich, Oberkossa 7 km siidwestlich und Posa 1 km nérd-
lich von Starkenberg.

Neuposa ist gepréagt durch eine dichte Bebauung, die im Ortskern Uberwiegend zweige-
schossig, an den Ortsrandern eingeschossig ist. Nordwestlich des Ortes befindet sich ein
Kiesabbaugebiet. Der Ort ist umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flachen. Im Nordos-
ten der Bebauung findet man freie Grunflachen, z.T. mit Baumbestand. In stdostlicher Rich-
tung schliel3t sich, angrenzend an einen Sportpatz, Garagen und eine Gewerbeflache (ge-
nutzt durch eine Transport GmbH), die Ortslage Kleinrdda an.

Oberkossa: Die Ortslage besteht aus Vierseithofen (einer davon denkmalgeschitzt) sowie
Uberwiegend aus z.T. sanierungsbedurftigten Gebauden. Eine Bauruine befindet sich am
westlichen Rand der Bebauung. Einzelne Wohnbebauungen schliel3en sich stidwestlich an
die Gehofte an. Grol3e, freie Griinflachen und landwirtschaftliche Flachen umgeben den Ort.
Weiterhin gibt es ein kleines Standgewasser, grol3e Freiflachen zwischen den Bebauungen,
Garagen und einen Lagerplatz.

Posa erstreckt sich tiberwiegend westlich entlang der L 1361 und ist durch wenige Stral3en
erschlossen. Die Wohnbebauung ist tiberwiegend eingeschossig. Zwischen bewohnten und
genutzten Flachen finden sich immer wieder Brachen und Bauruinen. Im Suden des Ortes
liegt eine grofRe ungenutzte Gewerbeflache (Bebauung und Aul3enanlagen). An sie schlief3t
sich eine kleine bewaldete Flache an. Im Norden des Ortes liegt die Schmiede. Aul3erhalb
der Bebauung findet man freie Grinflachen an die sich landwirtschaftliche Flachen anschlie-
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Ren. Ostlich der LandesstraRRe liegen ein groRer Vierseithof und eine Schule mit Sportplatz.
AulRerdem gibt es zwei Bushaltestellen.

Pdhla befindet sich in 2 km Entfernung nordwestlich von Starkenberg. Die Wohnbebauung
gruppiert sich in einer geschlossenen Bauweise um die Dorfmitte mit Dorfanger und
Dorfteich. Das Wahrzeichen von Pohla ist eine 130 Jahre alte Eiche an der Westseite des
Dorfplatzes. Umgeben ist die Bebauung von landwirtschaftlichen und freien Grunflachen. An
den Dorfplatz schlieRen sich Gehdofte und Stallungen an. Die Gbrige Wohnbebauung ist ein-
bis zweigeschossig. Im Osten des Ortes befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb. An ihn
grenzen sudlich vier Neubebauungen.

Tanna liegt 6 km westlich von Starkenberg. Die Form des Dorfes ist ein Rundling. Nennens-
wert sind der ,Kuhstall Tanna“, wo Konzerte stattfinden konnen und das seit 1992 bestehen-
de Dammwildgehege. Gepragt ist Tanna von vier Dreiseit- und Vierseithéfen im Osten des
Ortes. Der baulich grof3te und am dstlichsten gelegene Hof ist ungenutzt und nur noch als
Bauruine vorhanden. Die Wohnbebauung in der westlichen Ortslage verlauft entlang der
StraRen und ist eingeschossig. Tanna ist mit dem OPNV erreichbar, eine Bushaltestelle be-
findet sich westlich des Ortes. Etwa 500 Meter westlich von Tanna liegt eine grof3e, landwirt-
schaftlich genutzte Lagerhalle. Umgeben ist der Ort von landwirtschaftlichen Flachen. Im
Osten der Siedlung findet man Baumbestand.

Wernsdorf ist in einer Entfernung von rund 4,5 km westlich von Starkenberg zu finden. Um-
geben von landwirtschaftlichen Flachen und einzelnem Baumbestand ist der Ort von einer
offenen Bauweise gepragt. Im Ortsmittelpunkt findet man Dreiseithéfe, teilweise nur noch als
Bauruinen. Nordlich und sidlich der Gehdtfte befinden sich Uberwiegend eingeschossige
Wohnbebauungen. Im Siiden des Ortes liegt die Kirche. Grof3flachig, im Verhaltnis zur tbri-
gen Bebauung, sind die Anlagen der Agrar GbR Tanna in der &stlichen Ortslage. An sie
schliefdt sich ein groRer Lagerplatz an. Im Ort findet man zudem eine grof3e Freiflache, die
als Wendeschleife genutzt wird sowie eine Bushaltestelle. Die Ortslage ist von Stral3en zer-
schnitten und teilt sich raumlich in einen sudlichen und einen nordlichen, bebauten Teil.

2.4 Geschichte

Starkenberg

Starkenberg wurde erstmals 1181 erwahnt. Urkundlich nachweisbar ist der Ort ab 1197 im
Zehnteverzeichnis des Klosters Bosau bei Zeitz. Dort war es mit einer Abgabe von 15 Ge-
treideschobern abgesetzt. Starkenberg wird zu dieser Zeit als ,Starckinberc* gefihrt. Bis
1945 gab es die unterschiedlichsten Schreibweisen — ab 1445 auch Starkenberg in der heu-
tigen Form.

Das Dorf wurde von einem Ritter von Tegkwitz angelegt. Seine Burg soll auf einem Berg-
hang gestanden haben und 200 Jahre im Besitz der Burggrafen gewesen sein. Allerdings
wurde sie von den Hussiten verwistet. Die Steine wurden verkauft, der Edelsitz nach Kostitz
verlegt.

Naundorf

Der Ort wird schon im Jahr 1181 urkundlich in der Schreibweise Nuendorf erwahnt. Spater
wurde daraus Neuendorf und schlie3lich Naundorf.

Tegkwitz

Erstmals wurde der Ort 1143 als ,tecuiz* genannt. Aus dem altsorbischen hergeleitet bedeu-
tet der Name ,Ort der Leute eines Tech®. In Tegkwitz gab es ein kleines Rittergut, dessen
Reste heute an den Dorfteich grenzen. Im 12. Jahrhundert war das Rittergut Sitz eines Plei-
Bnischen Adelsgeschlechtes; sie waren Reichsfreie.
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In Urkunden erscheint zwischen 1143 und 1196 ein Erkenbert — wohl Vater und Sohn. Einer
der beiden war Stammvater der Burggrafen von Dewin (D6beln) und von Starkenberg.

Nach dem Aussterben des Burggrafen Erkenbert von Starkenberg um 1431 wechselten die
Besitzer des Rittergutes Tegkwitz standig.

1170 wurde im romanischen Stil eine kleine Kapelle — die Bergkirche — angelegt. Sie wurde
vermutlich im Jahr 1254 der Jungfrau Maria ,unsrer lieben Frauen“ geweiht und war wegen
eines wundertatigen Marienbilds viele Jahre ein beliebter Wallfahrtsort.

Grol3roda

GrolRroda ist eines der altesten Doérfer im Altenburger Land und wurde erstmals im Jahr 976
als Rodius urkundlich erwahnt, als Kaiser Otto Il. den Ort dem Bistum Zeitz schenkte. 1121
gehorte Rodowe zum Kloster Bosau. Mdnche errichteten hier einen Klosterhof zur Samm-
lung des Zehnts aus dem Altenburger Land.

Das Kloster Bosau wurde 1573 aufgeldst, das Gut wurde der Stiftsverwaltung Zeitz zuge-
schrieben. Im 15. Jahrhundert &nderte sich die Schreibweise in Réda, die man bis 1703 bei-
behielt. Zu diesem Zeitpunkt errichtete der Rittergutsbesitzer von Réda einen weiteren klei-
nen Ort sudwestlich von Rdda. Um die beiden Orte zu unterscheiden, sagte man fortan
Grof3réda und Kleinréda.

Aus dem nahegelegenen, 1898 abgeteuften, Eugenschacht wurden um 1910 Uber 3 Millio-
nen Hektoliter Rohbraunkohle geftrdert. Zeitgleich haben ErschlieBungsarbeiten fir den
Tagebau Eugen begonnen. Der Schacht wird 1927 stillgelegt, aber von 1945 bis 1959 noch
einmal betrieben. Es kamen jahrlich rund 270.000 Tonnen Braunkohle zu Tage.

Ortslagen

Der Ort Breesen ist erstmals 1181 urkundlich erwahnt. Der slawische Ortshname Bresen wird
von Brise (Birke) abgeleitet.

Die erste urkundliche Erwahnung des Ortes Dobraschutz erfolgte im Verzeichnis Uber die
Bede im Amt Altenburg im Jahr 1336 als Dobirschicz. Seit 1800 gibt es den Ortsnamen
Dobraschitz, der aus dem slawischen abgeleitet ,Leute* bedeutet. In Dobraschiitz befindet
sich das Wohnhaus von Zacharias Kresse (1800-1876), einem bekannten Landwirt, Dichter,
Baumeister, Heimatforscher und Politiker seiner Zeit, das als ,Zacharias Kresse Hof* be-
kannt ist.

Erwéahnt wurde D6lzig um das Jahr 1181. Der slawische Name leitet sich von ,dol d,i, Tal
ab. Zwei Hauser lber den Gutern sollen 1624 von Pfarrer Tauchwitz zu Monstab zur Woh-
nung fur Miuhlenarbeiter erbaut worden sein. 1836 wurde D0olzig aus Dobitschen ausgepfarrt
und 1840 nach Mehna eingepfarrt.

Kleinréda ist eines der jingsten Dorfer des Landkreises Altenburger Land — eine sogenann-
te Neugrindung des Rittergutsbesitzers von Réda im Jahr 1703.

Die Orte Starkenberg und Kostitz sind durch das Rittergut zusammengewachsen und wer-
den heute nur noch durch zwei Teiche voneinander getrennt. Der Name Kostitz lasst sich
aus dem slawischen ableiten. Geschichtlich lasst sich das Dorf bis ins Jahr 1181 zurlckver-
folgen, wo es im alten Bosauer Zehntverzeichnis vorkommt. Uber die Jahre gab es immer
wieder verschiedene Schreibweisen, von Cossiczk Uber Kossow und Cossaw. Bis 1966 fihr-
te die Bahnstrecke Ronneburg — Meuselwitz durch Kostitz. Der Betrieb wurde jedoch auf-
grund des Bergbaus eingestellt. Bahnhof und Bahnhofsgaststatte werden heute zu Wohn-
zwecken genutzt. Um 1705 wurde eine Mihle erbaut, die heute allerdings nicht mehr in Be-
trieb ist.
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Kraasa wurde ebenfalls 1181 im Zehntverzeichnis des Klosters Bosau genannt. Damals wird
der Ort noch als Craz bezeichnet. Aus dem altslawischen abgeleitet bedeutet der Ortsname
,Schonheit".

Kreutzen bedeutet, abgeleitet aus dem slawischen, ,der Schrei®. Der Ort wurde 1180 erst-
mals erwahnt. Aus dem Jahr 1388 sind Besitzungen und Zinsen des Bergklosters verbiirgt,
als der Probst des Klosters Johann von Bresen, die Giter Dietrichs von Kreutzen kaufte. Aus
dem Jahr 1445 ist eine Mihle belegt, die der Kirche zur Tegkwitz zinspflichtig war. Nachge-
wiesen ist, dass das PleiBnische Geschlecht von Kreutzen dem Ort verschrieben war. In
Chroniken sind die Brider Dietrich und Heinrich von Kreutzen zwischen 1360 und 1388 er-
wahnt. Die Familie hatte ihr Erbbegrabnis im Chor der Kirche des Bergklosters.

Misselwitz wurde 1181 erstmals schriftlich als ,Mutzlenwitz“ erwahnt. Das Dorf ist ebenfalls
eine slawische Grindung. Der Name ,Muzels® oder ,Missels® lasst sich mit ,Familie Uber-
setzen.

Neuposa ist einer der jingsten Orte Deutschlands und wurde auf dem Gelande einer ehe-
maligen Dampfziegelei erbaut. Man spricht heute von der ,Siedlung®. Grund fir die Neuer-
richtung des Dorfes war die extreme Wohnungsknappheit in den umliegenden Ortschaften
aufgrund des in der Region aufblihenden Braunkohlebergbaus. Wahrzeichen des Ortes ist
der Wasserturm, der die Versorgung der Siedlung sicherstellen sollte. Im Jahr 2002 wurde
der Turm mit Hilfe von Foérdermitteln saniert. Der Heimatverein gestaltete den Innenraum;
hier befindet sich eine Ausstellung. Von einer Aussichtsplattform hat man einen weiten Blick
in die Umgebung.

Laut einer Urkunde im Staatsarchiv gibt es den Ort Oberkossa seit 1291. Seither werden
verschiedene Ortsbezeichnungen gefiihrt, darunter Kossow, Kozsow und Cossow. Seit 1557
gibt es auch die Bezeichnung Oberkossa.

Die Ersterwahnung von Posa erfolgte 1350. Verzeichnet wurde unter anderem das zum Rit-
tergut Starkenberg gehoérende Vorwerk Dorothenhof. 1844 wohnte ein Schmied in Posa. In
der Schmiede wird bis auf den heutigen Tag noch gearbeitet. In den Jahren nach 1945 bilde-
te Posa eine Gemeinde mit Kleinrdda und Neuposa. 1974 schlossen sich die 3 Orte der Ge-
meinde Starkenberg an. Posa beheimatet auch eine Schule, in der bis zur Wende die Jahr-
gange bis zur 10. Klasse unterrichtet wurden. Spater wurde sie zur Grundschule (1. bis 4.
Klasse) ernannt. Aufgrund eines Schulneubaus in Posa konnten die Schulen in den umlie-
genden Ortschaften geschlossen werden.

Die erste schriftliche Erwéhnung des Ortes P6hla wird im Jahr 1336 vermutet. In den Beleg-
listen von Altenburg wird das Dorf Behlen geflihrt — allerdings fehlen in den Folgejahren Be-
lege Uber die Existenz des Ortes. Der Chronist Kuno Apelt ist daher der Ansicht das Pdhla
erst Ende des 13. Jahrhunderts auf Betreiben der Ritter von Starkenberg gegriindet wurde.
Begriinden lasst sich dies daraus, dass Pohla anfanglich zur Gerichtsbarkeit Starkenberg
gehdrte. Der Ortsname hat im Verlauf der Jahrhunderte eine Reihe von Veranderungen er-
fahren.

Die Entstehung von Tanna ist nicht urkundlich belegt.

Wernsdorf wurde erstmals 1318 als Wernhersdorf in einer Urkunde bei Altenburg schriftlich
erwahnt. Seit 1548 wird der Name Wernsdorf gefihrt, was so viel bedeutet wie Dorf des
Wehrherrn. Die ehemalige Schule des Ortes wird heute als Wohnhaus genutzt.™*

! GEMEINDE STARKENBERG (2013) Orte der Gemeinde, www.starkenberg.info
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2.5 Ubergeordnete Planungen und Ziele, bestehendes Planungs-
recht

Die Uberortliche Landes- und Regionalplanung und die 6rtliche kommunale Bauleitplanung

verfolgen den Zweck der Gestaltung einer lebenswerten Umwelt im baubauten und unbebau-

ten Bereich. Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Gemeinden als Trager der Bauleitplanung ver-

pflichtet, die Flachennutzungsplanung den Zielen der Raumordnung und Landesplanung
anzupassen.

2.5.1 Ziele der Raumordnung aus dem Thiringer Landesentwicklungsprogramm

Zentralitat und Siedlungsstruktur:

Im Landesentwicklungsprogramm Thiringen 2025 (LEP 2025) sind zur raumlich ausgewo-
genen Ordnung und Entwicklung des Freistaates sowie zur Erhaltung und Verbesserung der
Funktionsfahigkeit der unterschiedlich strukturierten TeilrAume Zentrale Orte, Raumstruk-
turgruppen und -typen sowie Entwicklungskorridore ausgewiesen. Die zentral0rtliche Gliede-
rung erfolgt nach Ober-, Mittel- und Grundzentren. Mit dieser Gliederung wird ein Orientie-
rungsrahmen fir Standortentscheidungen geschaffen. Ziel ist die Konzentration der wirt-
schaftlichen Aktivitdt, der Siedlungsentwicklung und der Bereitstellung von (6ffentlichen)
Leistungen der Daseinsvorsorge.

Das Gemeindegebiet von Starkenberg zeichnet sich als vergleichsweise unzerschnittener,
verkehrsarmer Raum aus.

Daruiber hinaus liegt der Ort im Raum mit besonderem wirtschaftlichen Handlungs- und de-
mographischem Anpassungsbedarf ,Altenburger Land®, der trotz der zentralen Lage vor al-
lem hinsichtlich der Bevolkerungsentwicklung, der Arbeitsplatzdichte und der Kaufkraft
Schwéachen aufweist.

Landesentwicklungsprogramm Thiiringen 2025
Karte 2 - Raumstrukturgruppen und -typen (1.1.1 G)

Rédume mit giinstigen Entwicklungsvoraussetzungen
stabiler

D und
@B vverharinger Zontratraum®
Demografisch und wirtschaftlich weitgehend stabiler Raum
in teilweise oberzentrennaher Lage ,sudliches Thuringen®
Demografisch und wirtschaftlich weitgehend stabiler Raum
in oberzentrenferner Lage .westliches Thuringen®
Demografisch und wirtschaftlich weitgehend stabiler Raum
in teilweise oberzentrennaher Lage ,nordliches Thuringen®
Rédume mit ausgeglichenen Entwicklungspotenzialen

Demografisch weitgehend stabiler Raum mit wirtschaftiichen
@  ranciingsbedarton mitteres Thoringar Bocken'

Wirtschaftich weitgehend stabiler Raum mit demografischen
Anpassungsbedarfen ,Raum um die A 9/Thuringer Vogtland®

Wirtschaftiich weitgehend stabiler Raum mit partielien
in

Lage
Tharinger Wald/Sgaleland”

erugt Weimar

Zentrale Orte

@ oberzentum 2252
@ Mitelzentrum mit Telfunidion
eines Oberzentrums (2.2.7 2)
@ wittelzentrum (2.2.9 2)
Verkehrsnetz
e Autobahn/Bundesstralie

Eisenbahnstrecke mit
= bestelltem Schienenverkehr

Neuhaus a.Rv

Raume mit besonderen Entwicklungsaufgaben
Raum mit in

@ cberzenirenfemer Lage
Mittlerer Tharinger Wald/Hohes Tharinger Schiefergebirge®
Raum mit besonderen wirtschaftlichen Handlungs- und
@)  <emografischen Anpassungsbedarfen
Altenburger Land"
Raum mit besonderen wirtschaftichen Handlungs- und
in

Lage

Hrsg.: TMBLV km JRaum um den Kyffhauser

Abbildung 11: Raumstrukturgruppen und -typen™?

2 THURINGER MINISTERIUM FUR BAU, LANDESENTWICKLUNG UND VERKEHR (2014) Landesentwicklungs-

programm Thiringen 2025, Karte 2 — Raumstrukturgruppen und -typen
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Hier soll bei Planungen und MalRnahmen zur Starkung des landlichen Raumes ein Vorzug
eingeraumt werden, insbesondere fir MaBhahmen zur Verbesserung der Infrastruktur und
der wirtschaftlichen Entwicklung.*®

Erneuerbare Energien:

Das Erreichen der Klimaschutzziele sowie eine sichere und nachhaltige Energieversorgung
erfordern einen Umbau des Energiesystems. Um den Energiebedarf zuktinftig zunehmend
aus erneuerbaren Energien zu decken, sind die Voraussetzungen fir den weiteren Ausbau
erneuerbarer Energietrager an geeigneten Stellen zu schaffen. Insbesondere soll die weitere
Entwicklung des dunn besiedelten, landlich gepragten Raumes als Energielieferant unter-
stitzt werden. Dazu soll raumbedeutsamen Planungen und Mafinahmen zur Sicherung und
zum Ausbau erneuerbarer Energiepotenziale bei der Abwagung mit konkurrierenden, raum-
bedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht beigemessen werden.

Die Errichtung grof3flachiger Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie ist dabei auf baulich
vorbelasteten Flachen (z.B. Brach- oder Konversionsflachen, ehem. Bergbauflachen oder
geeignete Deponien) bzw. auf Gebiete, die aufgrund vorhandener Infrastruktur ein einge-
schranktes Freiraumpotential vorweisen, zu beschranken.

Der Ausbau der Windenergienutzung soll den landschaftsgebundenen, nattirlichen und sied-
lungsstrukturellen Gegebenheiten Rechnung tragen.*

Freiraum:

Der Freiraum als Lebensgrundlage und Ressourcenpotential ist fir nachfolgende Generatio-
nen zu erhalten. Dies betrifft insbesondere das Beziehungsgefiige von Boden, Wasser, Kli-
ma/Luft sowie der Pflanzen- und Tierwelt.

Landesentwicklungsprogramm Thiiringen 2025
Karte 10 - Freiraum

| | ‘ | Freiraumverbundsystem Waldlebensraume (6.1.1 G)

Freiraumverbt n Al 1sraume (6.1.1 G)
Freiraumbereiche Landwirtschaft (6.2.2 G)
Risikobereiche Hochwassergefahr (6.4.3 G)

Grunes Band (6.1.3 G)

:: Unzerschnittene
verkehrsarme Raume (6.1.4 G)

C Nationale Naturlandschaften (nachrichtliche Ubernahme)

Waldflachen (nachrichtliche Ubernahme)

Zentrale Orte

@ Oberzentrum (2.2.52)
Mittelzentrum mit Teilfunktion
® cines Oberzentrums (2272)

@ Mittelzentrum (2.2.9 Z)

Hrsg.: TMBLY

Abbildung 12:  Freiraumstrukturen™

® THURINGER MINISTERIUM FUR BAU, LANDESENTWICKLUNG UND VERKEHR (2014) Landesentwicklungs-

programm Thiringen 2025
" Ebenda
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Starkenberg ist gekennzeichnet durch den Freiraumbereich Landwirtschaft.

Die Land- und Forstwirtschaft sind die fir den landlichen Raum pragenden Wirtschaftszwei-
ge. Sie kdnnen einen besonderen Beitrag zur Erhaltung und Pflege der gewachsenen Kultur-
landschaft, zur Bewahrung der natirlichen Lebensgrundlagen, des Klimaschutzes und zur
Schaffung von Angeboten flr Freizeit und Erholung leisten. Aus diesem Grund wird der Frei-
raumsicherung bzw. der Entwicklung von zusammenhéngenden Freiraumbereichen bei der
Abwégung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht bei-
zumessen. '

Rohstoffe:

Die bedarfsgerechte Versorgung der Wirtschaft mit Steine- und Erden-Rohstoffen soll durch
die Erhaltung der Verflgbarkeit der vorhandenen Rohstoffpotenziale nachhaltig gestaltet
werden. Raume mit Rohstoffpotenzialen finden bei der Abwagung mit konkurrierenden Nut-
zungen eine besondere Berlcksichtigung.

Der Raum westlich von Starkenberg bedarf LEP 2025 eines besonderen Koordinierungsbe-
darfs in Bezug auf den Abbau von Kiessand. Bei der Abwagung mit anderen raumbedeut-
samen Nutzungen wird der Rohstoffgewinnung und Sicherung der Rohstoffpotenziale ein
besonderes Gewicht beigemessen.

Landesentwicklungsprogramm Thiringen 2025
Karte 11 - Potenzial oberflachennaher Rohstoffe in Thiiringen

Kiessand Silikatisches Hartgestein fur die
. Herstellung von Schotter und Splitt
Sand/Sandstein

- Gips-/Anhydritstein - Basalt

Kalk- und Dolomitstein Diabas und Dolerit

fur die Herstellung von G
@ schotter und Spiitt neis

- Granit
- Grauwacke
Quarzit

Rhyolit und Andesit

. 'I,ﬁohstoffpotenzialflﬁche <1000 ha
Kiessand
Sand/Sandstein

®  Gips-/Anhydritstein

Kalk- und Dolomitstein
fur die Herstellung von
®  Schotter und Split

Quarzit
Basalt

®  Granit
Ton- und Schiuffsteine
Tone und Schiuffe
Tonschiefer

.
.
\ ) B WD Naturwerkstein
Hrsg.: TMBLV (U el 0 s 10 20 = 0 .
Quelle: TLUG ~J

Abbildung 13: Potenzial oberflaichennaher Rohstoffe"’

:“h @ Rohstoffe fur Spezialzwecke

' THURINGER MINISTERIUM FUR BAU, LANDESENTWICKLUNG UND VERKEHR (2014) Landesentwicklungs-

programm Thiringen 2025, Karte 10 - Freiraum

THURINGER MINISTERIUM FUR BAU, LANDESENTWICKLUNG UND VERKEHR (2014) Landesentwicklungs-
programm Thuringen 2025

THURINGER MINISTERIUM FUR BAU, LANDESENTWICKLUNG UND VERKEHR (2014) Landesentwicklungs-
programm Thiringen 2025, Karte 11 — Potenzial oberflachennaher Rohstoffe in Thiringen
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Nach Abschluss des Rohstoffabbaus sollen die ausgebeuteten Lagerstétten entsprechend
der umgebenen Raumnutzung rekultiviert bzw. renaturiert werden.®

2.5.2 Ziele der Raumordnung aus dem Regionalplan Ostthiringen

Der Regionalplan Ostthiringen, wurde am 13.04.2012 von der Obersten Landesplanungs-
behdrde — dem Thuringer Ministerium fur Bau, Landesentwicklung und Verkehr (TMBLV) —
genehmigt. Mit Bekanntgabe am 18.06.2012 im Thuringer Staatsanzeiger ist der Regional-
plan Ostthiringen in-Kraft getreten.

Die Ziele und Grundsatze des LEP sind in den Regionalplanen rdumlich und sachlich auszu-
formulieren.’® Fur das Gemeindegebiet von Starkenberg lasst sich aus dem Regionalplan
Folgendes entnehmen bzw. ableiten:

Raum- und Siedlungsstruktur

Die Siedlungsstruktur in Ostthiringen zeichnet sich durch eine hohe Siedlungsdichte mit
durchschnittlich geringer Einwohnerzahl pro Siedlung aus, was eine grof3e Zahl von Klein-
und Kleinstsiedlungen zur Folge hat, zu denen auch Starkenberg gehort. Allerdings kann
nicht in jeder Gemeinde das ganze Spektrum an Funktionen der Grundversorgung aufrecht-
erhalten werden.

Grundzentren sind die unterste Stufe des Zentrale-Orte-Netzes. Sie mussen den qualifizier-
ten Grundbedarf in ihrem Gemeindegebiet und fur ihr Umland abdecken. Die Zuordnung von
Klein- und Kleinstsiedlungen zu Zentralen Orten wiederum soll die flachendeckende Grund-
versorgung sicherstellen (G 1-17). Der sog. Grundversorgungsbereich umfasst den Zentra-
len Ort und die Gemeinden des Umlandes fir die der Zentrale Ort die Funktion der Grund-
versorgung Ubernimmt. Zur Bestimmung der Grundversorgungsbereiche wurden die Festle-
gungen des LEP sowie raumstrukturelle Spezifika herangezogen und gewichtet:

raumliche Lagebeziehungen,

OPNV-Erreichbarkeit innerhalb von 30 Minuten,

Infrastruktur (Ausstattung, Tragfahigkeit),

Einwohnerrichtwerte gemaf LEP (mindestens 7.000 Einwohner im Jahr 2020),
traditionelle Verflechtungsbeziehungen,

Versorgungsbereiche zentral6rtlicher Funktionen,

wirtschaftliche Verflechtungen (Pendler, Arbeitsplatzpotenzial),
interkommunale Zusammenarbeit.

Daruiber hinaus wurde sichergestellt, dass die zentralortliche Funktion von dem Ort wahrge-
nommen wird, der aufgrund bereits vorhandener Funktionen, seiner Entwicklungsmaglichkei-
ten und seiner Erreichbarkeit (insbesondere mit OPNV) die besten Voraussetzungen bietet.

Starkenberg ist dem Grundversorgungsbereich Meuselwitz/Lucka zugeordnet.

Die raumordnerische Siedlungsstruktur bleibt nicht ohne Konsequenz fiir die Bauleitplanung:
zur Starkung und zum Erhalt der Zentren als Konzentrationspunkte der Versorgung sind dort,
bei nachgewiesenem Bedarf, bevorzugt Flachen fir Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen,
Einrichtungen der Daseinsvorsorge, der Ver- und Entsorgung usw. mit den Instrumenten der
Bauleitplanung zu sichern und bereitzustellen.

® THURINGER MINISTERIUM FUR BAU, LANDESENTWICKLUNG UND VERKEHR (2014) Landesentwicklungs-

programm Thiringen 2025

¥ Der Regionalplan Ostthiringen ist an das Landesentwicklungsprogramm anzupassen.
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Siedlungen mit regionaltypischen und landschaftspragenden Erscheinungsbildern sollen als
Teil gewachsener Kulturlandschaften in ihrer Substanz, ihrem Maf3stab und ihrer baulichen
Struktur erhalten werden(G 2-6). Dazu gehdren insbesondere:

e StralRen-, Anger-, Reihen- und Zeilendorfer,
e Haufen-, Platz- und Runddorfer,

o fachwerkgepragte Siedlungen und

e schiefergepragte Siedlungen.

Dorfgrundrisse, Bebauungsstrukturen, Proportionen zwischen Siedlungsbebauung und her-
ausragenden Einzelgebauden, die StraRenrdume und Abfolge von Freiplatzen, das Verhalt-
nis von Bebauung und Freiflachen, Dachlandschaften und Ortssilhouetten bilden wichtige
bauliche Elemente historischer Dorfanlagen. Vierseithdfe und als Weiler gepragte Orte sind
typische Siedlungsstrukturen im Altenburger Land und zu erhalten.

Insbesondere mit dem Einsatz informeller Instrumente ist eine nachhaltige Entwicklung der
Orte im landlichen Raum sicherzustellen. Vor dem Hintergrund der demographischen Ent-
wicklung sind Handlungsansatze fur die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
sowie fir den Umbau der Infrastrukturen zur Sicherung der Daseinsvorsorge zu entwickeln.
Dabei sollen — inshesondere im landlichen Raum — interkommunale Kooperationen genutzt
werden (G 2-1).

Im Landkreis Altenburger Land, als Raum mit besonderen Entwicklungsaufgaben, sind dar-
Uber hinaus glnstige Bedingungen fir die Neuansiedlung und den Erhalt von Arbeitsplatzen
im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungssektor zu schaffen — insbesondere durch
Flachensicherung, Brachflachenentwicklung und Infrastrukturentwicklung. Dartiber hinaus ist
die Agrarwirtschaft fir neue Aufgaben im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe und er-
neuerbaren Energien zu starken (G 1-9).

Energiegewinnung (insbesondere Solar und Windkraft)

Gemal LEP sind Anlagen und Standorte der Energieversorgung bedarfsgerecht zu entwi-
ckeln. Dabei haben Modernisierung, Ausbau und Erweiterung von Anlagen Vorrang gegen-
uber Neuentwicklungen. Der Anteil erneuerbarer Energien soll erhoht werden (G 3-22).

Der Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien in Ostthiringen liegt insbesondere bei
Bioenergie und Windkraft. Ausbaupotential besteht hinsichtlich Geothermie, Photovoltaik und
Solarwarme. Daraus ergibt sich das Erfordernis, neben der Ausweisung von Vorranggebie-
ten fir Windenergie auch regionalplanerisch bedeutsame Aussagen uber die anderen er-
neuerbaren Energien zu treffen.

Der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien soll insbesondere auf Grundlage des Inte-
grierten Regionalen Entwicklungskonzeptes erfolgen, unter Ausschopfung der teilrAumlichen
Potentiale (G 3-26).

Die Nutzung solarer Strahlungsenergie soll dabei bevorzugt innerhalb der Siedlungsflachen
sowie auf Brachflachen erfolgen (G 3-31). Raumbedeutsame Freiflachen zur Solarstromer-
zeugung sollen unter dem Aspekt des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie der
Vorbelastung des Landschaftsbhildes, einschlieRlich ehemaliger, baulich genutzter bzw. ver-
siegelter Flachen, entwickelt werden (G 3 -32).
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Der Regionalplan Ostthiringen benennt positive und negative Rahmenbedingungen fur
raumbedeutsame Solaranlagen:

negative Rahmenbedingungen

ositive Rahmenbedingungen
P gung (Ausschlusskriterien)

bereits versiegelte Flachen Vorranggebiete:
e Landwirtschaftliche Bodennutzung
e Waldmehrung
¢ Rohstoffe
e Freiraumsicherung
e Hochwasserschutz
Konversions- und Brachflachen Siedlungszasuren
Larmschutzeinrichtungen entlang Infrastruktu- FlieBRgewasser und stehende Gewasser
ren
grofRe zusammenhangende Flachen Flachenhafte Naturdenkmale, Biotope nach

8 24a NatSchG

hohe mittlere jahrliche Globalstrahlungssumme | EU-Vogelschutzgebiete
FFH-Gebiete

niedrige mittlere jahrliche Lufttemperatur Naturparks

bestehende und geplante Wohnbauflachen
Abbildung 14: Rahmenbedingungen fur raumbedeutsame Solaranlagen®

Im Hinblick auf die Globalstrahlung, die neben der Betriebstemperatur fir die Anlageneffizi-
enz von besonderer Bedeutung ist, halt das Altenburger Land gut geeignete Flachen vor.

Der von der Obersten Landesplanungsbehérde am 13.04.2012 genehmigte und am
18.06.2012 in Kraft getretene Regionalplan Ostthiringen weist ein Vorranggebiet fur Wind-
energienutzung in Naundorf aus (W-2). Mit dem Urteil des Thiiringer Oberverwaltungsgerich-
tes vom 08.04.2014 (rechtskraftig infolge der Zurlickweisung der Revisionsnichtzulassungs-
beschwerde der Regionalen Planungsgemeinschaft durch das Bundesverwaltungsgericht,
Beschluss vom 09.02.2015) wurde der Regionalplan Ostthiringen von 2012 unwirksam, so-
weit er unter 3.2.2 als Ziel ,Z 3-6“ die dort aufgeflihrten — zeichnerisch in der Raumnutzungs-
karte bestimmten — Vorranggebiete Windenergie festlegt und gleichzeitig vorsieht, dass au-
Rerhalb dieser Vorranggebiete nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu beurteilende raumbedeut-
same Windenergieanlagen nicht zulassig sind.

Deshalb hat die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthiringen einen Entwurf des Abschnit-
tes 3.2.2 Vorranggebiete Windenergie im Rahmen der Anderung des Regionalplanes vorge-
legt. Das dort enthaltene Vorranggebiet Windenergie W-36 — Naundorf weicht in seiner Ab-
grenzung vom bisherigen Vorranggebiet W-2 ab.

Das Windvorranggebiet W-36 — Naundorf ist entsprechend des derzeitigen Planungsfort-
schrittes des Regionalplanes Ostthiringen in der Planzeichnung dargestellit.

Soziale Infrastruktur

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung insbesondere im landlichen Raum
werden in den n&chsten Jahren viele Einrichtungen der sozialen Infrastruktur nicht mehr
ausgelastet und von der SchlieBung bedroht sein. Soziale Einrichtungen sind daher in zent-
raler Lage der Gemeinden zu kombinieren und zu konzentrieren (G 3-42).

Die Blindelung verschiedener sozialer und anderer Einrichtungen in einem zentral gelegenen
Gebé&ude im Hauptort und unter einem Dach kann viele positive Synergien fir die Versor-

?® REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT OSTTHURINGEN (2012) Regionalplan Ostthiringen
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gung der Bevdlkerung, das soziale Leben, zur Senkung der Betriebs- und Personalkosten
sowie flr die Erhaltung ortsbildpragender Bausubstanz haben. Gleichwohl sind generations-
Ubergreifende Strukturen (Kindergarten, Seniorenbetreuung, Freizeiteinrichtungen, Raume
fur Vereinsarbeit) zu erhalten. Dies kann nur durch eine Ressourcenbtindelung geschehen.

Freiraumstruktur

Fur den Erhalt der schutzorientierten Freiraumfunktion der Naturgiter, Boden, Wald, Was-
ser, Klima, Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes wird Freiraumsicherung betrieben.

Im Gemeindegebiet Starkenberg sind die Vorranggebiete Freiraumsicherung FS-5 (Deut-
scher Bach/Kleiner Jordan), FS-6 (Gerstenbach Zweitschener Holz, Schlauditzer Holz, L6d-
laer Bruch, Rédingener Wald, Monstaber Teiche, Drusenteiche) und FS-7 (Restloch Zechau)
verbindlich ausgewiesen. Sie besitzen herausragende Eignung und Bedeutung fir die 6kolo-
gische Leistungs- und Funktionsfahigkeit der Region (Z 4-1). Weiterhin ist das Vorbehaltsge-
biet zur Freiraumsicherung fs-13 (Gerstenbachtal, Nebentéler und strukturreiche Hange)
festgesetzt (G 4-6).

Vorranggebiete bilden die raumliche Grundlage fir einen dauerhaft funktionsfahigen Natur-
haushalt und dienen der Sicherung der fiir eine nachhaltige Entwicklung erforderlichen, in-
takten Freiraumstruktur. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten aus-
geschlossen, soweit diese mit der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind.

Vorbehaltsgebiete treten hinsichtlich ihrer regionalplanerischen Bedeutung bzw. ihres Siche-
rungsanspruches hinter die Vorranggebiete zuriick. Gleichwohl wird auch ihnen bei der Ab-
wagung mit konkurrierenden Nutzungen ein besonderes Gewicht beigemessen.

Landwirtschaft

Im Betrachtungsraum Starkenberg sind dazu die Vorranggebiete fur Landwirtschaftliche Bo-
dennutzung ,Altenburg / Rositz / Monstab / Starkenberg® (LB-2) und ,Tegkwitz / Dobitschen /
Naundorf (LB-4) ausgewiesen. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind hier ausgeschlos-
sen, sofern und soweit diese mit der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind (Z 4-3). Damit
wird dem raumordnerischen Erfordernis entsprochen, die Landwirtschaft als Wirtschaftsfak-
tor zu starken und die Kulturlandschaft zu erhalten.

Daruiber hinaus sind die Gebiete 1b-20 (Dobitschen / Naundorf / Wernsdorf) und |b-21
(Schlauditz / Godern / Breesen) als Vorbehaltsgebiete der Landbewirtschaftung vorgesehen.
Diesen sollen bei der Abwagung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen beson-
deres Gewicht beigemessen werden. Sie unterstiitzen und ergénzen die Vorranggebiete im
Interesse der Sicherung eines qualitativen und quantitativen Flachenpotentials fiur die land-
wirtschaftliche Nutzung.

Rohstoffgewinnung und -sicherung

Der Bedarf an Massenrohstoffen und anderen Rohstoffen soll mittel- bis langfristig in ent-
sprechender Quantitat und Qualitat unter Beriicksichtigung der Nutzung von Recyclingpro-
dukten gedeckt werden (G 4-17). Es gibt in Ostthiringen bedeutende Rohstoffvorkommen,
aus denen auch die Uberregionale Versorgung gewabhrleistet werden kann.

Im Betrachtungsraum Starkenberg sind Vorranggebiete fir den Kiessandabbau ausgewie-
sen: KIS-3 (Kleinréda) und KiS-4 (Starkenberg). Hier ist die langfristige Sicherung der Roh-
stoffversorgung und des Rohstoffabbaus vorgesehen. Andere raumbedeutsame Nutzungen
sind ausgeschlossen, sofern und soweit sie mit dieser vorrangigen Funktion nicht vereinbar
sind (Z 4-5). Daruber hinaus sind die Flachen von raumbedeutsamen Planungen und Mal3-
nahmen, die einen spéteren Rohstoffabbau verhindern oder erschweren, freizuhalten. Dazu
zahlen auch Anlagen und Infrastruktureinrichtungen.
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Weiterhin ist ein Vorbehaltsgebiet Rohstoffe ausgewiesen (kis-1 — Kleinrdda), das der lang-
fristigen Sicherung der Rohstoffversorgung und dem Rohstoffabbau dient. Dieses Gebiet soll
bei der Abwégung mit konkurrierenden, raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht
beigemessen werden (G 4-20).

Die Rekultivierung von Abbauflachen soll entsprechend den Vorgaben des LEP 2004 der
Wiedereingliederung in die umgebende Nutzungs- und Funktionsfestlegung dienen (G 4-21).
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Abbildung 15: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Ostthiringen (Stand vom
18.06.2012)

2.5.3 Planungen der Gemeinde Starkenberg und der Nachbargemeinden

Der Gemeinderat der Gemeinde Starkenberg hat in seiner Offentlichen Sitzung am
29.02.2012 mit Beschluss-Nr. 10/02/12 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Solarpark
Starkenberg® mit den textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 29.02.2012 geméaR § 10
Abs.1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Satzung Uber den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan ,Solarpark Starkenberg“ ist mit dieser 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft getre-
ten (8 10 Abs. 3 BauGB).

Satzungen der Gemeinde Starkenberg nach 8 34 und 8§ 35 BauGB. Vom Januar 2017 liegt
ein Dorfentwicklungskonzept fiir die Gemeinde (ohne den Ortsteil Tegkwitz mit Ortslagen)
vor. Die Gemeinde befindet mit diesem Konzept sich im Antragsverfahren auf Férderschwer-
punkt Dorferneuerung.

Die Planungen der Nachbargemeinden werden durch die Flachennutzungsplanung der Ge-
meinde Starkenberg nicht berthrt. Nutzungsregelungen sowie Festsetzungen nach gesetzli-
chen Vorschriften wurden in den Flachennutzungsplan nachrichtlich ibernommen bzw. ver-
merkt. Im Sachzusammenhang wird in den entsprechenden Abschnitten der Begriindung fur
die Darstellung gemanR § 5 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen.
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2.5.4 Ziele der Flachennutzungsplanung der Gemeinde Starkenberg

Auf Basis des erstellten Dorfentwicklungskonzeptes (Stand: Januar 2017) soll die zukinftige
Entwicklung der Gemeinde nachhaltig gestaltet werden. Dazu werden folgende Leitvorstel-
lungen verfolgt:

A: Entwicklung der Siedlungsstruktur

Sicherung und angemessene Entwicklung der Gemeinde und seiner Ortslagen, der
gemeindlichen Bebauungsstruktur insbesondere vor dem Hintergrund der Sicherung
der regionaltypischen Siedlungsstrukturen (insbesondere Gehdofte);

Schaffung von nachfragegerechtem Wohnraum unter Berlcksichtigung der Anforde-
rungen des demographischen Wandels vorrangig im Bestand und nachrangig durch
Neuausweisungen;

Innenentwicklung vor Auf3enentwicklung unter Nutzung bzw. Reaktivierung von in-
nergemeindlichen Brachflachen sowie Konzentration von erforderlichen Neuauswei-
sungen im Bereich Starkenberg / Kostitz;

B: Verbesserung der Lebensqualitét

Sicherstellung der Angebote der Daseinsvorsorge fiur alle Altersgruppen entspre-
chend der prognostizierten Bevolkerungsentwicklung (Kinderbetreuung, Bildung und
Gesundheitswesen, offentliche Verwaltung, Kultureinrichtungen, etc.);

Sicherstellung der guten Erreichbarkeit (nicht nur fur die Bewohner der Gemeinde,
sondern auch vor dem Hintergrund des fir die Gemeinde bedeutsamen Rohstoffab-
baus);

Entwicklung von Griin- und Freiflachen in Ergénzung zu Bauflachen und deren klein-
raumige Gliederung;

C: Weiterentwicklung des Naturraumes

Entwicklung von Natur und Landschaft, insbesondere durch die Vernetzung der vor-
handenen Grunpotenziale, zur Verbesserung des Landschaftsbildes;

Renaturierung von Bereichen im Gebiet des Kiessand-Tagebaus;

D: Nutzung der wirtschaftlichen Potenziale

Rohstoffgewinnung (Kiessand-Tagebau in den laut Regionalplan Ostthiringen aus-
gewiesenen Vorranggebieten KIS-3 und KIS-4);

Sicherung von bergbaugewerblichen Flachen innerhalb des Geléandes fir den
Kiessandtagebau zur Lagerung, Verarbeitung und Veredlung der abgebauten Roh-
stoffe;

Sicherung vorhandener gewerblicher Bauflachen sowie Vorhaltung nachfragegerech-
ter Potenzialflachen;

Landwirtschaft (perspektivisch soll auch die Rekultivierung von Bereichen im Gebiet
des Kiessand-Tagebaus erfolgen);

Energiegewinnung aus regenerativen Energiequellen (Solar und Wind) - insbesonde-
re in Bezug auf die Produktion von Energie aus regenerativen Ressourcen bestehen
im landlich gepragten Starkenberg enorme Flachenpotenziale, erste Flachen und
Standorte werden bereits entsprechend genutzt.

Im vorliegenden Flachennutzungsplan der Gemeinde Starkenberg sind die fur die Umset-
zung der Leitvorstellungen erforderlichen Flachen dargestellt. Fachspezifische, inhaltliche
Aussagen dazu werden in den nachfolgenden, thematisch geordneten Punkten der Begrin-
dung getroffen.
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2.6 Planungsvorgaben
2.6.1 Natur-und Landschaftsschutz
Ausgewiesene Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzgesetzes

Einen gesetzlichen Schutzstatus genieen alle nach den 88 23 — 29 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) ausgewiesenen Schutzgebiete und -objekte. Dieses sind in der Gemeinde
Starkenberg folgende:

e Naturschutzgebiet (NSG) ,Restloch Zechau*
e Flachennaturdenkmal (FND) ,Die Drusen®

Die Schutzgebiete und -objekte sind in der Planzeichnung des Flachennutzungsplanes, ent-
sprechend 8 5 Abs. 4 BauGB und § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB, nachrichtlich dargestellt.

Natura 2000-Gebiete

Zu den Flachen des europaischen Schutzgebietssystems “Natura 2000" gehéren die FFH-
und die Vogelschutzgebiete. In diesen Gebieten besteht ein Verschlechterungsverbot, das
auch von auf3en einwirkende Einflisse zwingend einzubeziehen hat. Mdgliche Beeintrachti-
gungen sind anhand der Erhaltungsziele der jeweiligen Gebiete zu messen, die in den ein-
zelnen Gebietsverordnungen definiert sind. In § 33 (1) BNatSchG ist dieses Beeintrachti-
gungsverbot fur die Natura 2000-Gebiete festgelegt.

Projekte und Plane sind auf ihre Vertraglichkeit hinsichtlich der Erhaltungsziele zu tberpri-
fen. Bei vermuteter Beeintrachtigung von Vorhaben muss eine Vorprifung durchgefihrt wer-
den. Wird bei der Vorpriifung ermittelt, dass das Vorhaben erhebliche Beeintrachtigungen in
den Erhaltungszielen des Schutzgegenstandes zur Folge haben kénnte, muss die Prifung
nach bestimmten Vorgaben detaillierter durchgefiihrt werden. Die Erheblichkeit der Beein-
trachtigung ist dabei von entscheidender Bedeutung. Was als erheblich bewertet werden
kann, ist im BNatSchG festgeschrieben. Projekte erheblicher Beeintrachtigung sind unzulés-
sig. Projekte, die keine erhebliche Beeintrachtigung erwarten lassen, sind hiernach zulassig,
wenn andere Einschrankungen dem nicht entgegenstehen.

Das Gemeindegebiet beriihrt zwei FFH-Gebiete. Das FFH-Gebiet ,Restloch Zechau“ liegt
nur mit einem kleinen Teil in der Gemeinde Starkenberg. Das Gemeindegebiet wird jedoch
vom FFH-Gebiet ,Eremit-Lebensrdaume zwischen Altenburg und Schmolin® durchzogen,
wozu auch das Zweitschener Holz gehort.

Die FFH-Gebiete sind in der Planzeichnung des Flachennutzungsplanes nachrichtlich darge-
stellt.

gesetzlich geschiitzte Biotope

Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope ha-
ben, werden nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschitzt. Dazu z&ahlen folgende Biotope, wel-
che im Plangebiet auftreten:

¢ natirliche oder naturnahe Bereiche flieBender und stehender Binnengewasser ein-
schlie3lich ihrer Ufer und der dazugehoérigen uferbegleitenden, natdrlichen oder na-
turnahen Vegetation sowie ihrer natirlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche,
Sumpfe, Rohrichte, GroRseggenrieder,

seggen- und binsenreiche Nasswiesen,

Quellbereiche;

Lehm- und Lésswande,

Trockenrasen,

Geblische trockenwarmer Standorte,

Sumpf- und Auenwalder
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Daruber hinaus sind noch folgende Biotope, welche nicht im Bundesnaturschutzgesetz auf-
gefuhrt sind, nach § 18 Thiringer Naturschutzgesetz besonders geschiitzt, ohne dass im
Einzelfall eine Rechtsverordnung erlassen werden muss:

e Staudenfluren trockenwarmer Standorte,

e Streuobstwiesen,

e ausgebeutete und nach 6ffentlichem Recht nicht fir eine Folgenutzung vorgesehene
Lockergesteinsgruben und Steinbriche.

Um einen weiteren Rickgang oder eine Zustandsverschlechterung der Biotoptypen zu ver-
hindern, sind alle MaRnahmen, die zur Zerstérung oder Beeintrachtigung der geschitzten
Biotope fuhren kénnen, verboten.

Die gesetzlich geschiitzten Biotope sind in der Planzeichnung des Flachennutzungsplanes
nachrichtlich dargestelit.

2.6.2 Baudenkmale
In der Gemeinde Starkenberg gibt es gemaR Denkmalliste folgende Baudenkmale:

. Flur /
Ort Lage Bauwerk Objekt .
Flurstuck
Breesen/ Robinienstr. 1 | Hof Zetsche Vierseithof mit Toranlage | 1 - 14
Tegkwitz
Breesen/ Robinienstr. 3 | Gut Heitsch Vierseithof mit Lauben- 1-3
Tegkwitz gang
Dolzig Zum Bahn- Fachwerkhaus Wohnhaus 1-4
damm 6
Dobraschiitz | im Ort ev. Filialkirche Kirche mit Ausstattung 1-19
und Kirchhof
Dobraschitz | auf dem Saule auf dem Posta- Kriegerdenkmal 1-26
Friedhof ment mit Kreuz & In-
schrift
GrolRroda im Ort Ev. Pfarrkirche Kirche mit Ausstattung 1-71/
und Kirchhof 72 (antei-
lig)
Kostitz An der Muhle | Wassermihle (Teich- Muhlengehoft 1-67/2
mihle) ,Heringsmuhle*,
Quellwasser-Teich
Kostitz Fachwerk- Gut Loffler, Winkelhof Gehoft 1-9
gasse 1
Kostitz Fachwerk- Gut Espenhain, Winkel- | Gehoft 1-8
gasse 2 hof
Kostitz Lange StralRe | Vierseithof Gehoft 1-19/1
46
Kraasa norddstlicher Wegweiserstein 1-6
Ortsrand
Kraasa im Ort Schwengelpumpe Brunnen 1-48
Kraasa Brunnenweg 1 Gehoft 1-9/1
Kraasa Brunnenweg 2 | mit Feldscheune und Gehoft 1-32
Einfriedung (Mauer)
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Flur /
Ort Lage Bauwerk Objekt .
Flurstiick
Kraasa Brunnenweg 5 | Umgebinde Gehoft 1-12/2
Kraasa Brunnenweg 9 | Hauslerhaus Wohnhaus 1-22
Kraasa Weinberg 10 Hauslerhaus Wohnhaus 1-19
Kreutzen / Kleiner Dorf- ehem. Vierseithof Kreutzen
Misselwitz anger 3 1-4/2
Naundorf Hauptstrale 3 | ehem. Gehoft Wohnhaus 3-1/2 (1/3,
1/4)
Naundorf T?? uptstrafe Forsthaus, Gutshaus Wohnhaus 3-34/5
Naundorf Hauptstral3e Gasthaus mit Saal, Ne- Gasthof 3-20/1
16 bengebaude
Naundorf Hauptstral3e sog. Alter Gasthof, mo- Wohnhaus mit Neben- 3-22
17 dernisiert gebéude
Naundorf Obere Dorf- Modernisiert, Anbau H&auslerhaus 3-76
stral3e 1
Naundorf Untere Dorf- Hof Vollmer mit Toranla- | Dreiseithof 3-68/1
stral3e ge
Tanna Lindenring 9 Vierseithof Gehoft Naundorf
6 —14/1
Wernsdorf am Ortsaus- Wegweiserstein Naundorf
gang nach 4-17/1
Kayna oder 15/2
oder 58
Wernsdorf Naundorfer Kirche mit Ausstattung Naundorf
Stral3e 4 - 36
Wernsdorf Luftschiff 7 Gehoft Naundorf
4-63
Wernsdorf Luftschiff 9 Gehoft Naundorf
4-17/2
Wernsdorf Luftschiff 11 Gehoft Naundorf
4 -30/2
Wernsdorf 29 Wohnhaus Naundorf
Posa Schmiedeberg | Gehoft ehem. Schmiede 1-72/1
7
Posa Schulweg 7 Schulgeb&ude mit Turn- | Schule 1-103/2
halle und 104
Oberkossa Tannaer Str. 3 | Vierseithof Gehoft 1-7
Oberkossa Tannaer Str. 6 Gehoft 1-1/1
Starkenberg Borngasse 4 ehem. Umgebinde Gehoft 1-75
Starkenberg Borngasse 5, | Umgebinde, Holzstube Wohnhaus 1-79/8
6
Starkenberg Fleischerberg | ehem. Schmiede Wohnhaus 1-57

15
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Flur /
Ort Lage Bauwerk Objekt .
Flurstiick
Starkenberg | Malzgasse / Kelleranlage Bergspornburg / ehem. 1-47, 48,
Fleischerberg Rittergut 49, 50,
51/1, 51/2,
52, 53,
54/1, 54/2,
55/1, 55/2,
57
Rechteckige Saule
.+ | (Kunststein), mit Eiser-
Tegkwitz ﬁgff dem Fried nem Kreuz, Relief Kopf Kriegerdenkmal 1-105
mit Stahlhelm (Beton),
Inschrift
Tegkwitz Kirchberg St. Maria Kirche (ev.-luth.), Aus- 1-7
stattung und Kirchhof
Tegkwitz An der Haupt- Gartnergut Gehoft 1-6
str. 11
Tegkwitz An der Haupt- Feuerwehrhaus altes Spritzenhaus 1-36
str. 13
Tegkwitz An der Haupt- Vierseithof mit Toranlage | Gehoft 1-13
str. 14
Tegkwitz Mittelstral3e 01 | Hof Herold, Dreiseithof Gehoft 1-93

Abbildung 16: Bestand Baudenkmale entsprechend der Denkmalliste des Thiringer Landesamtes
fur Denkmalpﬂege21

Fur die hier genannten Gebaude und deren Umgebung sind fur alle Planungen und MaR3-
nahmen die Bestimmungen des Thiringer Denkmalschutzgesetzes einzuhalten.

In Bezug auf die in der Abbildung 16 aufgefihrten Baudenkmale ist hinzuweisen, dass die
Denkmalliste einer standigen Uberarbeitung unterliegt, von der auch Bauten im Plangebiet
betroffen sein kdnnen.

Auf eine Darstellung der aufgezeigten Baudenkmale in der Planzeichnung wurde aufgrund
der Lesbarkeit und des MalR3stabs verzichtet.

2.6.3 Bodendenkmale / Arch&ologische Fundstellen

Im Bereich des Ortes Starkenberg mit den Ortsteilen Kostitz, Péhla, Posa, Kleinréda und
Neuposa sind bereits Siedlungsbereiche der Steinzeit, der Bronzezeit und der friihen vorro-
mischen Eisenzeit bekannt. Diese liegen in der Ortslage Starkenberg und unmittelbar nord-
Ostlich des Ortes.

In der Ortslage Starkenberg befindet sich oberhalb der Malzgasse im ehemaligen Rittergut
eine Hohenburg, die um 1430 erbaut wurde. Von dieser Burg sind noch alle Kelleranlagen
erhalten. Sie istim Denkmalbuch des Freistaates Thiringen unter Nr. ABG 13 registriert.

In Naundorf mit den Ortsteilen Kraasa, Dobraschuitz, Wernsdorf, Tanna und Oberkossa sind
bisher aulRer einigen Lesefundstellen ohne genaue Ortsangaben keine Fundplatze bekannt.

In GroRR3réda mit Ortsteil Kleinrdda sind bisher keine archaologischen Funde bekannt gewor-
den.

L | ANDRATSAM ALTENBURGER LAND — Stellungnahme zum Denkmalschutz im Rahmen der Tréagerbe-

teiligung
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In der Ortslage Tegkwitz, einschliellich der Ortsteile Kreutzen und Misselwitz, wurden in der
Kirche umfangreiche archéaologische Grabungen durchgefihrt. Bekanntes Bodendenkmal in
Tegkwitz ist der Standort der mittelalterlichen Wasserburg. Unmittelbar siiddstlich vom Ort
liegt zudem eine Siedlung der vorromischen Kaiserzeit.

In der Planzeichnung sind die bisher bekannten archaologischen Relevanzflachen eingetra-
gen. Bei Erdeingriffen kdnnen auch in anderen Bereichen Bodenfunde und -befunde ange-
troffen werden.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Thiringer Gesetzes zur Pflege und zum Schutz
der Kulturdenkmale (Thuringer Denkmalschutzgesetz - ThirDSchG).

38




Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg

3 Bevoblkerung

Entscheidender Faktor bei der Flachennutzungsplanung ist die Entwicklung der Bevolkerung.
Dabei spielt nicht nur die quantitative Veranderung eine Rolle sondern auch die Veranderung
hinsichtlich der Altersstruktur.

Die Bevolkerungsentwicklung und die Entwicklung der Haushalte sind maRgeblich z.B. fur
die Ausweisung von Wohnbauflachen oder die Ausweisung von Gemeinbedarfseinrichtun-
gen. Die Entwicklung der Erwerbstétigen steht im Zusammenhang mit der GréRe der ge-
werblichen Bauflachen.

3.1 Bevdlkerungsentwicklung

In der Gemeinde Starkenberg — mit den Ortsteilen Starkenberg, Naundorf (Eingemeindung
zum 01.12.2008), Tegkwitz (Eingemeindung zum 01.12.2008) und GroRréda (Eingemein-
dung zum 01.01.2012) sowie den Ortslagen — waren gemaf Thiringer Landesamt fur Statis-
tik am 31.12.2015 insgesamt 1.963 Personen gemeldet.

In Bezug auf den Gebietsstand der Gemeinde von 20157 st festzustellen, dass im Zeitraum
zwischen 2000 und 2015 die Bevolkerung um 20,6% zurlickgegangen ist. Allein im Jahr
2005 war, bezogen auf den Gebietsstand von 2015, ein Zuwachs der Bevolkerung von einer

Person im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Naundorf Tegkwitz Grofiroda | Starkenberg Summe
2000 534 EW 328 EW 303 EW 1.307 EW 2.472 EW
2001 546 EW 327 EW 289 EW 1.290 EW 2.452 EW
2002 550 EW 317 EW 274 EW 1.276 EW 2.417 EW
2003 546 EW 320 EW 272 EW 1.260 EW 2.398 EW
2004 534 EW 318 EW 271 EW 1.239 EW 2.363 EW
2005 548 EW 329 EW 261 EW 1.226 EW 2.364 EW
2006 522 EW 328 EW 257 EW 1.192 EW 2.299 EW
2007 510 EW 321 EW 244 EW 1.170 EW 2.245 EW
2008 Einge- Einge- 241 EW 1.936 EW 2.177 EW
meindung meindung
2009 01.12.2008 01.12.2008 230 EW 1.915 EW 2.145 EW
2010 255 EW 1.904 EW 2.129 EW
2011 211 EW 1.853 EW 2.100 EW
2012 Einge- 2.054 EW 2.054 EW
meindung
2013 01.01.2012 2.013 EW 2.013 EW
2014 1.989 EW 1.989 EW
2015 1.963 EW 1.963 EW
Abbildung 17: Bevoélkerungsentwicklung™

22

Zeitreihen aufsummiert.

23

www.tls.thueringen.de

THURINGER LANDESAMT FUR STATISTIK (2015) Bevolkerungsstand und -struktur,

Bei den nachfolgenden Darstellungen wird immer der Gebietsstand von 2015 zugrunde gelegt. Die
statistischen Kennwerte der eingemeindeten Gebietskérperschaften sind bei der Betrachtung von
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Die Bevolkerungsentwicklung resultiert aus der natirlichen Bevolkerungsbewegung (Gebur-
ten und Sterbefalle) und der raumlichen Bevoélkerungsbewegung (Zuzige und Fortziige tUber
die Gemeindegrenzen hinweg). Betrachtet man die Einflussgrof3en, zeigen sich die Ursa-
chen fur die negative Bevolkerungsentwicklung seit dem Jahr 2000.

150
50
0 T T T T T T T T T T T T T T T
2000 200%1..2002.-2003-.2004" 2005, 2006 2007 2008 2009-2010—20611 2012~2013 2014-2015
-50
-100
| e | ebendgeborene insgesamt e Gestorbene insgesamt Zuzlige insgesamt e Fortziige insgesamt Saldo gesamt

Abbildung 18: natiirliche und raumliche Bevélkerungsbewegung

Sowohl die naturliche als auch die rAumliche Bevdlkerungsbewegung ist seit Iangerem rick-
laufig. Dabei liegt das Saldo aus Geburten- und Sterbezahl deutlich unter dem Saldo aus Zu-
und Fortziigen. Der Bevolkerungsriickgang ist also inshesondere auf die Abwanderung zu-
rickzufthren.

Detaillierte statistische Informationen zur Wanderungsbewegung der einzelnen Altersgrup-
pen liegen leider nicht vor. Allerdings lasst sich aus den Daten zur Altersstruktur und zur Be-
volkerungsbewegung folgern, dass der Fortzug von Einwohnern selektiv ist. Die gréf3ten
Wanderungsbewegungen treten in der Personengruppe im erwerbsfahigen Alter auf. Aus der
Selektivitdt der Abwanderung lasst sich schlieen, dass vordergriindig wirtschaftliche Fakto-
ren (Arbeits- oder Ausbildungsplatz) die Wanderungsbewegung bestimmen.

Da in der Bevolkerungsgruppe der Erwerbstétigen auch die (jingeren) Elterngenerationen
vertreten sind, wirkt sich diese Wanderungsbewegung auch auf die Anzahl der Kinder und
Jugendlichen (unter 15 Jahren) aus. Wanderungsbewegungen der Altersklasse tber 65 Jah-
re, lassen sich aus den Daten nur schwer herauslesen. Allerdings ist fur diese Altersgruppe
eine geringe Wanderungsaktivitat charakteristisch. Zu- und Fortziige dieses Personenkreises
sind in der Regel familiar begriindet oder auf medizinische Erfordernisse zurtickzufiihren.

3000

Einwohner
2500 -

2000 -

1500 -

1000 -

500 -

O T T T T T T T T T T T T T T T

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
unter 6 Jahre 6 Jahre — 15 Jahre W 16 Jahre — 64 Jahre M 65 Jahre und mehr

Abbildung 19: Bevolkerung nach Altersgruppen25

** THURINGER LANDESAMT FUR STATISTIK (2015) naturliche Bevdlkerungsbewegung und Wanderungen;

www.tls.thueringen.de; eigene Darstellung LEG Thiringen
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3.2 Bevdlkerungsprognose

Im Auftrag der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthiringen wurde eine kleinrGumige
Bevdlkerungsprognose fir alle Gemeinden in der Region fur die Jahre 2020, 2025 und 2030
nach Altersgruppen erstellt. In Szenarien, die auf unterschiedlichen Annahmen basieren,
wird die Bevolkerungsentwicklung im Betrachtungsraum prognostiziert:

e Szenario A: Naturliche Bevolkerungsentwicklung ohne Wanderungen

e Szenario B:  Status-Quo-Entwicklung
(Fortschreibung der bisherigen Entwicklung)

e Szenario C: Abwanderung stoppen
(Annahme, dass eine Abnahme der negativen Wanderungen um min-
destens 75 % in den Altersklassen zurtickgeht)

e Szenario D: Arbeitsplatzorientierte Zuwanderung
(Annahme, dass aufgrund eines entsprechenden Arbeitsplatzangebo-
tes eine Zuwanderung erfolgt)

Fur die gesamte Planungsregion Ostthiringen ist festzustellen, dass die Bevolkerung bis
zum Jahr 2030 weiterhin abnehmen wird. In allen dargestellten Prognoseszenarien wird
deutlich, dass der Bevoélkerungsriickgang zukinftig durch den stark negativen natirlichen
Saldo bestimmt sein wird. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die geburtenstarken Jahr-
gange der Nachkriegsgenerationen bis zum Jahr 2030 in Altersklassen mit einer héheren
Sterberate Ubergehen. Zuwanderungen kénnen den Bevolkerungsrickgang bremsen, wer-
den ihn jedoch nicht aufhalten. Allerdings, je kleiner das Betrachtungsgebiet gewahlt ist, des-
to starker wird die Bevoélkerungsentwicklung von den Zu- und Fortziigen bestimmt. Dies ist
vor allem darin begrindet, dass schon kleinere, unvorhersehbare Ereignisse, die Bevolke-
rungsentwicklung und -struktur merklich verandern kénnen. Eine Werksschliel3ung kann bei-
spielsweise zu einer Steigerung der Abwanderung von Bevélkerung im erwerbsfahigen Alter
fuhren und damit die demographische Alterung der Wohnbevdlkerung beschleunigen. Auch
die Schaffung familienfreundlicher Wohnbedingungen oder die Eréffnung eines Altersheims
kann demographische Auswirkungen nach sich ziehen.

Fur die Gemeinde Starkenberg werden in der kleinriumigen Bevolkerungsprognose folgende
mdgliche Entwicklungen aufgezeigt:

e Szenario A: natirliche Bevdlkerungsentwicklung ohne Wanderungen

Unter der Bedingung, dass keine Wanderungsbewegungen in Form von Zu- bzw. Fortziigen
erfolgen, wird die Wohnbevolkerungszahl in Starkenberg bis auf 1.720 Einwohner im Jahr
2030 zuriickgehen. Gleichzeitig zeigt das Szenario, wie die heute in der Gemeinde lebende
Bevdlkerung altern wirde, wenn keine Wanderungsbewegungen stattfinden.

Die Annahme einer Bevolkerungsentwicklung ohne Berilicksichtigung der Wanderungsbewe-
gungen ist nicht realistisch und wird flir weitergehende Berechnungen im Zusammenhang
mit dem Flachennutzungsplan (z.B. Wohnbauflachenbedarf) nicht herangezogen.

e Szenario B: Status-Quo-Entwicklung

Unter der Annahme, dass die Bevolkerungsentwicklung dem Trend der jingeren Vergan-
genheit weiter folgt, ware zu erwarten, dass die Wohnbevolkerung bis zum Jahr 2030 auf
einen Stand von 1.481 Einwohnern zuriickgeht. Neben der negativen, natirlichen Bevdlke-
rungsentwicklung ist hier insbesondere das Wanderungsverhalten Ursache fur den Rick-
gang der Einwohnerzahl um tiber 30% im Vergleich zum Stand 2010.

® THURINGER LANDESAMT FUR STATISTIK (2015) Bevélkerung nach Altersklassen;

www.tls.thueringen.de; eigene Darstellung LEG Thiringen
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600 400 200 0 200 400

B Wohnbevélkerung im Jahr 2010 Wohnbevélkerung im Jahr 2030

Abbildung 20: Bevoélkerungspyramide zum Szenario B — Status-Quo®

Gleichzeitig wirde es, wie aus der Bevolkerungspyramide (Abbildung 20) abzulesen ist, zu
einer deutlichen Alterung der Wohnbevdlkerung in Starkenberg kommen.

Szenario B ist als worst-case-Szenario anzunehmen, da die Bevélkerung in dieser Berech-
nung am starksten riicklaufig ist. Auch dieses Szenario wird als nicht realistisch angenom-
men und fur weitergehende Berechnungen im Zusammenhang mit dem Flachennutzungs-
plan (z.B. Wohnbauflachenbedarf) nicht herangezogen.

e Szenario C: Abwanderung stoppen

Unter der Annahme, dass es mit unterschiedlichen MalRnahmen gelingen wiirde, die negati-
ven Wanderungssalden bis zum Jahr 2030 um mindestens 75% in den entsprechenden Al-
tersklassen zu reduzieren, konnte der Bevolkerungsriickgang in der Gemeinde abge-
schwécht werden.

2010 2015 2020 2025

bis 2015 bis 2020 bis 2025 bis 2030

50
0 . .

-50
-100
-150
-200

m Gesamtsaldo = natirliches Saldo = \Wanderungssaldo

Abbildung 21: Bevoélkerungsrickgang Szenario C — Abwanderung stoppen27

% | EIBNITZ-INSTITUT FUR OKOLOGISCHE RAUMENTWICKLUNG E.V. (2013) Kleinraumige Bevdlkerungs-

prognose fiur alle Gemeinde der Planungsregion (eigene Darstellung LEG Thiringen)

LEIBNITZ-INSTITUT FUR OKOLOGISCHE RAUMENTWICKLUNG E.V. (2013) Kleinraumige Bevdlkerungs-
prognose fur alle Gemeinde der Planungsregion (eigene Darstellung LEG Thiringen)

27

42



Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg

2030 wurden, gemaf den Angaben der Bevolkerungsprognose 1.684 Menschen in Starken-
berg leben. Das entspricht einem Rickgang der Bevdlkerung im Vergleich zum Basisjahr
2010 um knapp 21%.

In diesem Szenario sind zukunftig in keiner Altersklasse mehr hohe Wanderungsverluste zu
erwarten. Dennoch wird es aufgrund der nattrlichen Bevolkerungsentwicklung zu einer wei-
teren Alterung der Wohnbevdlkerung im Vergleich zum Jahr 2010 kommen. Dieses Szenario
erscheint geeignet fur die weiteren Berechnungen im Zusammenhang mit dem Flachennut-
zungsplan (z.B. Wohnbauflachenbedarf).

e Szenario D: arbeitsplatzorientierte Zuwanderung

Grundlage fir die Berechnungen in diesem Szenario ist die Annahme, dass die Zahl der so-
zialversicherungspflichtig Beschaftigten in Starkenberg, die in den kommenden 15 Jahren
altersbedingt aus dem Berufsleben ausscheiden, freie Arbeitsplatze hinterlassen. Die im Jahr
2013 in der Gemeinde lebenden 45- bis 50-jahrigen Beschaftigten wirden im Jahr 2030 kei-
ne Arbeitsplatze mehr benottigen. Geht man weiterhin davon aus, dass etwa ein Drittel der
frei werdenden Stellen aus Grunden der Effizienzsteigerung und/oder unternehmensbeding-
ter personeller Einsparungen nicht mehr neu besetzt werden, verbleibt ein Bedarf an Ar-
beitskraften, der nur bedingt aus der arbeitssuchenden, ortsansassigen Bevolkerung gedeckt
werden kann. Die verbleibende Licke kénnte demnach nur durch Zuwanderung von Perso-
nen im erwerbsfahigen Alter aufgefullt werden.

Saalfeld-Rudolstadt
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Abbildung 22: Bevoélkerungsentwicklung 2010 bis 2030 Szenario D — arbeitsplatzorientierte
Zuwanderung28

Unter diesen Bedingungen wirde die Bevdlkerung in Starkenberg bis zum Jahr 2030 um
28,5% auf 1.523 Einwohner zurtickgehen. Die Alterung der Bevdlkerung wirde auch in die-
sem Szenario aufgrund der Zuwanderung gebremst.

8 LEIBNITZ-INSTITUT FUR OKOLOGISCHE RAUMENTWICKLUNG E.V. (2013) Kleinraumige Bevdlkerungs-

prognose fiur alle Gemeinde der Planungsregion
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Eine arbeitsplatzorientierte Zuwanderung ist fir die Gemeinde Starkenberg allerdings nicht
zu erwarten, da auch in den angrenzenden Gemeinden mit einer Abnahme der Bevolkerung
zu rechnen ist und damit ebenfalls ein Arbeitskraftemangel einhergeht. Gleichwohl ist eine
signifikante, arbeitsplatzbedingte Zuwanderung wohl eher in zentralen Orten zu erwarten.
Szenario D wird fUr weitergehende Berechnungen im Zusammenhang mit dem Flachennut-
zungsplan (z.B. Wohnbauflachenbedarf) nicht herangezogen.

2.300
2.100 ;r\
@ 1.900 s
c
£ \\
$ 1700 —
= \
' 1500 —
1.300
2010 2015 2020 2025 2030
Szenario A 2.129 2.051 1.955 1.844 1.720
Szenario B 2.129 1.961 1.802 1.643 1.481
Szenario C 2.129 1.961 1.839 1.749 1.684
Szenario D 2.129 1.971 1.825 1.682 1.523
Szenario A e S7ENArio B e SzeNArio C Szenario D

Abbildung 23: Vergleich der prognostizierten Bevolkerungsentwicklungen®

Fur weiterfihrende Berechnungen im Rahmen der Flachennutzungsplanung (z.B. Wohnbau-
flachenbedarf) wird auf das Ergebnis des Szenario C abgestellt, wo im Jahr 2030 eine Be-

volkerungszahl von 1.684 Menschen in Starkenberg prognostiziert wird.

Die aktuelle Bevolkerungsvorausberechnung (1. regionalisierte Bevolkerungsvorausberech-
nung)® fiir die Gemeinde Starkenberg prognostiziert eine Einwohnerzahl von 1.657 Einwoh-
nern, allerdings fir das Jahr 2035.

29

LEIBNITZ-INSTITUT FUR OKOLOGISCHE RAUMENTWICKLUNG E.V. (2013) Kleinrdumige Bevolkerungs-

prognose fir alle Gemeinde der Planungsregion (eigene Darstellung LEG Thiringen)

30

kenberg im Jahr 2035

THURINGER LANDESAMT FUR STATISTIK (2015) Voraussichtliche Bevélkerung in der Gemeinde Star-
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4 Wirtschaft und Arbeitsstatten
4.1 Arbeitsmarkt

Wichtige Indikatoren zur Charakterisierung der Arbeitsmarktsituation in der Gemeinde Star-
kenberg sind die Entwicklungen der Beschdftigten, der Arbeitslosigkeit und der Erwerbsbe-
teiligung.

Fur die Gemeinde Starkenberg stellt die Bundesagentur flr Arbeit fest, dass zwischen 2010
und 2015 ein Rickgang der Arbeitslosenzahlen von 111 Personen auf 91 Personen
(47 Frauen und 45 Manner) stattgefunden hat. Markant ist die Zahl der Uber 55-jahrigen Ar-
beitslosen. Diese lag im Jahr 2015 bei 37 Personen. Lediglich 5 Arbeitslose waren unter 25
Jahre alt.

Gleichzeitig wurde ermittelt, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschéaftigten am
Arbeitsort von 239 auf 264 gestiegen ist. Am Arbeitsort sind Uber doppelt so viele Manner in
Beschaftigung wie Frauen.

Nur geringe Anderungen waren bei den geringfligig Beschéftigten am Arbeitsort zu verzeich-
nen. Hier schwankte die Zahl in den vergangenen fiinf Jahren zwischen 33 und 40 Personen
(2015: 38).

Die Beschaftigtenentwicklung am Wohnort unterlag in den vergangenen funf Jahren z.T.
deutlichen Schwankungen. Nach einem Ruckgang von 795 im Jahr 2010 auf 777 im Jahr
2011 stieg die Zahl 2012 auf den Hochststand im Betrachtungszeitraum auf 816 und ist seit-
dem fallend. 2015 wurden 780 sozialversicherungspflichtig Beschéaftigte am Wohnort erfasst.
Uber den Betrachtungszeitraum hin-weg waren mehr Manner am Wohnort sozialversiche-
rungspflichtig beschéftigt.
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Bevolkerung gesamt
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&.000 geringfugig Beschaftigte am
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= sozialversicherungspflicht

500 Beschaftigte am Arbeitsort

Arbeitslose

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Abbildung 24: Beschaftigte und Arbeitslose in der Gemeinde Starkenberg®*

Anhand der Abbildung 24 wird deutlich, dass es sich bei der Gemeinde Starkenberg um eine
Auspendlergemeinde handelt. 2015 wurden 157 Einpendler erfasst. Dem gegeniiber standen
674 Aus-pendler.

Weiterhin zeigt die Abbildung 24, dass die Arbeitsmarktsituation in Starkenberg nicht uner-
heblich durch den demographisch bedingten Riickgang des Arbeitskréaftepotenzials entlastet
worden ist.

1 BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT (2016) Arbeitsmarkt kommunal fur die Gemeinde Starkenberg (Stich-

tag: jeweils 30.06.), www.statistik.arbeitsagentur.de
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4.2 Branchenstruktur

In der Gemeinde Starkenberg zeigt sich folgendes Bild der Branchenstruktur:

Lebensmittel / Blumen
medizinische Dienstleistungen
Pflege / Kosmetik
Instandhaltung / Reperaturservice
Landwirtschaft

Gewinnung von Rohstoffen

Baugewerke

Handel

technische Dienstleistungen

sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen

Versicherungen

0 2 4 6 8 10 12 14

m Anzahl der Betriebe

Abbildung 25: Branchenstruktur in Starkenberg®

In der Summe sind 62 Betriebe in Starkenberg anséassig. Einige Betriebe bieten Leistungen
aus mehreren Branchen an; in der graphischen Darstellung ist jedoch nur auf das Hauptan-
gebot des jeweiligen Betriebes abgestellt.

Uberdurchschnittlich vertreten sind Betriebe des Baugewerbes. Stark vertreten sind auch
Betriebe die technische Dienstleistungen (u.a. Elektroninstallationen, Entwicklung von Hard-
und Software, Betreiben von Solaranalgen) und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen
(u.a. Transportleistungen, Einbau von Fertigteilen, Haus-, Hof- und Gartenservice) erbringen.
9 Betriebe sind in der Landwirtschaft tatig, 3 Betriebe gewinnen Rohstoffe bzw. sind unmit-
telbar mit dem Bergbau in Verbindung zu bringen.

Weiterhin stark vertreten sind Instandsetzungs- und Reparaturleistungen, insbesondere
Hausmeisterdienste.

Unterdurchschnittlich angeboten werden Dienstleistungen im Versicherungsbereich, in der
Pflege / Kosmetik und medizinische Dienstleistungen. Allerdings ist dies auch typisch fir
landliche Gemeinden.

4.3 Wirtschaftliche Entwicklung

Das Ubergeordnete Ziel der Entwicklung Thiringens ist die Schaffung gleichwertiger Le-
bensverhdltnisse in allen TeilrAumen. Dabei stellen die Anpassung der Lebensverhaltnisse
an diejenigen der westdeutschen Bundesléander sowie eine demographische Stabilisierung
Thiringens wesentliche Herausforderungen dar.

Um diese Ziele zu erreichen, wird das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung zugrunde gelegt.
Eine nachhaltige Entwicklung umfasst die Bereiche Wirtschaft, Umwelt und Soziales und ist
ressourceniibergreifend ausgerichtet.

Der Entwicklung der Wirtschaft wird dabei eine vordringliche Bedeutung beigemessen. Sie
ist die Grundlage fur die Starkung des Freistaates Thiringen als Wirtschafts- und Lebens-
raum, fur die Schaffung dauerhafter Arbeitsplatze und das Angebot von Fachkraften in der
Region und in Thiringen.

%2 /G ALTENBURGER LAND (2016) gemeldete Gewerbebetriebe in der Gemeinde Starkenberg
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In der Region sollen die gunstigen Bedingungen fur die Ressourcengewinnung genutzt und
die Landwirtschaft gestarkt werden. Dartiber hinaus sind die Potentiale fur die Gewinnung
regenerativer Energien zu erschlieBen und zu nutzen.

4.3.1 Betriebe

In der nachfolgenden Tabelle sind die in der Gemeinde Starkenberg ansdssigen Betriebe
(Stand: II. Quartal 2013) nach Gemeindeteil aufgelistet. Die Anzahl der Beschaftigten in den
Betrieben ist nicht bekannt.

Gemeindeteil

Betrieb

Starkenberg

Arztpraxis

Physiotherapie

FuRpflege und Kosmetik

Grof3- und Einzelhandel mit Hard- und Software

Partyservice

Raumausstatter

Gaststatte ,Zur Linde"

Kostitz

Postfiliale im ehem. Gemeindeamt Kostitz

Hairline Friseur & Kosmetik GmbH

Béackerei und Konditorei

Dachdeckerei, Geriistbau einschlie3lich EH-Zubehor

Hausmeisterdienste, Holz- und Bautenschutz, Einbau Genormter Bauteile,
Dachrinnenreinigung

Tapetenshop und Malergeschéft

Zahnarztpraxis

Hausmeisterdienste (Garten- und Landschaftspflege, Kleinreparaturen)

Trockenbau, Einbau von Baufertigteilen, Bodenleger, Hausmeisterdienste

Kleinroda

Peter Schonlein Transport GmbH

Starkenberger Quarzsandwerke GmbH & Co.KG

Tischlerei und Innenausbau

Fliesen-, Platten, Mosaikleger Estrichleger, Holz- u. Bautenschutzgewerbe,
Einbau von genormten Baufertigteilen

Haus-, Hof- und Gartenservice

Neuposa

Bauschlosserei

Trockenlegearbeiten, Bodenleger

Bodenleger, Kettelservice

Dachklempnerei — Sanitar — Heizung

Einbau von genormten Baufertigteilen, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger,
Estrichleger, Bodenleger, Eisenflechter

Hauswirtschaftliche Pflege
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Gemeindeteil Betrieb

Neuposa Bauschlosserei

Trockenlegearbeiten, Bodenleger

Bodenleger, Kettelservice

Dachklempnerei — Sanitar — Heizung

Einbau von genormten Baufertigteilen, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger,
Estrichleger, Bodenleger, Eisenflechter

Hauswirtschaftliche Pflege

Apparate- und Behalterbau Steuerungs- u. Reglungstechnik, PV, Netzwerk,

FEE Service, Montage regenerativer Energie-Solaranlagen-Festbrennstoffkessel
Ddélzig BlumengroRhandel
Misselwitz Starkenberger Gertistbau GmbH

Eisenflechter, Betonbauer u. Betonschneidere, Fuger im Hochbau Hausmeis-
terservice, Trockenbau, Abbruch und Entkernung

Kabelverleger Datentechnik (ohne Anschluss)

Einbau von genormten Baufertigteilen, Bautrocknungs- Gewerbe, Fugen-, Holz
Kreutzen u. Bautenschutz, Kabelverleger im Hochbau, Abrissarbeiten, Garten- und
Landschaftspflege Wegebau

Hausmeisterdienste, Entkernung und Abbrucharbeiten Baubhilfeleistung

Tegkwitz Beratung, Vermittlung, Vertrieb von Handelsgeschéaften speziell im Bereich
Modellbau, GielRerei, Gussnachbearbeitung, Biiro- und Kommunikationslésun-
gen

Drechslereiwerkstatt

Elektroinstallation Wolter

Garten- und Landschaftsgestaltung

Innen- und AuRRenputz, Gerlstbau

Landschaftsgestalter, Hausmeister, Fliesenlegehandwerk

Tischlerei, Modellbau, Holz- und Kunststoffverarbeitung

Kraasa Kraasa Stahlhandel GmbH

Starkenberger Baustoffwerke GmbH

Starkenberg Guterlogistik GmbH

Elektro- Kratsch, Elektroinstallation und Elektroeinzelhandel

Entwicklung von Hard- und Software, Beratung und Produktion

Handel Land- und Forstwirtschaft, Hausmeister

Verwaltung eines Heizungs- und Sanitarbetriebes

Trockenbau, Einbau genormter Baufertigteile, Bodenlegen, Hausmeister-
dienste, einfache Malerarbeiten

Elektro- und Informationstechnik
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Gemeindeteil Betrieb

Naundorf Betreiben einer Photovoltaikanlage

Rundfunk- und Fernsehgeréte (Handelsvertretung), Guternahverkehrsbiro

Dobraschiitz Betreiben einer Photovoltaikanlage

Betreiben einer Photovoltaikanlage

Installation Heizungsbau

Landmaschinenhandwerksbetrieb, Sanitarinstallation Ohne Gas

GroRroda Produktion von Fleisch- und Wurstwaren

Dachdeckerarbeiten

Herstellung u. Reparatur von Polstermdbeln, Verlegen von Bodenbelagen,
Montage und Reparatur von Sonnenschutzanlagen

Vermittlung von Versicherungen, Bausparvertragen, Vermittlung von Immobi-
lien, Darlehn, Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft, Fahr-
dienstleistungen

EH Blumen, Pflanzen, Geschenkartikel

Transportbetrieb, Baustoffhandel/ Industriewaren Grof3- und Einzelhandel
Abbildung 26: Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Starkenberg nach Betrieben™

4.3.2 Bergbau und Rohstoffgewinnung

Uber ein Drittel der Gesamtflache des Gemeindegebietes Starkenberg wird von Vorrang-
und Vorbehaltsflachen fur die Rohstoffgewinnung eingenommen.

Der Erden-Steine-Bergbau stellt beziglich seiner Wirtschaftskraft ein signifikantes Merkmal
fur die Gemeinde dar. Zudem beeinflusst er maRgeblich die Entwicklung des Landschaftsbil-
des.

Entsprechend der Vorratssituation werden hier noch Uber mehrere Jahrzehnte in der Zukunft
nachhaltige Veranderungen stattfinden.

Im Einzelnen erfolgt der Abbau von Erden und Steinen durch folgende Betriebe:

e Starkenberger Baustoffwerke GmbH,
e Starkenberger Quarzsandwerke GmbH & Co.KG

Darlber hinaus existiert die Starkenberg Giiterlogistik GmbH, das Eisenbahnunternehmen
der SBW GmbH.

Westlich der im Flachennutzungsplan ausgewiesenen Gewerbeflachen ndrdlich von Kraasa
(vgl. Gliederungspunkt 5.5.3 ,Gewerbebauflachen®) werden Flachen bergbaugewerblich ge-
nutzt. Diese sind in der Abbildung 27 gelb dargestellit.

Auf den bergbaugewerblich genutzten Flachen befinden sich feste, betriebliche Einrichtun-
gen, u.a. Aufbereitungsanlagen, sonstige Betriebsanlagen (Waage, Container, etc.), Lager-
flachen und Teile des Betriebswegenetzes. Von hier aus spannen sich auch die Forderban-
der zu den nérdlich, nordwestlich und westlich gelegenen Abbaufeldern.

Die bergbaugewerblich genutzten Flachen werden nicht als gewerbliche Bauflachen gemaf
8§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB im Vernehmen mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO dargestellt. Ihre Nut-
zung ist im Rahmen des Bergrechtes gesichert (vgl. hierzu auch Gliederungspunkt 6 ,Fla-
chen fir den Bergbau®).

% VG ALTENBURGER LAND (2016) gemeldete Gewerbebetriebe in der Gemeinde Starkenberg
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Bergbau und
Rohstoffgewinnung

Bahnanlage mit
Lagebereich

vorhandene
Gewerbeflachen

Erweiterung
Gewerbeflache

bergbaugewerblich
genutzte Flache

(u.a. Verarbeitung, Lagerung,
Waage, Betriebswege)

Karte ohne MaRstab

P

Abbildung 27: bergbaugewerblich genutzte Flachen

4.3.3 Landwirtschaft

Gemal den Zielen der Gbergeordneten Landesentwicklung kommt der Land- und Forstwirt-
schaft im landlichen Raum eine besondere Bedeutung fur eine umweltgerechte Bewirtschaf-
tung, die Schaffung von Arbeitsplatzen, die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe und fir
den Erhalt und die Entwicklung einer vielfaltigen Kulturlandschaft zu. Der Gberwiegende Tell
der Offenlandbereiche im Plangebiet ist im Regionalen Raumordnungsplan Ostthiringen als
Vorranggebiet fur die Landwirtschaft gekennzeichnet.

In der Gemeinde Starkenberg sind landwirtschaftliche Betriebe ansassig. Neben Tier- und
Pflanzenproduktion werden auch Landmaschinen verliehen. Im Einzelnen findet man in den
Betrieben folgende Produktionen:

e AGRO-Frankenthal GmbH, Eugenschacht
o Tierproduktion: Schweine
e Naundorfer Agargenossenschaft, Milchviehanlage Starkenberg
o Tierproduktion: Milchkihe
o Pflanzenproduktion
o Betrieb einer Biogasanlage
¢ Landmaschinen — Kfz-Handel GmbH Starkenberg
o Pflanzenproduktion
e Landwirtschaftsbetrieb ,Hof Gentsch®; Péhla
o Stromerzeugung durch Biogasanlage
o Tierproduktion: Milchkihe
e Maschinenverleih Friedrich Schlecht Gro3r6da
o Landhandel incl. Handel mit Landtechnik
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landwirtschaftliche Dienstleistungen GmbH Friedrich Schlecht Gro3r6da
o Tierproduktion: Mutterkiihe
o Pflanzenproduktion
e Carsten Kober - Landwirt, Dobraschiitz
o Marktfrucht
o Tierproduktion — Fleischrinder
e Agrar GbR, Tanna
o 0Okologische Pflanzenproduktion
e Josef Priller Landwirtschaftsbetrieb, Péhla
o Okologische Pflanzenproduktion
¢ Nebenerwerbslandwirte
o [Espenhain, Kostitz
Hansch, Starkenberg
Glntzel, Kreutzen
Neuber, Kraasa
Schleich, Tanna

0 O O O

4.3.4 Tourismus / Naherholung

Im Gemeindegebiet Starkenberg befinden sich verschiedene sehenswerte Kultur- und Bau-
denkmale. Dazu gehoren die Kirchen in Dobraschitz, in Wernsdorf, in Tegkwitz und in Grol3-
réda. Im Wasserturm in Neuposa — der ehemalige Wasserspeicher fur die Trinkwasserver-
sorgung der Bergarbeitersiedlung — befindet sich eine Ausstellung, die auf Nachfrage besich-
tigt werden kann.

Daruber hinaus fuhrt, gut ausgeschildert, der Lutherweg durch die Gemeinde Starkenberg.
Das radtouristische Wegenetz besteht aus lokalen Radwegen, die im Gemeindegebiet in der
Regel auf vorhandenen Stral3en verlaufen.

Im Gemeindezentrum von Starkenberg stehen Ubernachtungsgasten jeweils zwei Einzel-
und Doppelzimmer zur Verfigung.

Als Wirtschaftsfaktor spielt der Tourismus in der Gemeinde keine Rolle. Auch die Bedeutung
als Naherholungsraum ist eher gering. Mit der Verbesserung pragender Strukturen im Land-
schafts- und Siedungsbild ist allenfalls eine Verbesserung der Lebensqualitdt der Wohnbe-
volkerung zu erzielen, nicht aber die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus.
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5 Stadtebauliche Entwicklung
5.1 Vorbemerkung

Die Darstellung der fir die Bebauung vorgesehenen Flachen erfolgt gréRtenteils nach der
allgemeinen Art der baulichen Nutzung als Bauflachen gemaR3 § 1 Abs. 1 BauNVO. Damit
wird eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass die weitergehenden Planungsvorgaben nach
der besonderen Art der baulichen Nutzung zum gegebenen Zeitpunkt und nur nach begriin-
detem Bedarf (Planungserfordernis nach § 1 Abs. 3 BauGB) auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung differenziert werden sollen. Dies wird wie folgt begriindet:

e Aus einer im Flachennutzungsplan dargestellten Bauflache nach der allgemeinen Art ih-
rer baulichen Nutzung gem. 8§ 1 Abs. 1 BauNVO kann grundséatzlich eines der besonde-
ren Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) gemal 88 2 bis 11 BauNVO entwickelt
werden. Folgende Differenzierungen sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung in der Gemeinde Starkenberg grundsatzlich mdglich:

Darstellung im FNP Entwicklung im Bebauungsplan mdglich als
W | Wohnbauflache §1 (1) 1. BauNVO | WS Kleinsiedlungsgebiete § 2 BauNVvVO
WR Reines Wohngebiet § 3 BauNVO

WA Allgemeines Wohngebiet | § 4 BauNVO
WB Besonderes Wohngebiet | 8§ 4a BauNVO

M | gemischte Bau- §1 (1) 2. BaunvOo | MD Dorfgebiete § 5 BauNvVO
flachen M Mischgebiete § 6 BauNVvO
G | gewerbliche Bau- | §1(1)3.BauNvO | GE | Gewerbegebiete § 8 BauNvO
flachen Gl Industriegebiete 8 9 BauNVvO

S | Sonderbauflachen | § 1 (1) 4. BauNVO | SO Sondergebiete, die der | 8 10 BauNVO
Erholung dienen
SO Sonstige Sondergebiete | § 11 BauNVO

Abbildung 28: Art der baulichen Nutzung von Bauflachen™

o Die Baugebietsflachen selbst kbnnen neben der konkreten Art der baulichen Nutzung
auch im Hinblick auf das MalR3 der baulichen Nutzung weiter gegliedert werden.

e Der erforderliche naturschutzfachliche Ausgleich ist damit erst auf dieser Planungsebe-
ne hinreichend konkret qualitativ und quantitativ zu ermitteln und zu sichern.

Einzelne Gebaude im AuRRenbereich der Ortslagen werden in der Darstellung des Flachen-
nutzungsplanes als landwirtschaftliche Nutzflache bzw. Gartenland bezeichnet, um der Bil-
dung/Verfestigung von Splittersiedlungen entgegenzuwirken. Bei der Ausweisung von Bau-
landflachen sind vor allem die Belange von Natur und Landschaft zu bertcksichtigen. Die
Auswahl der Standorte erfolgte daher in enger Abstimmung mit den Ergebnissen des Land-
schaftsplanes.

5.2 Analyse des Bauflachenbestandes
5.2.1 Wohnen

Die Gemeinde Starkenberg ist vor allem durch ihre Wohnbebauung gepragt. Gemal des
Tharinger Landesamtes fur Statistik lag die Zahl der Wohnungen in Wohn- und Nichtwohn-

3 eigene Darstellung nach 88 1 — 11 BauNVO; Aufgrund der Ortsstrukturen in der Gemeinde Star-

kenberg ist die Entwicklung einer gemischten Bauflache zu einem Kerngebiet gemal § 7 BauNVO
nicht moglich.
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gebauden im Jahr 2015 bei 1.026. Von diesen Wohnungen waren 92,1% bewohnt (945),
7,9% der Wohnungen standen leer (81).%°

Da in der Gemeinde Starkenberg die Themen ,Zweitwohnung“ einerseits und ,Untermieter-
haushalte” andererseits allenfalls eine vernachlassigbare GroRenordnung erreichen, kann
davon ausgegangen werden, dass in der Gemeinde Starkenberg im Jahr 2015 insgesamt
1.963 Menschen in 945 Haushalten wohnten und die durchschnittliche Haushaltsgrof3e somit
bei 2,08 Personen je Haushalt lag.

Die Struktur des Wohnungsbestandes in der Gemeinde Starkenberg im Jahr 2015 lasst sich
ansonsten wie folgt kennzeichnen®®:

Anteil der leer stehenden Wohnungen: 7,9%;
durchschnittliche Wohnflache pro Einwohner: 47,6 m?;
durchschnittliche Wohnflache je Wohnung: 91,0 m?;
Wohnflache insgesamt: 93.400 mz;

Wohnraume insgesamt: 4.994.

Wohngebaude sind regelmafig auf Wohnbauflachen nach § 1 Abs. 1 Nr.1 BauNVO zulassig,
wobei im Flachennutzungsplan der Gemeinde Starkenberg die Art der Wohnbauflachen nach
88 2 (WS), 3 (WR), 4 (WA) und 4a (WB) BauNVO nicht ndher bestimmt werden soll.

Der Bestand an Bruttowohnbauflachen in der Gemeinde Starkenberg ergibt sich aus der
nachfolgenden Abbildung:

Ortsteil / Ortslage Bestand
Grofroda 3,3 ha
Kostitz 10,7 ha
Kraasa 2,1 ha
Neuposa 5,4 ha
Posa 0,8 ha
Starkenberg 7,4 ha
Summe 29,7 ha

Abbildung 29: Wohnbauflachen — Bestand

Zudem sind Wohngebaude regelmafiig in Dorf- und Mischgebieten nach den 88 5 und 6
BauNVO zulassig, wobei diese Baugebietsarten gleichermalRen dem Wohnen und dem nicht
wesentlich stérenden Gewerbe dienen®’.

Aufgrund der Ortsstrukturen in der Gemeinde Starkenberg ist die Entwicklung einer gemisch-
ten Bauflache zu einem Kerngebiet gemaf § 7 BauNVO nicht moglich.

% THURINGER LANDESAMT FUR STATISTIK (2016) Gebaude und Wohnen (Stichtag: 31.12.2015),

www.tls.thueringen.de
THURINGER LANDESAMT FUR STATISTIK (2015) Geb&ude und Wohnen (Stichtag: 31.12.2014)

SOFKER, WILHELM (2015) Vorbemerkungen zur Baunutzungsverordnung, S. 11; in: Ernst-Zinkahn-
Bielenberg, BauGB-Kommentar, Band VI, 1. August 2015.
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Der Bestand an gemischten Bruttobauflachen in der Gemeinde Starkenberg ergibt sich aus

der nachfolgenden Abbildung:

Ortsteil / Ortslage Bestand
Breesen 1,9 ha
Dobraschutz 6,5 ha
Dolzig 0,7 ha
Kostitz 1,6 ha
Grofroda 5,6 ha
Kleinréda 3,5 ha
Kraasa 2,0 ha
Kreutzen 1,5 ha
Misselwitz 0,9 ha
Naundorf 9,1 ha
Oberkossa 2,6 ha
Pohla 2,9 ha
Posa 1,3 ha
Starkenberg 2,7 ha
Tanna 2,3 ha
Tegkwitz 11,9 ha
Wernsdorf 2,7 ha
Summe 59,7 ha

Abbildung 30: gemischte Bauflachen — Bestand

Da sich auf gemischten Bauflachen das Verhéltnis von Wohnbaunutzung und gewerblicher
Nutzung in etwa die Waage hélt, kann davon ausgegangen werden, dass rund 29,9 ha der
gemischten Bruttobauflachen zu Wohnbauzwecken genutzt wird.

Insgesamt wurden also im Jahr 2015 in der Gemeinde Starkenberg 59,6 ha Bruttobauflachen

zu Wohnbauzwecken genutzt.

Aus Untersuchungen Uber die stadtebauliche Verdichtung ist bekannt, dass Wohnflache und
Geschof3flache in einem Verhéltnis von 1 zu 1,35 und Nettowohnbauland und Bruttowohn-
bauland in einem Verhaltnis von 1 zu 1,7 zueinander stehen®. Aus diesen Verhéltniswerten
lasst sich fur die Gemeinde Starkenberg eine durchschnittliche Geschossflachenzahl von

0,350 als Indikator der stadtebaulichen Dichte bezogen auf die Nutzung Wohnen ableiten.

38

MENKHOFF, HERBERT, ET AL.: Stédtebauliche Verdichtung und ihr Bewertung; in: Schriftenreihe
sversuchs- und Vergleichsbauten und DemonstrativmaRnahmen® des Bundesministers fir Raum-
ordnung, Bauwesen und Stadtebau, Band 01.067, Bonn 1979.
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5.2.2 Gewerbe

Nach Angaben des Thiringer Landesamtes fir Statistik lag der Gebédude und Freiflachen,
die fur gewerbliche Zwecke genutzt wurden, bei 20 ha. Das entspricht einem Anteil von 0,8
% an der gesamten Bodenflache Starkenbergs und 9% der Siedlungs- und Verkehrsflache.*

Gewerbebetriebe sind regelmafiig in Gewerbe- und Industriegebieten nach den 88 8 und 9
BauNVO zulassig. Die gewerblich genutzten Bauflachen befinden sich in der Gemeinde
Starkenberg in Ortsrandlage, in Nachbarschaft zu gemischten Bauflachen, im Auf3enbereich
sowie im Gebiet mit Bergbauberechtigung (Bewilligung Kayna-Flur-Starkenberg). Immissi-
onsschutzrechtliche Konflikte bestehen nicht.

Bestand und Lage der Bruttogewerbebauflachen in der Gemeinde Starkenberg ergeben sich
aus der nachfolgenden Tabelle:

Gewerbegebiet in Ortslage Bestand
Kraasa 5,7 ha
Kleinroda 0,5 ha
Starkenberg 1,5 ha
Summe 7,7 ha

Abbildung 31: gewerbliche Bauflachen — Bestand

Zudem sind nicht wesentlich stérende Gewerbebetriebe regelméfig in Dorf- und Mischgebie-
ten nach den 88 5, 6 und 7 BauNVO zuldssig, wobei diese Baugebietsarten gleichermal3en
dem Wohnen und dem nicht wesentlich stérenden Gewerbe dienen*. Zudem sind in Dorfge-
bieten die Wirtschaftsstellen der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zulassig. Der Be-
stand an gemischten Bruttobauflachen in der Gemeinde Starkenberg ergibt sich aus Abbil-
dung 30.

Da sich auf gemischten Bauflachen das Verhaltnis von Wohnbaunutzung und gewerblicher
Nutzung in etwa die Waage hélt, kann davon ausgegangen werden, dass rund 29,9 ha der
gemischten Bruttobauflachen zu gewerblichen Zwecken genutzt werden.

Insgesamt wurden also im Jahr 2015 in der Gemeinde Starkenberg 37,6 ha Bruttobauflachen
zu gewerblichen Zwecken genutzt.

5.2.3 Sonderbauflachen

Bei der Darstellung der Sonderbauflachen nach § 11 BauNVO handelt es sich um stadtebau-
liche Bereiche, die mit ihrer Funktion bzw. Nutzung und ihren Auswirkungen auf die angren-
zenden bzw. die sie umgebenden Bereiche die Einordnung in andere Bauflachen nicht zu-
lassen.

% THURINGER LANDESAMT FUR STATISTIK (2015) Flachennutzung (Stand: 31.12.2015)

40 SOFKER, WILHELM; AAO.
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Der Bestand der Brutto-Sonderbauflachen in der Gemeinde Starkenberg ergibt sich aus der
nachfolgenden Tabelle:

Zweckbestimmung

der Sonderbauflachen SIESIL

SO Solar 18,8 ha
SO Windenergie (Wind) 33,3 ha
SO Tierproduktion (Tier) 14,2 ha
Summe 66,3 ha

Abbildung 32: Sonderbauflachen — Bestand

Sondergebiet Solar

Sudlich von Kleinrdda existiert bereits ein Solarpark. Die Darstellung dieser Flache erfolgt im
Flachennutzungsplan auf der Grundlage der Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan ,Solarpark Starkenberg® vom 06.10.2012.

Sondergebiet Wind

Das Vorranggebiet W-36 - Naundorf des Entwurfes zur Anderung des Regionalplanes Ost-
thiringen ist als Sondergebiet ,Wind* (SOwing) in Uberlagerung mit Landwirtschaft dargestellt
und hat eine FlachengréRe von 33,3 ha.

Zusatzlich gekennzeichnet sind die bereits vorhandenen Windenergieanlagen.

Sondergebiete Tier- und Pflanzenproduktion

Die Standorte Tierproduktion (SOqie;) und Pflanzenproduktion (SOpganzen) im Geltungsbereich
des Flachennutzungsplanes haben innerhalb des Plangebietes ein besonderes stadtebauli-
ches Gewicht. Die Nutzung ist teilweise mit erheblichen Emissionen verbunden und ist aus
diesem Grund keiner anderen Bauflachenart zuzuordnen und als Sonderbauflache fir die
Tier- und/oder Pflanzenproduktion darzustellen.

Bei den Sondergebieten fur Tierproduktion (SOrie) und fur Pflanzenproduktion (SOpfanzen) iM
Geltungsbereich des Flachennutzungsplanes handelt es sich um folgende, gewerbliche An-
lagen und landwirtschaftliche Anlagen, die dem Landwirtschaftsbegriff im Sinne des § 201
BauGB zuzuordnen sind:

Sondergebiete Tier- und Pflanzenproduktion

Tier Naundorfer Agrargenossenschaft, Milchviehanlage, Starkenberg
Tier Landwirtschaftsbetrieb ,Hof Gentsch®; Pohla

Tier AGRO Frankenthal GmbH, Schweinemastanlage Eugenschacht
Tier Gut Grof3rbda

Abbildung 33: Sondergebiete Tier- und Pflanzenproduktion

Alle anderen gewerblichen Anlagen und Landwirtschaftsstandorte mit baulichen Anlagen, die
nicht als Sondergebiete dargestellt sind, integrieren sich in den gemischten Bauflachen der
Ortsteile und Ortslagen oder gehoren zu den nach 8§ 35 Abs. 1 BauGB privilegierten land-
wirtschaftlichen Vorhaben, die keiner gesonderten Bauflachendarstellung bedirfen.

Die Zuléi__ssigkeit neuer Vorhaben, die der Landwirtschaft dienen und privilegiert sind, richtet
sich im Ubrigen nach 8 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Es sei jedoch nochmals darauf hingewiesen,
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dass im Rahmen der Gesetzesnovellierung des BauGB in § 35 Abs. 1 Nr. 4 UVP-pflichtige
Tierhaltungsanlagen entpriviligiert sind.

5.3 Entwicklungsabsichten der Gemeinde — Baulandbedarfe
5.3.1 Wohnen

Die Gemeinde Starkenberg strebt im Allgemeinen an, unter Beriicksichtigung der zu erwar-
tenden demografischen Entwicklung die gewachsenen Strukturen im Gemeindegebiet zu
erhalten und angemessen weiterzuentwickeln.

Die demografische Entwicklung der Gemeinde Starkenberg wird im Wesentlichen gepragt
von einem Ruckgang der Bevolkerung einerseits und einer weiteren Vereinsamung der Be-
volkerung andererseits. Wie in Punkt 3 ausgefihrt, wird sich die Bevdlkerung in der Gemein-
de Starkenberg bis zum Jahr 2030 auf 1.684 Einwohner verringern**. Gleichzeitig wird sich
die durchschnittliche Haushaltsgrof3e weiter verringern, im Jahr 2030 werden in der Gemein-
de Starkenberg im Durchschnitt nur noch etwa 1,9 Personen in einem Haushalt zusammen-
leben. Im Ergebnis wird sich die Zahl der Haushalte von derzeit 945 auf kiinftig 886 verrin-
gern.

Derzeit belauft sich in der Gemeinde Starkenberg der Bestand an Wohnungen in Wohn- und
Nichtwohngebduden auf 1.026. Die Gemeinde Starkenberg strebt an, den rechnerischen
Wohnungsiiberhang — also die Differenz von Wohnungen (1.026) zu Haushalten (945) — zu
verringern. Nach den Vorstellungen der Gemeinde Starkenberg soll sich die Uberhang-
Quote von derzeit 7,9% auf kunftig 6% verringern. Daraus folgt, dass sich der Uberhang an
Wohnungen von derzeit 81 auf dann etwa 57 verringern wird. Insgesamt wird sich der Woh-
nungsbestand in der Gemeinde Starkenberg im Jahr 2030 dann auf etwa 943 Wohnungen
belaufen.

Die Gemeinde Starkenberg geht davon aus, dass sich der allgemeine Trend der steigenden
Wohnflache je Person kinftig — wenn auch mit einem Anstieg von etwa 20% etwas abge-
schwacht gegenuber der allgemeinen Entwicklung im Osten Deutschlands — in der Gemein-
de Starkenberg niederschlagen wird. Dem entsprechend wird sich die durchschnittliche
Wohnflache pro Person in der Gemeinde Starkenberg von derzeit 47,6 m2 auf kiinftig 55 m2
erh6hen und damit in etwa den prognostizierten Durchschnittwert im Osten Deutschlands
erreichen. Aus Erfahrungswerten ergibt sich, dass im Durchschnitt fir 55 m2 Wohnflache
eine Bruttogeschol3flache von etwa 69 m2 erforderlich werden (Umrechnungskoeffizient
1,25).

Die Verringerung des Wohnungsbestandes — insbesondere durch Rickbau und Zusammen-
legung kleinerer Wohnungen — von derzeit 1.026 Wohnungen auf 943 Wohnungen im Jahr
2030 wird sich bei marktkonformen Verhalten der Eigentimer und Bauherren vor allem auf
Wohnungen im GescholRwohnungsbau und in Nichtwohngebauden beziehen. Diese Annah-
me grindet sich vor allem darauf, dass diese Geb&audeart dem dorflichen Charakter des
Gemeindegebietes weniger entspricht und Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhdusern zu
der bevorzugten Wohnform gehdren. Vor diesem Hintergrund geht die Gemeinde Starken-
berg davon aus, dass sich der Anteil der Wohnungen im GeschofRwohnungsbau und in
Nichtwohngebauden von derzeit 29,2% (300 Wohnungen) bis auf etwa 22,5% im Jahr 2030
verringern wird. Dem entsprechend wird sich der Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifa-
milienhausern von derzeit 70,7% (726 Wohnungen) auf etwa 77,5% im Jahr 2030 erhéhen.
Dadurch wird sich die durchschnittliche GFZ von derzeit etwa 0,285 leicht verringern und
2030 einen Wert von etwa 0,275 erreichen.

Aus der Bruttogeschol3flache einerseits und der durchschnittichen GFZ andererseits lasst
sich rechnerisch die Nettowohnbauflache ermitteln. Des Weiteren lasst sich aus den Be-
standsdaten eine Bruttowohnbauflache von 59,6 ha ableiten; somit werden derzeit im Durch-

*1 Szenario C der unter Gliederungspunkt 3.2 beschriebenen Bevélkerungsprognose.
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schnitt 1.457 m2 Bruttowohnbauflache erforderlich, um 1.000 m2 Nettowohnbauflache nutzen
zu kénnen. Dieser aus dem Bestand abgeleitete Verhaltniswert wird fur die Ermittlung des
Bedarfs an Bruttowohnbauflachen im Jahr 2030 herangezogen.

2015 2030
wgﬁ:;gggﬁdlg GeschofRwohnungsbau und in Nicht 300 212
Wohnungen in Ein- und Zweifamilienh&usern 726 731
Wohnungsbestand insgesamt 1.026 943
Bevdlkerung 1.963 1.684
Haushalte 945 886
HaushaltsgroRe (Personen je Haushalt) 2,08 1,90
Wohnflache pro Person 47,6 m? 55,0 m?
Wohnflache insgesamt 93.400 m?2 92.600 m?2
Bruttogeschossflache insgesamt 116.800 m? | 115.770 mz
durchschnittliche GFZ 0,285 0,275
Nettowohnbauflache insgesamt 40,9 ha 42,1 ha
Bruttowohnbauflache insgesamt 59,6 ha 61,3 ha

Abbildung 34: eigene Berechnung Bedarf an Bruttowohnbauflachen im Jahr 2030

Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich fur die Gemeinde Starkenberg rechnerisch ein Bedarf
an Bruttowohnbauflachen im Jahr 2030 von 61,3 ha ergibt.

Vor dem o0.g. Ziel den rechnerischen Wohnungstberhang im Bestand zu reduzieren, sei auf
die vorhandene Dorfentwicklungskonzeption der Gemeinde*? verwiesen. Auf der Grundlage
des Dorfentwicklungskonzeptes (ohne Ortsteil Tegkwitz mit Ortslagen) soll eine nachhaltige
Entwicklung des Gemeindegebietes erfolgen. Im Rahmen der Konzepterstellung wurde eine
detaillierte Erfassung des Immobilienbestandes in den Ortsteilen und Ortslagen mit Nutzung
und Bauzustand durchgeflihrt sowie eine zusammenfassende Bewertung erarbeitet. Die Er-
gebnisse sind auch in den Flachennutzungsplan eingeflossen und wurden bei der Ausarbei-
tung des Entwicklungsbedarfs berticksichtigt.

Die Gemeinde beabsichtigt mit der vorliegenden Dorfentwicklungskonzeption Foérderschwer-
punkt der Dorferneuerung zu werden. Sodann stiinden ihr geeignete Forderprogramme (u.a.
Richtlinie zur Férderung der integrierten landlichen Entwicklung und der Revitalisierung von
Brachflachen) zur Verfigung, um die einzelnen MaRnahmen der Konzeption konsequent
umzusetzen. Zu diesen MalRnahmen z&hlen u.a. Gebaudeabbruch mit anschlielender In-
tegration der frei gewordenen Flachen in den Naturraum und die Nachverdichtung auf Bau-
lucken oder ggf. auch im Nachgang des Riickbaus von Gebauden.

Verbunden mit dem Ziel die Bebauung- und regionaltypische Siedlungsstruktur zu erhalten
und zu starken, folgt die Gemeinde sowohl in der Dorfentwicklungskonzeption als auch in
hier vorliegenden Flachennutzungsplan dem Grundsatz der Innen- vor Aul3enentwicklung.

5.3.2 Gewerbe

Die kiunftige Entwicklung wird im Allgemeinen durch den demografischen Wandel sowie wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen gepragt werden. Der demografische Wandel — insbesonde-

2 LEG THURINGEN (2017) Dorfentwicklungskonzeption fur die Gemeinde Starkenberg (ohne Ortsteil

Tegkwitz mit Ortslagen)
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re die fortschreitende Alterung — wird dazu fihren, dass sich die Zahl der Personen im er-
werbsfahigen Alter verringern wird. Dadurch wird sich — trotz weiter abnehmender Arbeitslo-
senquote — auch die Zahl der Erwerbstéatigen weiter verringern. Nach Wirtschaftsbereichen
differenziert werden sich der Anteil der Erwerbstatigen in der Land- und Forstwirtschaft ver-
ringern und der Anteil der Erwerbstéatigen im Dienstleistungsbereich erhéhen. Bezogen auf
die gewachsene Wirtschaftsstruktur im Landkreis Altenburger Land im Allgemeinen sowie in
der Gemeinde Starkenberg im Besonderen ist davon auszugehen, dass sich in der Gemein-
de Starkenberg der Anteil der Beschéaftigten im produzierenden Gewerbe bis 2030 kaum
verandern wird.

Unter Bericksichtigung dieser zu erwartenden Entwicklung bis 2030 wird die Ausweisung
neuer, groRerer gewerblicher Bauflachen seitens der Gemeinde Starkenberg als unnétig
erachtet.

Allerdings besteht die planerische Zielstellung der Gemeinde, die gewerbliche Nutzung lang-
fristig moglichst konfliktarm im Bereich der bereits bestehenden Gewerbegebiete nordlich
des Ortsteils Kraasa zu konzentrieren. Zwischen den beiden bestehenden Gewerbegebieten
ndrdlich des Ortsteils Kraasa soll daher ein Lickenschluss vollzogen werden.

Sofern sich kinftig in Einzelféllen weitere Gewerbebauflachenbedarfe ergeben sollten, kon-
nen diese durch Nachverdichtung der vorhandenen gewerblichen Bauflachen gedeckt wer-
den.

5.3.3 Sonderbauflachenbedarfe
Sondergebiet Solar

Die Erhdhung des Anteils erneuerbarer Energien soll laut Regionalplan Ostthiringen zur
Sicherung einer nachhaltigen und zukunftsfahigen Energieversorgung beitragen. Eine be-
sondere Zielstellung der Flachennutzungsplanung in Starkenberg ist die Schaffung von Vor-
aussetzungen fur die Nutzung regenerativer Energien — insbesondere flr Solaranlagen.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht fir Solaranlagen einen grundsatzlichen Vor-
rang der Nutzung von Dachflachen gegenuber der Freiflachennutzung vor. Freiflachen als
potenzielle Solarstandorte sind zuletzt in Betracht zu ziehen. Aus diesem Grund wurden im
Rahmen der Flachennutzungsplanung verschiedene Standorte nach Vorschlag durch die
Gemeinde auf ihre Eignung hin untersucht (Alternativenprifungen) und als solche darge-
stellt.

Es handelt sich dabei inshesondere um Standorte, die bereits versiegelte Flachen aufwei-
sen. Um eine Zersiedlung zu verhindern, werden Solaranlagen nur im Anschluss an baulich
gepragte Flachen ausgewiesen.

Als Kriterien zur Bewertung der Standorte wurden herangezogen:

Einschrankung der Nutzbarkeit der Flache fir sonstige Vorhaben,
FlachenerschlieBung einschlieB3lich Einspeisemaéglichkeit,
Gelandebeschaffenheit und Sonneneinstrahlung,

Integrierbarkeit in das Orts- und Landschaftsbild,

sonstige raumordnerische Belange,

naturschutzfachlicher Wert der Flache.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Standortalternativenprifung fir mogliche Sondergebie-
te Solar zusammengefasst. Die Alternativenprifung ist unabhangig von den derzeitigen Ei-
gentumsverhaltnissen erfolgt.
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Standort Solaranlage im Kiessandtagebau

GroRRe 35,2 ha

ﬂliizz?;lge Innerhalb der gekennzeichneten Flache wird Kiessandtagebau betrieben.

Karte

www.bing.com

Die Darstellung eines Sondergebietes Solar innerhalb der Fléache des Vorranggebie-
tes KIS-4 (Kiessandtagebau Starkenberg) widerspricht dem Ziel 4-5 des Regionalpla-
nes Ostthiringen.
Die flachenmafige Ausdehnung des dargestellten, geplanten Solargebietes ist im
Verhaltnis zur umgebenden Raumnutzung Uberdimensioniert. Im Zusammenhang mit

Bewertung | dem bereits bestehenden Solarpark entstiinde in der Summation eine raumbedeut-
same Anlage, die das Landschaftshild erheblich beeintrachtigen wiirde. Zudem be-
stehen erhebliche naturschutzfachliche Bedenken (Querungshindernis grof3flachiger
Offenland-Lebensrdume, Unterbrechung des Biotopverbundes).
Dariiber hinaus gelten die Festsetzungen des Rahmen- und Hauptbetriebsplanes
sowie insbesondere die Rekultivierungsplanung.

Ergebnis Der Standort ist als Sondergebiet Solar ungeeignet.
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Standort Solaranlage sudlich von Kleinréda

GrolRe 18,8 ha

derzeitige Auf dieser Flache wurde durch die Firma Energiebauern, Aichach, ein Solarpark

Nutzung realisiert und wird betrieben.

Karte

i
Der Gemeinderat von Starkenberg hat am 29.02.2012 den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan ,Solarpark Starkenberg® mit den textlichen Festsetzungen und
der Begriindung als Satzung beschlossen.

Bewertung )

Die Satzung uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Solarpark Starken-
berg® ist mit dieser 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft getreten (§ 10 Abs. 3
BauGB).

Ergebnis SDteer”tSolarpark wird entsprechend Satzung im Flachennutzungsplan darge-
Durch das Vorhaben waren und sind ausschlieBlich Flachen betroffen, die ehe-
mals bergbaulich genutzt wurden und deren Rekultivierung erst vor wenigen Jah-
ren erfolgt ist bzw. in den néchsten Jahren erfolgen wird.

Fur die im Bebauungsplan (Planzeichnung A) mit dem Planzeichen 11.2 PlanzV
90 gekennzeichneten Flachen erfolgte nach Art der Bodennutzung eine nachricht-
liche Ubernahme einer Flache fir Abgrabungen und die Gewinnung von Boden-

Anmerkun- schatzen gem. § 9 Abs. 6 BauGB. Nach Entlassung aus der Bergaufsicht (§ 69

gen BergG) gelten die Festsetzungen der Sondergebietsflachen gemafd Planzeich-

nung B (Folgenutzung Solarpark). Erganzend ist in dieser Flache ein naturnahes
Standgewasser anzulegen. Ausformung und Absténde regelt der B-Plan.

Das Sondergebiet wird von einem Zulauf des Gerstenbaches aus Richtung Klein-
réda zerschnitten. Zum Schutz dieses Gewadssers ist im rechtskraftigen B-Plan
»oolarpark Starkenberg“ ein beidseitiger Gewasserrandstreifen verankert. Damit
ist eine Uberbauung des Gewassers mit Solaranlagen bzw. eine dichtere Aufstel-
lung als im Mindestabstand von 5 Metern zum Gewasserbett ausgeschlossen.
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Standort

Solaranlage nordlich der Ortslage von Starkenberg

GrofRRe

2,6 ha

derzeitige
Nutzung

Bei der gekennzeichneten Flache handelt es sich um eine Offenlandflache mit Ge-
hélzsukzession im Ubergang zur Entwicklung von Waldstandorten im Aul3enbereich.

Die Flache ist nicht bebaut und unversiegelt. Der siidliche Bereich der Flache wurde
ehemals als Deponie genutzt.

Karte

Bewertung

Gegen die Darstellung / Ausweisung dieser Flache als Sondergebiet Solar bestehen
wesentliche, raumordnerische Bedenken. Zur Erhaltung der Freiraumfunktion ist
diese Flache als Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung fs-13 ,Gerstenbachtal, Neben-
taler und strukturreiche Hange" ausgewiesen, um die fir eine nachhaltige Regional-
entwicklung notwendige, dkologisch intakte Freiraumstruktur zu sichern.

Einer Nutzung als Solarflache stehen zudem Belange des Naturschutzes entgegen,
da die Errichtung eines Solarparks auf dieser Flache zu nicht ausgleichbaren Eingrif-
fen in Natur und Landschaft fihren wirde. Zudem wiirden naturnahe Lebensraume
beseitigt werden.

Ergebnis

Der Standort ist als Sondergebiet Solar ungeeignet.
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Standort Solarflache am westlichen Ortsrand von Kostitz
GrolRe 1,2 ha
Aktuell ist diese Flache Grinland und wird als Viehweide genutzt. Das Areal ist nicht
q " versiegelt und wird in Teilen von Gehdlzen zu den benachbarten Flachen begrenzt.
erzeitige
Nutzung Zudem befindet sie sich innerhalb der Flachen, fur die gemaR Bundesberggesetz
(BbergG) Bergbauberechtigungen (Bergwerkseigentum ,Kayna-Flur Starkenberg®,
erteilt wurden.
r‘ L
i ;es‘,‘:w :
Fac\w-!e“‘gas"e -t 5_ <
Karte st A LNy
ot 5T Eaéges'ﬁcaee'gf.{b\‘ﬂ
www.bing.com
Die Darstellung eines Sondergebietes Solar innerhalb der Fléache des Vorranggebie-
tes KIS-4 (Kiessandtagebau Starkenberg) widerspricht dem Ziel 4-5 des Regional-
Bewertung p|aneS OSt'[h[]I’ingen.
Der Inanspruchnahme und Uberbauung als Solarflaiche stehen zudem Belange des
Naturschutzes entgegen, wonach bestehendes Griinland beseitigt wirde.
Ergebnis Der Standort ist als Sondergebiet Solar ungeeignet.
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Standort

Solaranlage sudlich von Posa

GrofRRe

1,0 ha

derzeitige
Nutzung

Bei der Flache handelt es sich um ein ehemaliges Betonwerk.

Die Flache westlich der StralRe ist nur im stidlichen Bereich versiegelt. Der nérdliche
Bereich westlich der Strale ist eine ruderale Griinflache, die teilweise mit Gehdlzen
bewachsen ist. Sie steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem linear gebildeten
Griinzug entlang der ehemaligen Bahnanlage.

Die Flache 6stlich der Stral3e ist Uberwiegend von den Resten des ehemaligen Be-
tonwerkes gepragt und zum gréf3ten Teil versiegelt. Zum Teil hat bereits Gehélzsuk-
zession stattgefunden.

Karte

7

Bewertung

Aufgrund der naturschutzfachlichen Besonderheiten (Sicherung und Entwicklung der
Biotopvernetzung) kommt die Flache westlich der Strafe zur Nutzung als Solar-
standort nicht in Frage.

Die Flache dstlich der Stral3e ist aufgrund der noch bestehenden Versiegelung und
des Gelandeprofils (Gelandebeschaffenheit und Sonneneinstrahlung) zur Nachnut-
zung als Standort zur Gewinnung von Solarenergie geeignet.

Ergebnis

Die Flache 6stlich der Straf3e ist fur die Nutzung als Sondergebiet Solar geeig-
net.
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Standort Solarflache am dstlichen Ortsrand von Tegkwitz
GrolRe 0,8 ha
derzeitige | Auf der Flache befand sich eine ehemalige Ziegelei. Es besteht ein z.T. hoher Ver-
Nutzung siegelungsgrad.
Karte
p' VAUl Sponplaﬁtzy
Die Flache ist aufgrund des Gelandeprofils (Gelandebeschaffenheit und Sonnenein-
Bewertung | strahlung) sowie der noch bestehenden Versiegelung zur Nachnutzung als Standort
zur Gewinnung von Solarenergie geeignet.
Ergebnis Der Standort ist als Sondergebiet Solar geeignet.
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Standort Solarflache am ndrdlichen Ortsrand von Posa

GrofRRe 0,2 ha

derzeitige Die Flache ist im sudlichen bzw. westlichen Bereich bebaut bzw. versiegelt. In der

Nut Mitte der Flache befindet sich Griinland, daran schlie3en sich im Norden eine Baum-
utzung reihe und landwirtschaftliche Flachen an.

Karte

i

= www.bing.com [
3 ke
Die Flache ist aufgrund des Gelandeprofils (Gelandebeschaffenheit und Sonnenein-

Bewertung | strahlung) sowie der noch bestehenden Versiegelung zur Nachnutzung als Standort
zur Gewinnung von Solarenergie geeignet.

Ergebnis Die Flache ist fur die Nutzung als Sondergebiet Solar geeignet.

Abbildung 35: Auswertung der Standortalternativen fir Solarstandorte in der Gemeinde Starkenberg

Sondergebiet Tierproduktion/ Schweinemastanlage am Eugenschacht

Die Firma AGRO Frankenthal GmbH betreibt am Standort Eugenschacht seit mehreren Jah-
ren eine Schweinemastanlage. Die Anlage wurde mit einer Gesamttierkapazitat von 1.180
Mast- und 3.080 Ferkelaufzuchtplatzen im Jahr 1995 durch das Thiringer Landesverwal-
tungsamt genehmigt. Die Tierplatze sind derzeit auf vier Stallgebdude verteilt.

Um den Anspriichen einer modernen und artgerechten Schweinehaltung gerecht werden zu
koénnen, soll diese bestehende Anlage modernisiert und erweitert werden.

Die Modernisierung und Erweiterung der Anlage bedarf grundsatzlich einer Genehmigung
nach 8§ 16 BImSchG. Die zustéandige Genehmigungsbehorde ist das Thiringer Landesver-
waltungsamt. Die Tierhaltungsanlage wird mit der avisierten Tierplatzkapazitat entsprechend
dem UVP-Gesetz [4] Anlage 1, Nr. 7.7.1 Spalte 1 ,Errichtung und Betrieb einer Anlage zur
Intensivhaltung der -aufzucht von Mastschweinen (Schweine von 30 kg und mehr Lebend-
gewicht) mit 3.000 oder mehr Platzen* eingeordnet und ist damit UVP-pflichtig. Nach der
Gesetzesnovellierung des BauGB in § 35 Abs. 1 Nr. 4 sind UVP-pflichtige Tierhaltungsanla-
gen entprivilegiert.
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Die Schweinemastanlage am Eugenschacht ist eine bestehende Anlage, fiir deren Weiter-
entwicklung folgende Argumente sprechen:

¢ die Anlage ist historisch mit ihrem Umfeld gewachsen, sie ist in der Region Uberwiegend
akzeptiert;

e der Standort ist voll erschlossen und bietet gegenuber einer Neuerrichtung an einem
anderen Standort viele Vorteile zur wirtschaftlichen Weiternutzung;

o die erforderlichen Versiegelungen von Boden fur Neubauten finden innerhalb des Be-
triebsgeléandes statt, es werden keine landwirtschaftlichen Nutzflachen oder fir Natur
und Landschaft bedeutsame Flachen beansprucht;

e durch Einsatz von immissionsmindernden MalRnahmen (Abluftreinigungsanlage fir alle
Stallbereiche) sind keine negativen Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung
zu erwarten; eine kumulierende Wirkung mit anderen Emittenten in der Umgebung kann
ausgeschlossen werden;

e der Standort der Schweinemastanlage ist verkehrstechnisch gut erschlossen, haufigere
Verkehrsbewegungen (ca. 1 bis 2 Fahrten pro Tag) werden durch die geplante Erho-
hung des Mastbestandes hauptsachlich durch Futteranlieferung, Abtransport von Mast-
schweinen und Gllle bzw. Garrestetransport verursacht; dies wird sich aufgrund der
ausreichend grof3en Entfernung zu den umliegenden Ortsteilen kaum negativ auswirken.
Zudem wird das Anlagengelande durch eine neue Zufahrtsstral3e besser erschlossen;

e an der Art und Weise der Ausbringung der Guille wird sich zuklnftig nichts andern, da
Abnahmevertrage in der Region bestehen;

e mit Vergarung der anfallenden Gulle wird zugleich die erforderliche Warme fiir die Sozi-
aleinrichtungen produziert.

Die geplante Modernisierung und Erweiterung der Schweinemastanlage am Eugenschacht in
GroRréda im Rahmen einer Blrgerversammlung vorgestellt. Die Bedenken der Birger (Ver-
kehrslast und Geruchsbelastigung) wurden ausreichend diskutiert und werden bei der weite-
ren Projektierung Berilcksichtigung finden. Dies betrifft die Beseitigung der alten, offenen
Glllebecken und die Errichtung neuer, Uberdachter Becken, die Eingrenzung der Emissio-
nen, die Schaffung einer neuen Zuwegung auf3erhalb der Wohnbebauung sowie den Bau
einer Fahrzeugwaage zur Entlastung des Ortsteils Grof3roda.

Ziel der Gemeinde ist die Schaffung der Rahmenbedingungen fir die Erweiterung und Mo-
dernisierung der Tierproduktionsanlage in der Ortslage Eugenschacht im Zuge der Flachen-
nutzungsplanung.

Sondergebiet Wind

Der von der Obersten Landesplanungsbehdrde am 13.04.2012 genehmigte und am
18.06.2012 in Kraft getretene Regionalplan Ostthiringen weist ein Vorranggebiet fir Wind-
energienutzung in Naundorf aus (W-2). Mit dem Urteil des Thiiringer Oberverwaltungsgerich-
tes vom 08.04.2014 (rechtskraftig infolge der Zurlickweisung der Revisionsnichtzulassungs-
beschwerde der Regionalen Planungsgemeinschaft durch das Bundesverwaltungsgericht,
Beschluss vom 09.02.2015) wurde der Regionalplan Ostthiiringen von 2012 unwirksam, so-
weit er unter 3.2.2 als Ziel ,Z 3-6“ die dort aufgeflihrten — zeichnerisch in der Raumnutzungs-
karte bestimmten — Vorranggebiete Windenergie festlegt und gleichzeitig vorsieht, dass au-
Rerhalb dieser Vorranggebiete nach 8§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu beurteilende raumbedeut-
same Windenergieanlagen nicht zulassig sind.

Deshalb hat die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthiringen einen Entwurf des Abschnit-
tes 3.2.2 Vorranggebiete Windenergie im Rahmen der Anderung des Regionalplanes vorge-
legt. Das dort enthaltene Vorranggebiet Windenergie W-36 — Naundorf weicht in seiner Ab-
grenzung vom bisherigen Vorranggebiet W-2 ab.
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Das Windvorranggebiet W-36 — Naundorf ist entsprechend des derzeitigen Planungsfort-
schrittes des Regionalplanes Ostthiringen in der Plandarstellung dargestellt.

Hinsichtlich der aktuellen Zulassigkeit und Errichtung von Windenergieanlagen auf3erhalb
der im Regionalplan Ostthiringen dargestellten Windvorranggebiete wird auf den § 35 Abs. 1
Nr. 5 BauGB verwiesen, in dem Windkraftanlagen als privilegierte Vorhaben im Auf3enbe-
reich errichtet werden dirfen. Die Zulassigkeit ist im Rahmen der Baugenehmigungsverfah-
ren zu prufen. Dies gilt bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Regionalplans Ost-
thuringen, in dem aktuell Windvorranggebiete festgelegt werden. Zielstellung im Rahmen der
Regionalplanung ist eine nach aulRen wirkende Konzentrationsplanung bei der die Errichtung
von Windenergieanlagen auf3erhalb der Windvorranggebiete unzulassig ist.

5.4 Belange des Immissionsschutzes

Im Flachennutzungsplan sind die unterschiedlichen Bauflachen grundséatzlich so zugeordnet,
dass schéadliche Umwelteinwirkungen auf die dem Wohnen dienenden sowie sonstigen
schutzbedirftigen Gebiete soweit wie moglich vermieden werden (8 50 BImSchG, § 1 Abs. 5
BauGB, § 15 BauNVO).

In den weiteren, aus dem FNP zu entwickelnden Planungen ist anzustreben, dass die schall-
technischen Orientierungswerte gemalf Beiblatt zu DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau®
eingehalten bzw. unterschritten werden, um die mit der Eigenart der betreffenden Bauflache
verbundenen Erwartungen auf angemessenen Schutz vor Larmbel&stigungen zu erfullen.

Schalltechnische Orientierungswerte

Art der baulichen Nutzung _ Nachts (22.00 bis 6.00 Uhr)
gem. § 1 BauNVO Tags (6.00 bis
22.00 Uhr) Gewerbe- und “
o Verkehrslarm
Freizeitraum

Reines Wohngebiet 50 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A)
Dorf- und Mischgebiet 60 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A)
Gewerbegebiet 65 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A)
Sondergebiete
(je nach Nutzungsart) 45- 65 dB(A) 35-65dB(A)

Abbildung 36: schalltechnische Orientierungswerte™

Die vorgenannten Orientierungswerte beziehen sich bereits auf den Rand der Bauflachen
oder der tberbaubaren Grundstiicksflachen in Baugebieten bzw. Flachen sonstiger Nutzung.

Allerdings sind derart niedrige Verkehrslarmwerte im inneren der Gemeinden nur schwer zu
erreichen. Unter Bertcksichtigung der in der Regel dort vorherrschenden hohen Larmgrund-
belastung kann es im Einzelfall gerechtfertigt sein, sich am Beurteilungsrahmen der 16.
BImSchV zu orientieren.

Bei Einhaltung des Planungsgrundsatzes, nach dem die 0.g. schalltechnischen Orientie-
rungswerte benachbarter Nutzungsgebiete um nicht mehr als 5 dB(A) differieren sollen, kann
man davon ausgehen, dass keine erheblichen Bel&stigungen auftreten.

Im Hinblick auf die fur die einzelnen Gebietstypen geltenden schalltechnischen Orientie-
rungswerte bedeutet dies, dass reine Wohngebiete, allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete,

43 STADTEBAULICHE LARMFIBEL Online; Beiblatt zu DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau®

www.staedtebauliche-laermfibel.de
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Gewerbe- und Industriegebiete in dieser Reihenfolge aufeinander folgen und keiner der Ge-
bietstypen Ubersprungen werden sollte.

Im Flachennutzungsplan der Gemeinde Starkenberg wird dem entsprochen. Alle dargestell-
ten Bauflachen sind so zugeordnet, dass keine Behinderungen der Nutzungen entstehen
kénnen. Im Hinblick auf das Nebeneinander von gemischten Bauflachen und Sondergebie-
ten (inshesondere Tier- und Pflanzenproduktion) ist anzumerken, dass es vielfaltige, von den
jeweiligen ortlichen Gegebenheiten abhadngende Mdglichkeiten der Planung gibt, um dem
8 50 BImSchG gerecht zu werden.

Allgemein ist im Fall von Betriebserweiterungen bzw. Neuerrichtungen von Anlagen jeweils
die Genehmigungspflicht nach BImSchG zu priufen. Dabei ist grundsatzlich die 6. Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA
Larm) vom 26.08.1998, verdoffentlicht im Gemeinsamen Ministerialblatt 49. Jg., 1998, Nr. 26.,
S. 503-515, sowie die Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (Technische
Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft) vom 24.07.2002, GMBI. 2002, S. 511 zu be-
ricksichtigen.

Da im Plangebiet Sondergebietsflachen fur Tierhaltung ausgewiesen sind und deren Ent-
wicklung ermdglicht werden soll, wird darauf hingewiesen, dass die Ermittlung von Betrof-
fenheit und Erheblichkeitsschwellen fiir die Schutzgiter im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung bzw. im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG mit Umweltver-
traglichkeitsprufung (UVP) erfolgt.

Zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern sind Mindestabstdnde zwischen Hochspan-
nungsleitungen sowie ortsfesten Funksendestellen mit einer Sendeleistung gréRer 10 Watt
(EIRP) und Wohnbebauungen bzw. anderen schutzbedurftigen Einrichtungen, die dem lan-
geren Aufenthalt von Menschen dienen, einzuhalten. In diesem Zusammenhang wird auf die
Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfuhrung des BImSchG (Verordnung uber elekt-
romagnetische Felder — 26. BImSchV) vom 16.12.1996 verwiesen.

Aus Immissionsschutzgriinden sind bei Hochspannungsfreileitungen Mindestabstéande zu
Gebauden und Grundstlicken, die nicht nur zum standigen Aufenthalt von Menschen dienen,
zu beachten (vgl. Hinweise zur Durchfiihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Fel-
der, verdffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 1, 1999).

Aufgrund der Vielzahl an Sendefunkanlagen, die sich in Leistung, Frequenzbereich und Zu-
ordnung zu moglicherweise empfindlichen Nutzungen unterscheiden, ist eine generelle Ab-
standsbestimmung nicht méglich. Hier sind Einzelfallbetrachtungen erforderlich.

Die Mindestabstdnde der 110 kV-Freileitung Zwenkau-Phoénix-Altenburg zu den Bauflachen
in der Gemeinde Starkenberg wurden im Rahmen eines eigenstandigen Genehmigungsver-
fahrens ermittelt. Der Trassenverlauf der Hochspannungsleitung wurde nachrichtlich in den
FNP Gbernommen.

5.5 Darstellung von Bauflachen

Bei der Darstellung von Potenzial- und Erweiterungsflachen fir Wohngebiete, Mischgebiete,
Gewerbegebiete sowie Sondergebiete handelt es sich Uberwiegend um unversiegelte Fla-
chen, die allerdings bereits eine Vornutzung bzw. anthropogene Uberpragung erfahren ha-
ben. Die genauen Flachenbilanzen (unversiegelt, teilversiegelt, vollversiegelte Flachen) so-
wie konkrete vorhabensbezogene Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichmafl3nah-
men bezogen auf die Schutzgiiter (insbesondere Boden) sind in den jeweiligen, zu erstellen-
den Bebauungspléanen festzulegen.
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5.5.1 Wohnbauflachen

Alle Flachen, die als Wohnbauflachen gemafd 8 5 Absatz 2 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 1
BauNVO dargestellt sind, dienen vorwiegend dem Wohnen und dem Wohnen unmittelbar
zuzuordnender Funktionen. Dazu gehdren Flachen 6ffentlicher und privater Nutzungen so-
wie Flachen fir die verbrauchernahe Versorgung der Bevolkerung.

Dargestellt sind Bruttobauflachen, die regelmaRig nicht nur die eigentlichen Wohngrundsti-
cke enthalten, sondern dariiber hinaus auch folgende Nutzungen und Bereiche (je nach La-
ge und baulich-rAumlicher Umgebung) einbeziehen konnen:

(innere) VerkehrserschlieRungsflachen,

Versorgungsflachen (technische Infrastruktur),

Flachen fur Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (z.B. Kitas),
kleinere, offentliche und private Grinflachen,

Eingriffs- und Ausgleichsflachen.

Die Darstellung der Wohnbauflachen erfolgt nach der allgemeinen Art der Flachennutzung,
um in nachfolgenden Planungen genug Raum fur eine weitere inhaltliche Konkretisierung der
Darstellungen des Flachennutzungsplanes zuzulassen. Das bedeutet, dass die dargestellten
Bauflachen auch kinftig nicht in ihrer Gesamtheit baulich genutzt werden sollen. Insbeson-
dere innerdrtliche Freiflachen und Hausgarten sollen erhalten werden.

Die im Flachennutzungsplan der Gemeinde Starkenberg dargestellten Wohnbauflachen sind
das Ergebnis der Auseinandersetzung mit der bedarfsgerechten Ausweisung in den Ortstei-
len, wie unter Punkt 5.3.1 beschrieben. Grundsatzlich soll der kinftige Bedarf an Wohnbau-
flachen auf bereits vorhandenen Wohnbauflachen nachgewiesen werden. Um die beabsich-
tigte stadtebauliche Entwicklung bezogen auf die Nutzung Wohnen erreichen zu kénnen,
sind durch Rickbau von Wohnungen freiwerdende Flachen entsprechend nachzunutzen.
Zudem besteht durch LickenschlieBungen die Mdglichkeit, neue Wohngebéude auf bereits
vorhandenen Wohnbauflachen zu errichten.

Der Wohnbauflachenbedarf tbersteigt jedoch geringfligig den Wohnbauflachenbestand um
etwa 1,7 ha. Um diesen zusatzlichen Wohnbauflachenbedarf befriedigen zu kénnen, sollen
Potenzialflachen als Wohnbauflachen dargestellt werden. Geeignete Potenzialflachen kon-
zentrieren sich auf die Ortsteile Starkenberg (1,1 ha) und Kostitz (0,4 ha). Die Potenzialfla-
chen befinden sich im Einzelnen:

innerorts Kostitz, am Kutscherberg

Sudost-Rand Kostitz (Teilflachen) am Rittergut / alte Mihle
innerorts Starkenberg, an der Malzgasse

innerorts Starkenberg, zwischen Fleischerberg und Gartenweg
innerorts Starkenberg, an der Ecke Gartenweg / Délziger Weg
innerorts Starkenberg, Doélziger Weg

oukrwnE
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Nachfolgende Abbildungen verdeutlichen die Lage der Potenzialflachen.

Potenzialflachen
Starkenberg und Kostitz

Wohnbauflachen

1 innerorts Kostitz,
am Kutscherberg

2 Siidostrand Kostitz
(Teilflachen), am Rittergut / alte
Muhle

3 innerorts Starkenberg,
an der Malzgasse

4 innerorts Starkenberg,
zwischen Fleischerberg und
Gartenweg

5 innerorts Starkenberg,
Ecke Gartenweg / Délziger
Weg

6 innerorts Starkenberg,
Dolziger Weg

Wohnbauflachen -
Bestand

Wohnbauflachen -
Potenzial

Abbildung 37: Potenzialflachen in Kostitz und Starkenberg

Hier besteht die Mdglichkeit neue Wohngebaude zu errichten. Innerhalb der aufgezeigten
Potenzialflachen/Erweiterungsflachen in Kostitz und Starkenberg ist realistisch nur eine ge-
ringe Anzahl an Wohnh&usern baulich realisierbar. Die Gemeinde beabsichtigt, diese attrak-
tiven Wohnbauflachen vorzuhalten, zumal sie bereits infrastrukturell erschlossen sind.

In den Wohnbauflachen enthaltene Baullicken nach 8 34 BauGB sind entsprechend der
Struktur ihrer ndheren Umgebung grundsatzlich bebaubar und nutzbar. Ggf. muss durch
Aufstellung eines Bebauungsplanes bzw. einer Erganzungssatzung Baurecht geschaffen
werden.

Die als Potenzialflachen dargestellten Wohnbauflachen sind aufgrund ihrer Lage im Sied-
lungsgefiige und aufgrund des jeweiligen Gelandeprofils am Standort sowie unter Berlck-
sichtigung der Belange des Immissionsschutzes geeignet fur eine kinftige Wohnbebauung
und Nachverdichtung. Zudem kann bei Nutzung der Potenzialflachen die vorhandene, insbe-
sondere technische Infrastruktur mittel- bis langfristig besser ausgelastet werden. Fir diese
Potenzialflachen gibt es keine rechtsverbindlichen Bebauungsplane bzw. befinden sich sol-
che nicht in der Erarbeitung.

Den Empfehlungen aus dem Landschaftsplan wurde gefolgt, um die Auswirkungen auf Natur
und Landschaft zu reduzieren. Weitergehende Regelungen missen der verbindlichen Bau-
leitplanung Uberlassen werden. Ferner sind Flachen fur Malinahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft zur Minimierung der Beeintrachtigungen des
Naturhaushaltes (Ausgleichsflachen) aus dem Landschaftsplan fir die Gemeinde Starken-
berg in den Plan und die Begriindung tbernommen worden (vgl. hierzu auch Punkt 10.8 so-
wie Ausfuhrungen im Umweltbericht).

71




Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg

5.5.2 gemischte Bauflachen

Gemischte Bauflachen gemal 8 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB im Vernehmen mit § 1 Abs. 1 Nr. 2
BauNVO sind hauptsachlich gepragt durch Wohnnutzung und andere Nutzungen, die das
Wohnen nicht wesentlich stéren. Dazu zdhlen z.B. kleinere Handwerksbetriebe, aber auch
Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Das Verhéltnis beider Nutzungsar-
ten sollte grundsatzlich ausgeglichen sein.

Die Flachen, die in den Ortsteilen als gemischte Bauflachen dargestellt sind, dienen insbe-
sondere der Erhaltung der dorflichen Struktur und somit der Mischung von landlichen Wirt-
schaftsstellen, dem Wohnen und damit im Zusammenhang stehenden Betrieben sowie den
fur die ortliche Versorgung dienenden und nicht wesentlich stérenden Gewerbe-, Hand-
werks- und Dienstleistungsbetrieben.

Dargestellt wurden als gemischte Bauflachen die bebauten Bereiche der historisch gewach-
senen Ortsteile und Ortslagen von Starkenberg. Es handelt sich dem Charakter nach in der
Regel um Dorfgebietsflachen, die jedoch zugunsten der Einheitlichkeit der Darstellungen im
Flachennutzungsplan der Ubergeordneten Kategorie gemald Baunutzungsverordnung zuge-
ordnet wurden.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Mischnutzung ist zweifelsfrei der gesamte Bereich der
landwirtschaftlichen Produktion sowie ihm mittelbar und unmittelbar zuzuordnendes Gewer-
be. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu erkennen oder
abzuleiten, mit welcher Qualitdt und Quantitat sich diese fir die Ortsteile und Ortslagen cha-
rakteristische Produktionsstruktur stadtebaulich relevant entwickeln wird. Es kann daher er-
forderlich werden, vor Erreichen des Planungshorizontes von ca. 10 Jahren die Eigendyna-
mik moglicher Entwicklungsprozesse neu zu betrachten und planwirksam zu Uberarbeiten.

Mit der Darstellung von gemischten Bauflachen ist dennoch im Wesentlichen planungrechtli-
cher Spielraum gegeben, um in den stadtebaulich wertvollsten Bereichen der Ortsteile bei
Planungsbedarf neben dem ,Wohnen“ auch nicht stérendes ,Arbeiten planungsrechtlich
zuzulassen.

Der Erweiterungsbedarf in gemischten landlichen Strukturen ist hinsichtlich Lage und GréRRe
begrenzt. Aufgrund vorhandener, oft groRerer Gehoftstrukturen, ist deren Erhaltung und
Nachnutzung unter den veranderten Bedingungen der Landwirtschaft zudem haufig kompli-
ziert. Daher sind Potenzialflachen in nur geringen Ausmalfien zur Weiterentwicklung der ortli-
chen Struktur und Abrundung der Ortslagen bzw. stadtebaulich geordneten Einbindung dar-
gestellt.

Ziel der Gemeinde Starkenberg ist es, die Abfolge von Einzelgebduden, StraRenrdaumen und
Freiplatzen zu erhalten und ein ausgeglichenes Verhaltnis von Bebauung und Freiflachen zu
stabilisieren. Dartber hinaus sollen die regionaltypischen Gehdofte erhalten werden. Um die-
sen Zielstellungen zu entsprechen, soll der vorhandene Bestand an gemischten Bauflachen
gesichert und aufgewertet werden. Hierflr geeignete Malinahmen sind vor allem Modernisie-
rung und Sanierung des Wohnungsbestandes, MaRnahmen zur Verbesserung des Wohnum-
feldes oder Anpassung von Wohnraum. Brachgefallene, nicht mehr nachnutzbare Gebéaude
sind perspektivisch durch Rickbaumalinahmen zu beseitigen, um Raum fur Nachnutzungen
zu schaffen.

In den Mischbauflachen enthaltene Bauliicken nach § 34 BauGB sind entsprechend der
Struktur ihrer naheren Umgebung bebaubar und nutzbar. Die Darstellung der gemischten
Bauflachen erfolgt nach der allgemeinen Art der Flachennutzung, um in nachfolgenden Pla-
nungen genug Raum fir eine weitere inhaltliche Konkretisierung der Darstellungen des Fla-
chennutzungsplanes zuzulassen (siehe auch Wohnbauflachen). Das bedeutet, dass die dar-
gestellten Bauflachen auch kinftig nicht in ihrer Gesamtheit baulich genutzt werden. Insbe-
sondere innerortliche Freiflachen und Hausgéarten sollen erhalten bleiben.

Die Ortsteile und Ortslagen Wernsdorf, Tanna, Oberkossa, Dobraschiitz, Naundorf, Pohla,
Dolzig, Tegkwitz, Kreutzen, Misselwitz, Breesen, Kleinrdda und die Siedlung Eugenschacht
sind entsprechend der vorhandenen Nutzungen als gemischte Bauflachen dargestellt. Grof3-
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réda, Kraasa und Posa verfiigen neben Wohnbauflachen auch tber einen Anteil an gemisch-
ten Bauflachen. Einen geringen Anteil an gemischter Bauflache hat der Ortsteil Starkenberg.
Es handelt sich dabei um Bereiche mit auf das Wohnen nicht wesentlich stérenden Betrie-
ben.

Zwischen den Ortsteilen Kleinréda und Grof3rdda liegt der durch Wohnen und landwirtschaft-
liche Produktion gepragte Ort Eugenschacht. Der stdliche Teilbereich der Bebauung ist als
gemischte Bauflache dargestellt.

Der Ort Eugenschacht ist aufgrund der Bergbautatigkeit in der Vergangenheit entstanden
bzw. gewachsen und ist heute eine zusammenhéangende, strukturierte Siedlungseinheit in
der Gemeinde. Aus diesem Grund kann sie als Ortsteil von Starkenberg i. S. des § 4 Abs.1
Satz 1 BauGB behandelt werden. Von einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil spricht
man, wenn die Bebauung den Eindruck einer Geschlossenheit und Zusammengehorigkeit
vermittelt und sie zugleich ein gewisses Gewicht besitzt, also Ausdruck einer organischen
Siedlungsstruktur ist. Sowohl in qualitativer (Zusammengehorigkeit) als auch in quantitativer
Hinsicht (Zahl der vorhandenen Bauten) weist der Ort Charaktermerkmale eines Ortsteils
auf. Deutlich wird dies durch die dort vorhandenen, unterschiedlichen Nutzungen, wie
Wohnbebauung, gewerbliche Nutzung und Landwirtschaft. Der Ort Eugenschacht ist ver-
gleichbar mit den Ortsteilen Ddlzig, Breesen, Misselwitz und Kreutzen. Zwar ist er kein Orts-
teil im Sinne eines eigenstéandigen Ortsteils einer Gemeinde, im baurechtlichen Sinn kann er
jedoch als solcher angesehen werden. Als solcher wird er auch im Rahmen des Flachennut-
zungsplanes beschrieben.

Uber die Darstellung der gemischten Bauflache am Eugenschacht hinaus sind keine Erweite-
rungen vorgesehen. Wie in anderen Ortslagen ist fiir den Eugenschacht lediglich der heutige
Bestand der Bebauung aufgezeigt. Der Erhalt liegt im Planungsinteresse der Gemeinde.

Im Ortsteil Dobraschiitz bestehen neben den vorhandenen dorflichen Nutzungen und unter
Berlcksichtigung der Belange des Immissionsschutzes noch ein begrenzter Entwicklungs-
spielraum und die Mdglichkeiten zur Nachverdichtung. Diese Moglichkeiten sollen genutzt
werden, um Wohnbauflachenbedarfe nachzuweisen. Die sich bis 2030 zusatzlich ergeben-
den Wohnbauflachenbedarfe von etwa 1,7 ha konnten in einem Umfang von 1,5 ha auf
Wohnbauflachenpotenzialen nachgewiesen werden, sodass rund 0,2 ha zusatzliche Wohn-
bauflachen noch nachzuweisen sind.

Die Potenzial- und Erweiterungsflachen auf gemischten Bauflachen befinden sich im Einzel-
nen in Dobraschiitz (etwa 0,3 ha) und in Tegkwitz (etwa 0,1 ha). Davon ausgehend, dass auf
gemischten Bauflachen die Nutzungen ,Wohnen* und ,Gewerbe“ etwa zu gleichen Teilen
stattfinden, kann rechnerisch bei den gemischten Bauflachen von 0,2 ha Potenzialflache fiir
die Nutzungsart ,Wohnen* ausgegangen werden.

In der Ortslage Dobraschutz sind Flachen fur geplante bauliche Erweiterungen vorgesehen.
Dies beruht auf den Erweiterungsabsichten eines ansassigen landwirtschaftlichen Betriebes.
Auf dem Hof erfolgt der Anbau von Marktfrichten. Zudem werden Fleischrinder produziert.
Mit Erweiterung der Produktion soll nicht nur die Qualitat der Produkte gesteigert sondern
auch die Wettbewerbsfahigkeit des Betriebes erhoht werden. Im Zuge dessen ist eine bauli-
che Erweiterung der Hofanlage geplant.

Fur die Potenzialflachen gibt es keine rechtskraftigen Bebauungsplane bzw. befinden sich
keine solchen in der Erarbeitung.
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Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Lage der Erweiterungsflache im Ortsteil
Dobraschitz.

n

Potenzialfliche
Dobraschiitz

Gemischte Bauflachen

1 Dobraschutz,
Kirschweg

- gemischte Bauflachen -
Bestand

/ gemischte Bauflachen -

m Potenzial

Abbildung 38: Erweiterungsflache fir den landwirtschaftlichen Betrieb in Dobraschitz

Um eine zusatzliche Inanspruchnahme von Flachen aul3erhalb der bebauten Ortslage zu
vermeiden, wird beabsichtigt, die an die bestehende Hofanlage angrenzenden Flachen zu
nutzen. Die derzeit unbebauten Flachen befinden sich nordlich des Vierseithofes (zwischen
dem Kirschweg) sowie westlich entlang des Kirschweges. Mit der unmittelbaren raumlichen
Nahe zum Bestand kdnnen auch unnétige Wege vermieden werden. Dartiber hinaus kénnen
die vorhandenen technischen Infrastruktureinrichtungen in diesem Bereich wirtschaftlicher
genutzt werden. Aufgrund der beabsichtigten Erweiterung der gewerblichen Nutzung auf den
Potenzialflachen in Dobraschitz ist, um eine bauliche Verschmelzung mit dem Bestand zu
vermeiden, eine Grinflache (ohne Zweckbestimmung) ausgewiesen.

Im Ortsteil Tegkwitz ist die Erweiterung der gemischten Bauflache sudlich der GartenstralRe
geplant. Hier soll ein Lickenschluss vollzogen werden zwischen der ¢stlich gelegenen Gar-
tenanlage und der vorhandenen Bebauung. Das ndérdliche Grundstick der Gartenanlage
wird bereits heute dauerhaft fir Wohnzwecke genutzt.
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Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Lage der Potenzialflache im Ortsteil Tegkwitz:

Potenzialfliche
Tegkwitz

Gemischte Bauflachen

1 Tegkwitz,
Gartenstralle

gemischte Bauflachen -
Bestand

gemischte Bauflachen -
Potenzial

Abbildung 39: Potenzialflache in Tegkwitz

Daruiber hinaus sind keine Flachen fir Betriebserweiterungen oder Erweiterungen fir Wohn-
zwecke innerhalb der gemischten Bauflachen im Gemeindegebiet Starkenberg geplant.

Die im vorliegenden Flachennutzungsplan der Gemeinde Starkenberg dargestellten ge-
mischten Bauflachen (60,1 ha) entsprechen nach Lage, GréRe und Ausdehnung den Zielen
der Raumordnung und den Erfordernissen einer nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde
Starkenberg unter Berlicksichtigung der Entwicklung der Einwohnerzahl. Zudem entspre-
chen die Ausweisungen gewerblicher Bauflachen den Zielstellungen der Gemeinde, die orts-
ansassigen Birger bei gewerblichen Neugriindungen zu unterstiitzen und dem Wegzug aus
beruflichen Griinden entgegenzuwirken.

Die Verfugbarkeit der Potenzialflaiche muss den Erfordernissen folgend ggf. schrittweise her-
gestellt werden.

Den Empfehlungen aus dem Landschaftsplan wurde gefolgt, um die Auswirkungen auf Natur
und Landschaft zu reduzieren. Weitergehende Regelungen mussen der verbindlichen Bau-
leitplanung Uberlassen werden. Ferner sind Flachen fir Mal3nahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft zur Minimierung der Beeintrachtigungen des
Naturhaushaltes (Ausgleichsflachen) aus dem Landschaftsplan fiir die Gemeinde Starken-
berg in den Plan und die Begrindung tibernommen worden (vgl. hierzu auch Punkt 10.8 so-
wie Ausfuhrungen im Umweltbericht).

75




Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg

5.5.3 Gewerbebauflachen

Gewerbliche Bauflachen gemafd 8 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB im Vernehmen mit 8 1 Abs. 1 Nr. 3
BauNVO dienen ausschlie3lich der Unterbringung von Gewerbebetrieben und der dazugeho-
rigen Verwaltungsgebaude sowie von Lagerhausern bzw. -platzen. Vorhandene und geplan-
te Gewerbegebiete werden im Flachennutzungsplan nicht als gewerbliche Bauflachen, son-
dern als Gewerbegebiete dargestellt, da aus immissionsschutzrechtlichen Griinden ohnehin
ausschlie3lich Gewerbegebiete und keine Industriegebiete entwickelt werden kénnen.

Im Flachennutzungsplan der Gemeinde Starkenberg sind die Bereiche als Gewerbegebiete
dargestellt, wo sich o0.g. bauliche Anlagen konzentrieren:

nordlich von Kleinroda,

im Nordosten von Starkenberg,
nordwestlich von Kraasa und
an der Kostitzer Straf3e.

Eine Nachverdichtung in den vorhandenen Gewerbegebieten ist mdglich. Die noch verfiigba-
ren Flachen innerhalb der gewerblichen Bauflachen (bebaubare Potenzialflachen) sind den
nachfolgenden Abbildungen zu entnehmen. Sie stehen den bereits anséssigen Betrieben als
Erweiterungsflache fur Betriebsgebéude zur Verfiigung. Derzeit werden freie Flachen inner-
halb der gewerblichen Bauflachen als Lager- und Stellflachen genutzt.

Potenzialflache

Kleinréda
) gewerbliche Bauflachen
1 Kleinréda,
/ Neuposaer Strale
—— = . N
gewerbliche Bauflachen
A= Kleinroda Sediand
o S ¥
/ xa ngus'terweg - gewerbliche Baufldchen
- Potenzial

e —

————

Abbildung 40: Potenzialflache innerhalb der Gewerbeflache in Kleinrbda
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Abbildung 41:

Potenzialfliche
Starkenberg

gewerbliche Bauflachen

1 Starkenberg,
Schmélinsche Strale

gewerbliche Bauflachen
- Bestand

gewerbliche Bauflachen
- Potenzial

OZ

‘ '\3 240,9

Potenzialflache innerhalb der Gewerbeflache in der Ortslage Starkenberg

A\
- Potenzialflache
| Kraasa

o s

! "\\ gewerbliche Bauflichen
\\

]

Kraasa,
Gewerbegebiet

%

.
Z

gewerbliche Bauflachen
- Bestand

gewerbliche Bauflachen
- Potenzial

VN

Abbildung 42:

Erweiterungsflache im Gewerbegebiet Kraasa
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Entsprechend der Entwicklungsabsichten der Gemeinde wurde im Flachennutzungsplan
zwischen den beiden bestehenden Gewerbegebieten nérdlich des Ortsteils Kraasa ein Li-
ckenschluss vollzogen, wie die Abbildung 42 zeigt.

Potenzialfliche
Kostitzer StraRe

gewerbliche Bauflachen

1 Starkenberg,
Kostitzer Stralte

gewerbliche Bauflachen
- Bestand

Die Gewerbeflache an der Kostitzer StralRe in Starkenberg kann aufgrund der vorhandenen
Rahmenbedingungen nur als eingeschranktes Gewerbegebiet erhalten und weiterentwickelt
werden. Das heil3t, dass das Nutzungsspektrum, das normalerweise in einem Gewerbege-
biet zulassig ist, beschrankt wird. Dies gilt insbesondere in Bezug auf Emissionen und Im-
missionen. Die Gemeinde Starkenberg verfolgt an diesem Standort das Ziel, auch zukuinftig
gewerbliche Nachnutzungen zuzulassen.

Die im Flachennutzungsplan dargestellten gewerblichen Bauflachen (11,0 ha, davon 3,3 ha
Potenzialflache) entsprechen unter Beachtung der vorhandenen Potenziale nach Lage, Gro-
Be und Ausdehnung den Erfordernissen der nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde Star-
kenberg und dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden gemalR § 1a Abs. 1 BauGB.

5.5.4 Sondergebiete

Sondergebiet Solar

Folgende, nach der Standortalternativenpriifung im Gliederungspunkt 5.3.3 verbleibende
Standorte sind in der Planzeichnung als Sondergebiet ,Solar” (SOs,s) dargestellt:

e Solaranlage sidlich von Kleinrdda (in der Abgrenzung des als Satzung beschlosse-
nen Bebauungsplanes ,Solarpark Starkenberg“ vom 06.10.2012);

e Flache sudlich von Posa (westlich der Strafde ,Schulweg®);

e Flache am 6stlichen Ortsrand von Tegkwitz;

e Flache am nordlichen Rand von Posa.

78




Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg
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Bebauungsplan
»Solarpark Starkenberg
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- Grunflachen

Sondergebiet Solar

Planzeichnung ,B“ zeigt gemaR §
9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB die
Folgenutzung nach Abschluss des
Kiessandtagebaus im mittleren
Bereich des B-Plan-Gebietes

Abbildung 44: Solarpark Starkenberg — Auszug aus dem rechtskraftigen B-Plan*

Wie der Abbildung 44 zu entnehmen ist, besteht der B-Plan ,Solarpark Starkenberg“im Plan-
teil A aus zwei Planzeichnungen — Planzeichnung ,A“ und Planzeichnung ,B“. Die Plan-
zeichnung ,B“ zeigt die Folgenutzung nach Abschluss des Kiessandtagebaus im mittleren
Bereich des B-Plan-Gebietes gemaf § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB.

44

am 06.10.2012 wirksam geworden.

Solarpark Starkenberg, rechtskraftiger B-Plan vom 29.02.2012, mit ortsublicher Bekanntmachung
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A\

Sondergebiete Solar
slidlich und nordlich von
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Sondergebiet Solar —
Potenzialstandorte

Abbildung 45: Sondergebiet Solar stdlich und nérdlich von Posa
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Abbildung 46: Sondergebiet Solar 6stlich von Tegkwitz
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Sondergebiet Wind

Das Vorranggebiet W 36 des Entwurfes der Anderung des Regionalplanes Ostthirringen ist
als Sondergebiet ,Wind“ (SOwnp) dargestellt und umfasst eine Gro3e von 33,3 ha. Die Dar-
stellung wird als gemeindliche Planung nach dem Anpassungsgebot aus § 1 Abs. 4 BauGB
vorgenommen, nach dem Bauleitplane den Zielen der Raumordnung anzupassen sind. Auf
bestehende Windenergieanlagen ist in der Planzeichnung zusatzlich zur flachigen Kenn-
zeichnung des Sondergebietes SOwnp hingewiesen.

In der Planzeichnung ist das Gebiet gestreift als Sondergebiet in Uberlagerung mit Landwirt-
schaft dargestellt. Im Bereich des Vorranggebietes W-36 erfolgt keine Darstellung einer Fla-
che fur die Gewinnung von Kiessand. Hier ist regionalplanerisch kein Vorranggebiet KIS
ausgewiesen, welches einen entsprechenden Anpassungsbedarf ausldst.

Sondergebiet Wind
W-36
) m Sondergebiet Wind
geman Entwurf

Regionalplan
Ostthiringen
Abschnitt 3.2.2

Abbildung 47: Sondergebiet Wind

Hinsichtlich der derzeitigen Zulassigkeit und Errichtung von Windenergieanlagen aul3erhalb
des dargestellten Sondergebietes Wind sei auf den Gliederungspunkt 5.3.3 ,Sondergebiets-
flachen® verwiesen.

Sondergebiet Tierproduktion

Die Firma AGRO Frankenthal GmbH betreibt am Standort Eugenschacht seit mehreren Jah-
ren eine Schweinemastanlage und beabsichtigt die Erweiterung der Anlage.

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Sondergebiet Tierproduktion im Bestand sowie die
geplante Erweiterung um 1,8 ha. Einschlief3lich der Erweiterungsflache umfasst das Sonder-
gebiet Tierhaltung eine GrofRe von 4,9 ha.
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U Sondergebiet Tier

Schweinemastanlage
Eugenschacht

1 Eugenschacht,

o é{lﬁgenschachf \
,,',’
,,‘

Erweiterungsflache
- Sondergebiet Tier -
Bestand
7 Sondergebiet Tier -
W Erweiterung

1

e
s _M///////é/?//_
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Abbildung 48: Sondergebiet Tierproduktion am Eugenschacht mit Erweiterungsflache

In der Darstellung berlicksichtigt ist auch die neue verkehrstechnische Erschlieung des Ge-

landes am westlichen Rand der Ortslage Eugenschacht.
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6 Flachen fur den Bergbau
6.1 Vorbemerkungen zur Geologie und zur Rohstoffgewinnung

Innerhalb des Gemeindegebietes von Starkenberg befinden sich Rohstoffvorkommen. Das
Plangebiet befindet sich regionalgeologisch betrachtet an der Nord-Ost-Flanke der Zeitz-
Schmoliner-Mulde. Nach der geologischen Karte streichen hier oberflachennah bindige Lo-
ckersedimente aus (holozaner Schluff, weichselkaltzeitlicher L6 und Lehml6R), die von
sandigen Kiesen und Gerdllen (elsterkaltzeitliche Schmelzwasserablagerungen) unterlagert
werden. Diese bilden den oberen Grundwasserleiter und erreichen im nordwestlichen Pla-
nungsgebiet eine Machtigkeit von tber 20 Metern. Darunter folgen pleistozéaner Geschiebe-
lehm, Ton und Schluff. Im ndérdlichen Gemeindegebiet (GroRroda, Kleinréda) sind in einer
Tiefe von ca. 40 bis 60 Metern Sande, Tone und Torfe mit Braunkohleeinlagerungen des
Tertiars verbreitet. Im Liegenden (zwischen 20 und 70 Metern Tiefe) werden die Sand-, Ton-
und Siltsteine des Unteren Buntsandsteins angetroffen.

Im Geltungsbereich des Flachennutzungsplanes befinden sich rohstoffhoffige Flachen, in
denen oberflachennah pleistozdne Kiessande und pleistozane Tone bzw. Tone des Unteren
Buntsandsteins und der Fulda-Folge des Zechsteins verbreitet sind.

6.2 bergrechtlich genehmige Gewinnungsfelder

Im Plangebiet befinden sich, entsprechend der festgestellten Rohstoffvorkommen, folgende
bergrechtlich genehmige Gewinnungsfelder und Rohstoffsicherungsgebiete laut Regional-
plan Ostthiringen:

Lagebeschreibun bergrechtlich Regionalplan Ostthuringen:
9 9 genehmigtes Gewinnungsfeld | Rohstoffsicherungsgebiet

unmittelbar siidwestlich Kleinréda® Vorranggebiet

von Kleinréda g KIS-3 Kleinréda

ca. 1,5 bis 2 km westlich .Kayna, Flur Starkenberg* Vorranggebiet

von Starkenberg (thar. Teil) KIS-4 Starkenberg

unmittelbar nordlich von | Vorbehaltsgebiet

Kleinréda kis-1 Kleinroda

ca. 0,5 km norddstlich Teakwitz* i

von Tegkwitz »1 €9

Abbildung 49: Ubersicht tiber Gewinnungsfelder und Rohstoffsicherungsgebiete45

Die nachfolgenden Karten zeigen die gemafl Bundesbergbaugesetz (BbergG) erteilten
Bergbauberechtigungen:

e das Bergwerkseigentum (BWE) , Tegkwitz“ und
o die Bewilligung ,Kayna-Flur Starkenberg®.

Weiterhin ist die grundeigene Abbauflache ,Kleinréda“ dargestellt.

%> THURINGER LANDESBERGAMT (2013) Stellungnahme vom 04.09.2013 zum Vorentwurf des Flachen-

nutzungplanes
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Schiauf

bergrechtlich genehmigtes
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1 » Tegkwitz*
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emeindegrenze
- mm ul 9

Erklarung:
aufrechterhaltenes Bergwerkseigentum,
(§ 149 Abs. 1 BBergG)

erteilt am 30.09.1990
Bodenschatz:

tonige Gesteine zur Herstellung von
Mauerklinkern und Hartbrandziegeln

Lage:
Gemeinde Starkenberg, OT Tegkwitz
Gemeinde Monstab

Karte ohne MaRstab

Msitoerbary

B

daigentelder.iy

Kleinrdda:

bergrechtlich genehmigte
Gewinnungsfelder

e 'I grundeigene

= =  Abbauflache Kleinréda“

Erklérung:

ohne Bergbauberechtigung (grundeigen
unter Bergaufsicht

(§ 3 Abs. 4 BBergG)

Bodenschatz:

Quarz und Quarzit zur Herstellung von
feuerfesten Erzeugnissen oder
Ferrosilizium

Lage:
Gemeinde Starkenberg

Bewilligung ,Kayna-Flur
Starkenberg*

Erklarung:

bestatigtes Gewinnungsrecht,
(§ 8 BBergG)

erteilt am 21.10.1991

Bodenschatz:
Kiese und Kiessande zur Herstellung von
Betonzuschlagstoffen

Lage:

Gemeinde Starkenberg, OT Naundorf
Gemeinde Starkenberg

| T Gemeind
emeindegrenze
- 9

Karte ohne MaRstab

Abbildung 50: Darstellung der gemaf Bundesberggesetz erteilten Bergbauberechtigungen in Star-

kenberg
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Mit der bergrechtlichen Bewilligung wird dem Bergbauunternehmer in einem bestimmten
Feld (Bewilligungsfeld) das Recht erteilt, Bodenschatze aufzusuchen, zu gewinnen, die dazu
notwendigen Gruben anzulegen, Betriebsanlagen zu errichten sowie das Eigentum an den
Bodenschatzen zu erwerben. Weiterhin erlaubt die Bewilligung dem Unternehmer, Grundab-
tretungen zu verlangen (8 8 BBergG).

Das Bergwerkseigentum ist ein grundstiicksgleiches Recht, das vom Staat verliehen wird.
Auf Bergwerkseigentum werden die geltenden Vorschriften des BGB fir Grundstiicke ent-
sprechend angewendet, somit ist es grundbuch- und beleihungsfahig. Das Bergwerkseigen-
tum wird beim Grundbuchamt in das Berggrundbuch eingetragen. Allerdings kann ein An-
tragsteller gemar § 13 Abs. 1 BBergG Bergwerkseigentum nur erwerben, wenn er schon
Inhaber einer bergrechtlichen Bewilligung fur die Nutzung der Bodenschéatze des Feldes ist,
fur das er die Verleihung beantragt.

Grundeigene Bodenschéatze stehen im Eigentum des Grundeigentiimers. Die Art der grund-
eigenen Bodenschatze sind im 8§ 3 Abs. 4 BBergG aufgezeigt.

Die Flachen, fur die Bergbauberechtigungen gemaf BBergG vorliegen, umfassen zu grof3en
Teilen landwirtschaftlich genutzte Flachen, die durch Agrargenossenschaften sowie durch
private Landwirtschaftsbetriebe groR3flachig bewirtschaftet werden.

6.3 Rohstoffsicherungsgebiete gemal Regionalplan Ostthiringen

Der Regionalplan Ostthiringen, der unter Beteiligung der Gemeinden, Trager Offentlicher
Belange und der Offentlichkeit aufgestellt wurde, ist das wichtigste Instrument der Raumpla-
nung flr eine Region. Als Ubergeordnete Planung sichert er eine nachhaltige Ordnung und
Entwicklung des Raumes und bildet somit die Grundlage fir weitere Konkretisierungen in
den Bauleitplanen (vgl. auch Gliederungspunkt 2.5.2 ,Ziele der Raumordnung aus dem Re-
gionalplan Ostthlringen®).

L= =
Neupoderschau Vorrang- und Vorbehalts-

Altpoderschal gebiete Rohstoffsicherung
» und Windenergie

et Vorbehaltsgebiet kis-1
Vorranggebiet KIS-3

- Vorranggebiet KIS-4

Vorranggebiet W-2

Auszug aus der Raumnutzungskarte
Ostteil des Regionalplanes vom
18.06.2012

Unbericksichtigt ist die Darstellung
des Windvorrangebietes W 36
gemal des Entwurfs des Abschnittes
3.2.2. Vorranggebiete Windenergie
des Regionalplanes Ostthiringen
vom 04.03.2016

Wernsdorf
“ly e ' FS-6

b-207 | ~za Dobraschiitz

Tanna Zwal
e Zweitschen

Nagndo;gﬁ —

Karte ohne MaBstab

Abbildung 51: Vorrang- und Vorbehaltsgebiete im Plangebiet der Gemeinde Starkenberg
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Im Betrachtungsraum Starkenberg sind im Regionalplan Ostthiringen Vorranggebiete fir
den Kiessandabbau ausgewiesen: KIS-3 (Kleinrdda) und KIS-4 (Starkenberg). Hier ist die
langfristige Sicherung der Rohstoffversorgung und des Rohstoffabbaus vorgesehen.

Weiterhin ist ein Vorbehaltsgebiet Rohstoffe ausgewiesen (kis-1 — Kleinrdda), das der lang-
fristigen Sicherung der Rohstoffversorgung und dem Rohstoffabbau dient.

Um zu gewabhrleisten, dass die wichtigsten Festsetzungen des Regionalplanes in die weite-
ren Planungsstufen ibernommen werden, formuliert der 8 1 Abs. 4 BauGB die Pflicht der
Bauleitplanung, sich den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungsgebot).

Die ausgewiesenen Vorranggebiete des Regionalplanes Ostthiiringen zur Rohstoffgewin-
nung sind als gemeindliche Darstellung nach § 5 Abs. 2 Nr. 8 BauGB in den Flachennut-
zungsplan zu tbernehmen, um die Rechtswirkungen des § 7 BauGB, des § 8 abs. 2 Satz 1
BauGB und vor allem — was bei den Vorranggebieten KIS von Bedeutung ist — die Rechts-
wirkung des § 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB zu ermdglichen.

Im Zuge des Anpassungsgebotes nach 8 1 Abs. 4 BauGB besteht ein Konkretisierungsspiel-
raum, da die ortliche Planung auf einer wesentlich genaueren Mal3stabsebene erfolgt als es
im Regionalplan méglich ist. So kénnen die grobmaschigen und unscharfen Grenzen der im
Regionalplan Ostthiringen festgelegten Vorranggebiete fir den Kiesabbau (KIS-3 und KIS-
4) im Sinne der gemeindlichen Planungsabsichten dargestellt werden, ohne dabei den An-
passungsrahmen, der nach § 1 Abs. 4 BauGB zu gewahrleisten ist, zu verletzen.

Zur Anpassung an die regionalplanerisch ausgewiesenen Vorranggebiete KIS 3 und KIS 4 ist
in der Planzeichnung des FNP Starkenberg eine Flache fur die Gewinnung von Kiessand
gemal § 5 Abs. 2 Nr. 8 BauGB mit einem ergénzten Planzeichen in brauner Farbe darge-
stellt.

Darstellung von Flachen
fur Aufschiittungen,
Abgrabungen oder die
Gewinnung von
Bodenschitzen

gem. § 5 Abs. 2 BauGB

Flachen fur Aufschittungen,
Abgrabungen oder die Gewinnung
von Bodenschatzen

Land Sachsen-Anhalt
Burgenlandkreis
Stadt Zeitz

.....

Konkretisierungsspielraum
1 Bereich Lagerampe
2 Bereich Gewerbegebiet Kraasa

3 Bereich nérdlich von Kraasa
und stdlich von Kostitz

kein Anpassungsbedarf mehr
4 Landwirtschaftsflache

5 Flache Solarpark Starkenberg
: und Entwicklungsflache 6stlich
o des Solarparks

I~

o
S

Abbildung 52: Darstellung von Flachen fur Aufschittungen, Abgrabungen oder die Gewinnung von
Bodenschéatzen gemal § 5 Abs. 2 Nr. 8 BauGB
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In den Randbereichen wurden folgende Bereiche unter Ausnutzung der Konkretisierungs-
spielrdume von der Darstellung gemaf § 5 Abs. 2 Nr. 8 BauGB ausgespart:

1. Aussparung der baulich genutzten Flachen im Bereich der Verladerampe, der Bahn-
anlagen und der sudlich der Gleisanlagen gelegenen Flachen,

2. Aussparung der als gewerbliche Bauflache dargestellten Gewerbegebiete,

3. Aussparung sudlich von Kostitz und nérdlich der Ortslage Kraasa zur Schaffung von
Abstanden zur vorhandenen Bebauung.

Aufgrund der raumlichen N&he zu den aufgezeigten, baulich genutzten Bereichen (Gleisan-
lagen, Verladerampen, Gewerbeflachen, gemischten Bauflachen, Wohnbauflachen) wird
offensichtlich kein Abbau von Kiessand erfolgen.

Die bereits abgebauten und fur den Abbau von Rohstoffen nicht mehr erforderlichen Flachen
sind entsprechend ihrer Bestandsnutzung nach der Rekultivierung dargestellt. Fur diese Fla-
chen |6st die Darstellung der Vorranggebiete nach Regionalplan keine Anpassungspflicht
mehr aus. Dies betrifft folgende Flachen (Nummerierung entsprechend der Abbildung 47):

4. Aussparung einer bereits abgebauten und fur den Abbau von Rohstoffen nicht mehr
erforderlichen Flache, Darstellung im FNP als Flache fur die Landwirtschaft gemaf
Rekultivierungsplan,

5. Aussparung im Bereich des rechtskraftigen Bebauungsplanes ,Solarpark Starken-
berg“, Darstellung im FNP als Sondergebiet ,Solar‘ sowie als Entwicklungsflache ost-
lich des Solarparks.

Wie bereits im Gliederungspunkt 5.5.4 ,Sondergebiete” beschrieben, besteht der B-Plan ,So-
larpark Starkenberg® im Planteil A aus zwei Planzeichnungen — Planzeichnung ,A* und Plan-
zeichnung ,B“. Die Planzeichnung ,B* zeigt die Folgenutzung nach Abschluss des Kiessand-
tagebaus im mittleren Bereich des B-Plan-Gebietes gemal 8 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB.

Im Bereich des Vorranggebietes W-36 erfolgt keine Darstellung einer Flache fur die Gewin-
nung von Kiessand: hier ist regionalplanerisch kein Vorranggebiet KIS ausgewiesen, dass
einen entsprechenden Anpassungsbedarf auslost. Es erfolgt keine Gberlagernde Darstellung
mit einer Flache zur Gewinnung von Kiessanden, sondern eine tberlagernde Darstellung mit
einer Flache fur Landwirtschaft (vgl. auch Gliederungspunkt 5.5.4 ,Sondergebiete®).

6.4 bergrechtlich genehmigte Betriebsflachen

Nachrichtlich gemaf: § 5 Abs. 4 BauGB sind die 6ffentlich-rechtlich zugelassenen Betriebs-
plane in den Flachennutzungsplan zu tbernehmen. Dargestellt sind die Betriebsflachen ent-
sprechend der aktuell gultigen Betriebsplane.

Auf Basis der 88 55 und 56 Bundesberggesetz (BbergG) werden Betriebspléane vom Thiirin-
ger Landesbergamt zugelassen. Fir das Plangebiet liegen Hauptbetriebsplanzulassungen
vor.

Fur den Kiessandtagebau Kleinrdda wurde per Bescheid vom 30.09.2009 des Thiringer
Landesbergamtes der Hautbetriebsplan (HBP) Kiessandtagebau Kleinréda | mit Abschluss-
betriebsplan Teil | zugelassen. Per Bescheid vom 13.06.2012 und vom 07.10.2014 wurde
der Betriebsplan verlangert.

Fur den Kiessandtagebau Starkenberg liegt ein Hauptbetriebsplan vom 20.06.2011 mit zu-
gehdriger Zulassung vom 10.10.2011, in Form der Erganzung vom 24.05.2014 mit Antrag
auf Verlangerung vom 04.06.2014; verlangert mit Bescheid vom 04.07.2014 sowie dem An-
trag auf erneute Verlangerung vom 03.05.2016 und der Bewilligung der Verlangerung vom
12.06.2016 vor.

Ziel ist die planerische Zusammenlegung der Tagebaue Starkenberg und Kleinréda. Hierfur
wurde ein gemeinsamer Betriebsplan aufgestellt und zur Genehmigung beim Thiringer Lan-
desbergamt eingereicht.
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nachrichtliche Ubernahme
der bergrechtlich ge-
nehmigten Betriebsflachen

gem. § 5 Abs. 4 BauGB

POXKX XX AXXXXX

X
$:0°0-0.4

A
DX OO

Flachen unter denen der Bergbau
umgebt sowie Flachen die fur den
Abbau von Mineralien vorgesehen
sind

sen-Anhalt
andkreis
Zejtz// ‘-‘3

Abbildung 53: nachrichtliche Ubernahme der bergrechtlich genehmigten Betriebsflaichen gemaR § 5
Abs. 4 BauGB

Die Rohstoffgewinnung erfolgt auf Flachen, fur die Gewinnungsrechte vorliegen (vgl. Gliede-
rungspunkt ,bergrechtlich genehmigte Gewinnungsfelder®). Bei dem Rohstoff handelt es sich
gemal 8 3 BbergG um einen bergfreien Bodenschatz. Das als Bewilligung fortgeltende Ge-
winnungsrecht in Form der Bestéatigung 14/91 vom 21.10.1991 ist befristet bis 2021, wobei
die Laufzeit der Bewilligung auf Antrag verlangert werden kann.
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7 Soziale Infrastruktur

Die Darstellung der Flachen fir die Ausstattung des Gemeindegebietes erfolgt mit der dafir
vorgesehenen Zweckbestimmung. Nach 8 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB sind insgesamt 1,41 ha als
Gemeinbedarfsflachen dargestellt. Flachig dargestellt ist lediglich das Gemeindezentrum in
Starkenberg sowie die Schule in Posa. Alle weiteren Einrichtungen des Gemeinbedarfs sind
in die Darstellungen als Wohnbau- bzw. gemischte Bauflache integriert. Der jeweilige Stand-
ort wurde lediglich mit dem Symbol der Zweckbestimmung konkretisiert.

Die in der Planzeichnung dargestellten Flachen fir den Gemeinbedarf entsprechen, den
nach Lage, Grof3e und Ausdehnung den Erfordernissen der nachhaltigen Entwicklung der
Gemeinde Starkenberg unter Berlcksichtigung der in der Begriindung aufgezeigten Leitvor-
stellung fiir den Planungszeitraum des Flachennutzungsplanes. Geplante Gemeinbedarfsfla-
chen sind im vorliegenden Plan nicht dargestellt.

7.1 Offentliche Einrichtungen

In Bezug auf die Verwaltungszugehorigkeit ist die Gemeinde Starkenberg der Verwaltungs-
gemeinschaft ,Altenburger Land“ zugeordnet, deren Sitz in Mehna ist. In Starkenberg wird
ein Gemeindeamt unterhalten.

Die Gemeinde Starkenberg ist durch einen Birgermeister vertreten. Die Ortsteile haben je-
weils Ortsteilblrgermeister.

7.2 Kindertagesstatten / Schulen

In Kostitz befindet sich die Kindertagesstatte ,Frohe Zukunft®, die 45 Platze fur Kinder im
Alter von 1 bis 6 Jahren vorhalt. Zusatzlich kbnnen max. 5 Kinder unter 1 Jahr betreut wer-
den.

Aktuell werden 8 Erzieherinnern beschéftigt und 45 Kinder betreut.*®

Im Gemeindegebiet Starkenberg wird nur eine Schule betrieben: die Staatliche Grundschule
in Posa. Die Schule in der Ortslage Starkenberg wurde aus wirtschaftlichen Grinden und
sinkender Anzahl der Kinder zugunsten der Grundschule in Posa geschlossen.

Im Gebiet der VG ,Altenburger Land” gibt es zwei Grundschulen, in Altkirchen und in Posa.
Aufgrund der mittelfristig ricklaufigen Schilerzahlen und entsprechend der Schulnetzpla-
nung fur den Landkreis Altenburger Land wurde der Schulbezirk der Grundschule Altkirchen
ab dem Schuljahr 2015/16 — beginnend fir Schulanfanger — um die Orte Lumpzig,
Braunshain, Grof3braunshain, Hartha, Kleintauscha, Prehna und Zschopperitz, die ehemals
dem Schulbezirk Posa zugeordnet waren, erweitert. Der Schulbezirk Posa wurde entspre-
chend um diese Orte reduziert.

Die Grundschule in Posa ist eine allgemein bildende Schule mit Ganztagesangebot zur Be-
treuung (offene Form). Es gibt 9 allgemeine Unterrichtsrdume, 3 Fachraume und 2 Hortrau-
me. Im AuBenbereich befinden sich Freiflachen fir Leichtathletik und eine 200 gm grof3e
Sporthalle. Die Schule ist Baujahr 1955. Im Zeitraum von 2006 bis 2011 wurden bauliche
Verbesserungen vorgenommen. Die Ausstattung der Schule wird mit gut (Mobiliar) bis sehr
gut (Computertechnik) eingeschétzt.

Die Schulerzahl im Schuljahr 2012/2013 betrug 95 Kinder in den Klassenstufen 1 bis 4. Ge-
mal der Schilerzahlenprognose wird in den kommenden Jahren eine konstante, stagnie-
rende Entwicklung der Schilerzahlen erwartet. Die Schilerzahl schwankt zwischen 104
(H6chstwert im Jahrgang 2015/2016) und 91 (im Jahrgang 2018/2018).

% Landratsamt Altenburger Land — Jugendhilfeplan, Teilfachplan-Bedarfsplan ,Kindertagesbetreu-

ung“ Fortschreibung 2012/2013
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Der Schulnetzplan fir die allgemeinbildenden Schulen in Tragerschaft des Landkreises Alt-
enburger Land lauft bis zum 21. Juli 2019. Die aktualisierte Schilerzahlenprognose Uber den
Planungszeitraum hinaus, weist Schilerzahlen aus, die den Standort Posa nicht gefahrden.
Der Bestand der Grundschule Posa ist mittel- bis langfristig gesichert.

Weiterfihrende Schulen gibt es in Starkenberg nicht. Der aktuelle Schulnetzplan weist als
zustandige weiterfihrende Schule entsprechend den Schulbezirken die Regelschule Dobit-
schen aus. Weitere Bildungseinrichtungen der Schularten Grundschule, Regelschule, Ge-
meinschaftsschule, Gymnasium, Forderschule und berufsbildende Schulen befinden sich im
Landkreis Altenburger Land.

7.3 Kirchliche Einrichtungen

Fur die Kirchgemeinden Dobitschen, Lumpzig, Gro3r6éda, Mehna, Gollnitz, Dobraschiitz und
Tegkwitz ist das evangelisch-lutherische Pfarramt Dobitschen zustandig.

Zur Kirchgemeinde Grofliroda gehdren neben dem Kirchenort auch noch Kostitz, Starken-
berg, Eugenschacht, Posa, Po6hla, Kleinréda und Neuposa. In Starkenberg befindet sich in
einem Bauerngehoft seit den 1960er Jahren ein Gemeinderaum, in dem bis heute regelma-
Big Gottesdienste gefeiert werden.

Die Kirchgemeinde Dobraschitz umfasst neben Dobraschiitz die Orte Naundorf, Wernsdorf,
Tanna und Kraasa. Zur Kirchgemeinde gehdren zwei Kirchen, in Dobraschitz und Werns-
dorf. Der Ort Oberkossa gehort zur Kirchgemeinde Dobitschen.

Einrichtungen anderer Konfessionen sind im Gemeindegebiet nicht vertreten.*’

7.4 Einrichtungen des Sports / Sportvereine
Im Gemeindegebiet von Starkenberg befinden sich folgende Sportstatten:

Kegelbahn in Starkenberg,

Kegelbahn in Kleinréda,

Sportplatz mit Sportlerheim in Starkenberg,
Sportplatz mit Flutlicht an der Grundschule in Posa,
Sportplatz in Tegkwitz,

Reitplatze in Starkenberg und in Ddlzig sowie
Volleyballplatze in Starkenberg und Naundorf.

Bereits an der Anzahl der Sportstatten lasst sich eine, fir die Gemeindegrof3e aktive Sport-
vereinslandschaft ableiten. Mit 181 Mitgliedern ist der SV Starkenberg e.V. der gréf3te Sport-
verein in der Gemeinde. Es werden verschiedene Sektionen unterhalten:

Sektion Volleyball (24 Mitglieder)
Sektion Reiten (40 Mitglieder)
Sektion Line Dance (18 Mitglieder)
Sektion Kegeln (50 Mitglieder)

o 1. Herrenmannschaft
2. Herrenmannschaft
3. Herrenmannschaft
4. Herrenmannschaft
Seniorenmannschaft
1. Damenmannschaft
2. Damenmannschaft

O O O O O O

*" GEMEINDE STARKENBERG (2016) Pfarramt, www.starkenberg.info / KIRCHENSPIEL DOBITSCHEN (2016)

Kirchgemeinden www.kirchspiel-dobitschen.de
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e Sektion Ful3ball (53 Mitglieder)
o 1. Herrenmannschaft
o 2. Herrenmannschaft
o Alte Herren

e Sektion Federball (4 Mitglieder)

Mit ca. 40 Mitgliedern ist auch der Kegelsportverein 91 Kleinréda e.V. aktiv. Hier werden fol-
gende Mannschaften unterhalten:

1. Herrenmannschaft
2. Herrenmannschaft
3. Herrenmannschaft
Senioren

1. Damenmannschaft
2. Damenmannschaft
3. Damenmannschaft
Nachwuchs

Der Reitverein ,Gerstenbachtal” e.V. wurde im September 2000 gegriindet.

7.5 Soziale Einrichtungen

In den Orten Starkenberg, Neuposa, Grof3rdda und Naundorf gibt es Begegnungsstatten fur
Senioren. Darlber hinaus gibt es von der Volkssolidaritdt Ortsgruppen in Starkenberg und
Tegkwitz.

7.6 Gesundheitlichen Zwecken dienende Einrichtungen

In Starkenberg ist mit einer Arztpraxis fur Allgemeinmedizin und einer Zahnarztpraxis eine
medizinische Grundversorgung vorhanden. Dariber hinaus gibt es die Physiotherapie und
die medizinische Ful3pflege, beide in Starkenberg.

7.7 Freizeit und Kultur, Vereine und Clubs

Im Gemeindezentrum von Starkenberg befindet sich ein Saalgebaude mit 99 Sitzplatzen, ein
Versammlungsraum mit 50 Sitzplatzen, 4 Vereinsraume fur die Vereine aus Sport und Fa-
sching, den Spielmannszug, die Volksolidaritat und den Heimatverein. Daneben gibt es eine
Freiflache mit Volleyballplatz und AuRenschach. Jugendlichen wird in Starkenberg ein Ju-
gendclub angeboten.

Die Gaststatte ,Zur Linde“ in Starkenberg ist seit 01.07.2013 geschlossen. Die Raumlichkei-
ten kénnen nachgenutzt werden und bieten bis zu 70 Gasten Platz.

Auch in Tegkwitz gibt es eine Gaststétte, die ca. 30 Gasten Platz bietet. Allerdings ist sie
derzeit nicht vermietet. Darlber hinaus gibt es einen Saal mit 60 Platzen.

Das Vereinshaus mit Saalgebaude in Naundorf befindet sich im Umbau.

Neben den bereits aufgeflihrten Sportvereinen, die eine grof3e Bedeutung in der Freizeitge-
staltung der Birger haben, gibt es eine Vielzahl weiterer Vereine in der Gemeinde:

Heimatverein ,Oberes Gerstenbachtal“ e.V.,

Spielmannszug Starkenberg,

Gartenverein Kostitz e.V.,

Jagdgenossenschaft Starkenberg,

1. Starkenberger Faschingsgesellschaft e.V.,

Verein zur Erhaltung des ortsbildpragenden Gebaudes ,Gasthof Naundorf* e.V.,
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7.8

Kleingartenverein Naundorf,
Ortsverein Dobraschiitz,
Kleingartenverein Dobraschitz,
Geflugelverein Tegkwitz.

Feuerwehr

In den Orten Starkenberg, Naundorf und Tegkwitz gibt es jeweils eine freiwillige Feuerwehr
mit aktiven Wehrabteilungen. In Starkenberg und Naundorf gibt es dartiber hinaus eine Ju-

gendfeuerwehrgruppe, in Naundorf und Tegkwitz eine Seniorengruppe.
Daruiber hinaus gibt es an den Standorten der freiwilligen Feuerwehr drei Feuerwehrvereine:

Feuerwehrortsverein Starkenberg e.V.
Feuerwehrverein Naundorf e.V.
Feuerwehrverein Tegkwitz e.V.
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8 Griunflachen im Siedlungsraum

Zu den Grinflachen der Gemeinde Starkenberg, gehdren nach ihrer besonderen Zweckbe-
stimmung gemal 8 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB Sport- und Spielflachen, Kleingarten, Friedhofe
uns sonstige innerdrtliche Grinflachen bzw. Hausgarten. Sie dienen der Bevolkerung als
Bewegungs- und Erholungsraum im Freien, tragen zur Verbesserung und zum Schutz des
Kleinklimas bei und stellen fir die Siedlungsstruktur wichtige Gliederungselemente dar.

Die dargestellten Grunflachen umfassen 45,17 ha. Sie entsprechen nach Lage, Grdl3e und
Ausdehnung den Erfordernissen der nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde Starkenberg.

8.1 Sport- und Spielflachen

Sport- und Spielflachen gibt es in den Ortsteilen Starkenberg, Tegkwitz, Naundorf, Kleinrtda,
GroR3roda und Posa.

Der Sportplatz mit Flutlichtanlage in Posa gehort zur Grundschule, wird aber auch von den
Sektionen des SV Starkenberg e.V. genutzt. Zu den Hauptnutzern der anderen Sport- und
Spielplatze zahlen Volleyball-, Reit- und Ful3ballsportler.

Die Sport- und Spielflachen sind teilweise mit Sport- und Spielgeraten ausgestattet.

8.2 Garten

Kleingarten nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB, die dem Kleingartenbegriff aus dem Bundesklein-
gartengesetz im 8 1 Abs. 1 BKleingG entsprechen, sind Garten, die aufgrund von Pacht-
oder a@hnlichen Vertragen von Kleingartnern bewirtschaftet werden und in Anlagen mit ge-
meinschaftlichen Einrichtungen zusammengefasst sind.

Im Flachennutzungsplan sind in den Ortsteilen Grof3r6da, Kostitz und Tegkwitz entsprechen-
de Kleingéarten dargestellt.

Sonstige Garten (private Garten, Hausgarten u.d.) sowie randliche Begriinungen von Baufla-
chen sollen erhalten, insbesondere randliche Begriinungen weiterentwickelt werden. Die
randlichen Eingrinungen sind als gemeindliches Ziel zu verstehen, die mit der Inanspruch-
nahme neuer Bauflachen verbundenen, unvermeidbaren Eingriff in Natur und Landschaft
und die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes zu minimieren.

Konkrete Neuausweisungen von Kleingarten, sonstigen Garten oder randlichen Begrinun-
gen sind in der Planzeichnung nicht enthalten. Es wird der Bestand dargestellt.

8.3 Friedhofe

Friedhofe gibt es in Grol3rdda, Tegkwitz und Dobraschiitz. Auf dem Geladnde der Kirche in
Wernsdorf befinden sich Graber.

Die Kapazitaten der Friedhofe in der Gemeinde Starkenberg sind, unter Berlcksichtigung
der Einwohnerentwicklung, ausreichend.
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9 Verkehr

Im vorliegenden Flachennutzungsplan der Gemeinde Starkenberg sind gemaf3 8 5 Abs. 2 Nr.
3 und Absatz 4 BauGB insgesamt 58,60 ha Verkehrsflachen dargestellt. Diese gliedern sich
in 49,35 ha fur Uberdrtlich und ortlich bedeutsame Flachen fir StrafRen und ruhenden Ver-
kehr sowie in 9,25 ha fur Bahnflachen.

9.1 StralRenverkehr

Im Plangebiet der Gemeinde Starkenberg liegen eine Vielzahl von Kreisstra3en bzw. Kreis-
straRenabschnitten, die sich in der Baulast des Landkreises Altenburger Land befinden und
die dem Anschluss der raumlich getrennten Ortsteile der Gemeinde Starkenberg an das
uberdrtliche Verkehrsnetz gemafd 8 3 Abs. 1 Nr. 2 ThurStrG (Thiringer Stralengesetz) die-
nen.

StralRenbezeichnung | Verlauf

K 211 vom Abzweig K 603
bis Ortsmittelpunkt Ortsteil Dobraschiitz

K 212 / Teilabschnitt vom Abzweig L 1361
bis Gemarkungsgrenze Grol3réda / Gebiet Gemeinde Starkenberg

K 213 vom Ortsmittelpunkt Ortsteil Gro3réda
bis Einmiindung K 212

K 307 / Teilabschnitt vom Abzweig K 212 ¢stlich von Monstab
(alt L 2173) bis Ortsdurchfahrtsgrenze Ortsteil Tegkwitz

K 540 vom Ortsmittelpunkt Ortsteil P6hla
bis Einmindung K 603

K 541 vom Ortsmittelpunkt Ortsteil Neuposa
Uber Ortsteil Kleinréda
bis Einmiindung L 1361

K 542 vom Ortsmittelpunkt Schacht GroRRr6da
bis Einmindung L 1361

K 554 vom Abzweig L 1362
bis Ortsmittelpunkt Ortsteil Breesen

K 556 vom Ortsmittelpunkt Ortsteil Délzig
bis Einmindung L 1361

K 602 vom Abzweig L 1362

Uber die Ortsteile Dobitschen, Oberkossa, Tanna, Wernsdorf
bis Landesgrenze Thiringen / Sachsen-Anhalt

K 603 vom Abzweig K 602 im Ortsteil Wernsdorf
Uber den Ortsteil Naundorf und die Abzweige Kraasa, Kostitz und Pdhla
bis Einmindung L 1361

Abbildung 54: Kreisstraf3en im Plangebiet der Gemeinde Starkenberg

Veranderungen im Bestand und in der Linienfihrung der Kreisstrafl3en sind gegenwartig nicht
geplant. In Bezug auf den Ausbauzustand der Stralen besteht zum Teil erheblicher Sanie-
rungsbedarf.

Im Plangebiet der Gemeinde Starkenberg verlaufen zudem die Landesstral3en L 1361 und
L 1362, die sich in der Baulast des Stral3enbauamtes Ostthiringen befinden.

Die L 1361 verlauft vom Mehnaer Kreuz Uber Starkenberg in Richtung Meuselwitz. Die
L 1362 von Lumpzig in Richtung Altenburg tangiert den Planbereich im stdlichen Bereich.
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Sie wurde vom StraRenbauamt Ostthiringen in den vergangenen Jahren entsprechend den
Anforderungen abschnittsweise ausgebaut und mit einer neuen Fahrbahndecke versehen.

Neben den laufenden Maflihahmen zur Unterhaltung und Sicherung der Befahrbarkeit ist
unter der MalRgabe der Verfigbarkeit von Haushaltsmitteln in den Folgejahren mit weiteren
Sanierungsmafnahmen (Ausbau im vorhandenen Bestand) zu rechnen.

Der StraRenabschnitt der ehemaligen L 2173 wurde von der 6stlichen Ortsdurchfahrtsgrenze
Tegkwitz bis zur Anbindung an die L 1361 auf der Grundlage der vorliegenden Konzeption
zur Neuordnung des Stral3ennetzes im Landkreis Altenburger Land sowie mit der Gemein-
deverwaltung Starkenberg getroffenen Abstimmungen zum 01.04.2012 zur Gemeindestralle
abgestuft.

In Bezug auf die spatere Erstellung von Bebauungsplanen im Bereich der Landesstral3enab-
schnitte sind folgende Gesetzlichkeiten verbindlich:

Bei der Ausweisung von Baugebieten bzw. hochbaulichen Anlagen einschlie3lich Aufschit-
tungen und Abgrabungen ist aul3erhalb von Ortsdurchfahrten zur weitestgehenden Anbau-
freihaltung auf der Grundlage des § 25 ThirStrG die geforderte Bauverbotszone bei einem
Mindestabstand von 20,0 m, gemessen zum &auf3eren Fahrbahnrand, einzuhalten. Abwei-
chungen (insbesondere die Unterschreitung der Bauverbotszone) sind im begriindeten Aus-
nahmefall Uber das StralRenbauamt mit der Oberen Stralenbaubehdrde entsprechend § 24
Abs. 9 ThirStrG abzustimmen. Neuanschlisse an klassifizierte StraBen unterliegen gleich-
falls dem Bauverbot des § 24 ThirStrG und kénnen nur in Ausnahmeféllen gestattet werden.
Die stral3enseitige Erschliel3ung von Baugebieten sollte soweit mdglich tber das vorhandene
innerdrtliche StralRennetz gefuhrt werden.

9.2 Bahnanlagen

Bis 1966 fihrte durch Kostitz die Bahnstrecke Ronneburg — Meuselwitz. Heute ist ein schie-
nenbezogener Personenverkehr nicht mehr maglich. Es erfolgt jedoch ein schienenbezoge-
ner Giterverkehr.

Die Gleisanlage im sudwestlichen Gemeindegebiet erschlie3t das Gewerbegebiet Kraasa
und wird fir den Gutertransport genutzt. Benutzer und Betreiber der Bahnanlagen war die
Wismut GmbH, die auf diesen Bahnanlagen eine Gruben-Anschlussbahn als Betriebsanlage
gemal § 2 Absatz 1 Nr. 3 BbergG (Bundesberggesetz) betrieben hat. Zum 01.03.2014 hat
die Starkenberger Baustoffwerke GmbH zur Durchfiihrung von planmafigen Zug- und Ran-
gierfahrten den Betrieb Ubernommen. Die Starkenberger Baustoffwerke GmbH ist aufgrund
des Bescheides des Landesbeauftragten fir Eisenbahnaufsicht vom 26.02.2014 Inhaber der
Erlaubnis zum Betrieb des Bahnverkehrs gem. § 7f Abs. 1 AEG (Allgemeines Eisenbahnge-
setz) und verfugt Uber die Eisenbahninfrastruktur (Gleis- und Sicherungsanlagen) hinaus
Uber Zugmittel und Wagen. Die Gruben-Anschlussbahn beférdert auf dieser nicht elektrifi-
zierten Strecke Erdstoffe, Kiese und Sande. Dariiber hinaus findet auf der Gleistrasse taglich
ein reger, schienenbezogener Guterverkehr in Form von Transporten von Kiesen und San-
den von den Kieslagerstatten sowie An- und Abtransport von Bdden statt, bundesweit und
sowohl durch betriebseigene Zugmittel und Wagen des Bergbau betreibenden Betriebes als
auch durch fremde Eisenbahnunternehmen.

Die bezeichneten Bahnflachen beginnen im Bahnhof Kayna mit allen erforderlichen Anlagen
zur Beladung und folgenden dem im Flachennutzungsplan gekennzeichneten Streckenver-
lauf. Am Norddstlichen Ende der Gleistrasse befinden sich zwei Ladestral3en (nérdlich und
sudlich des Gleiskorpers).

Im Bereich der gekennzeichneten Bahnanlagen sind Stromversorgungs-, Signal- und Fern-
meldekabel verlegt, die fur den Betrieb der Gruben-Anschlussbahn erforderlich sind.

Im Flachennutzungsplan sind Flachen dargestellt, die sich im Eigentum der Deutschen Bahn
AG befinden. Die Darstellungen fur diese Flachen, sofern sie nicht Bahnzwecken dienen,
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werden erst nach Freistellung der Flachen von Bahnbetriebszwecken fir die Nachnutzung
frei.

9.3 Offentlicher Personennahverkehr

Die Gemeinde Starkenberg ist an das Liniennetz der ThiSac - Personennahverkehrsgesell-
schaft mbH mit Sitz in Altenburg angebunden. Die Linien 352, 356, 401, 404 und 408 fahren
verschiedene Orte und Ortslagen der Gemeinde Starkenberg an. Die Gemeinde Posa wird
von allen Linien gekreuzt, insbesondere da sich hier die Grundschule befindet.

Die Ortslagen Dolzig, Misselwitz, Oberkossa und Pohla sind nicht an den OPNV ange-
schlossen.

9.4 Luftverkehr

Der Flugplatz Altenburg-Nobitz befindet sich rund 25 km (30 Autominuten) von der Gemein-
de Starkenberg entfernt. Nachdem der Linienflugbetrieb im Mérz 2011 eingestellt wurde, wird
der Flugplatz in der Hauptsache von Geschéftsreisenden sowie fir den Gltertransport ge-
nutzt.

Das Plangebiet der Gemeinde Starkenberg ist nicht vom Bauschutzbereich eines zivilen
Thiringer oder Sachsen-Anhaltinischen Landeplatzes betroffen.

Bei aus dem Flachennutzungsplan abgeleiteten Planungen sind zu bertcksichtigen:

AulRerhalb von Bauschutzbereichen dirfen gemal § 14 LuftVG (Luftverkehrsgesetz) Bau-
werke und Anlagen, die eine Hohe von 100 m 0. NN Uberschreiten (z.B. Windkraftanlagen)
nur mit der Zustimmung der Luftfahrtbehorde errichtet werden. Gleiches gilt fiir Anlagen von
mehr als 30 m Hohe auf natiirlichen oder kinstlich geschaffenen Bodenerhebungen, sofern
die Spitze dieser Anlage um mehr als 100 m die Hohe der hdchsten Bodenerhebung im Um-
kreis von 1,6 km Halbmesser um die fir die Anlage vorgesehene Bodenerhebung Uberragt.
Die erforderliche luftverkehrsrechtliche Zustimmung ist im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens zu beantragen.

Eigentimer und andere Berechtigte von Bauwerken und von Gegenstanden im Sinne des
8§ 15 Abs. 1 LuftVG (Baume, Freileitungen, Masten, Damme sowie andere Anlagen und Ge-
réate), die die 0.g. nach § 14 LuftvVG zulassigen Hohen nicht tberschreiben, haben entspre-
chend § 16a LuftvVG auf Verlangen zu dulden, dass Bauwerke und Gegenstande in geeigne-
ter Weise gekennzeichnet werden, wenn und insoweit dies zur Sicherung des Luftverkehrs
erforderlich ist. Sofern derartige Vorhaben die Geléandeoberkante um 20 m Uberschreiten, ist
die Prifung einer eventuell notwendigen Kennzeichnung gem. § 16s LuftVG durch das Thi-
ringer Landesverwaltungsamt erforderlich. Dazu ist im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens bzw. vor Aufstellen von Krénen zur Errichtung eine separate Antragstellung notwendig.

9.5 Ruhender Verkehr / Stellflachen

Flachen fir den ruhenden Verkehr bzw. Stellflichen werden im Flachennutzungsplan nicht
ausgewiesen. Sie werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt, sofern
dies erforderlich ist.

Parkmdglichkeiten und Stellplatze befinden sich in den Ortsteilen und Ortslagen in der
Hauptsache auf privaten bzw. stral3enbegleitend auf 6ffentlichen Flachen.

9.6 Ful-und Radwege

An den Hauptverkehrsstraf3en in den Orten sind stral3enbegleitend Fuf3wege vorhanden. In
Bezug auf den Zustand der Wege besteht teilweise Handlungsbedarf.

96




Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg

In der Gemeinde Starkenberg findet man ein lokales Radwegenetz vor. Die Radwege fuhren
Uberwiegend auf dem vorhandenen StralRennetz. An den Landesstral3e L 1361 ist ein stra-
Benbegleitender Radweg vorhanden. Z.T. sind auch Feldwege als Radwege nutzbar.

Uberregionale Radwege kreuzen die Gemeinde Starkenberg nicht.

Durch die Gemeinde fihrt der ,Lutherweg®, ein Uberértlicher Hauptwanderweg. Er ist im Fla-
chennutzungsplan dargestellt.
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10  Ver-und Entsorgung
10.1 Elektroenergieversorgung

Energieversorger fir die Gemeinde Starkenberg und ihre Ortsteile ist die enviaM, Mitteldeut-
sche Energie AG, Chemnitz. Sie ist Netzeigentimerin und Nutzungsberechtigte. Mit der
dinglichen Sicherung ist die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH (MITNETZ
STROM) beauftragt.

Es werden Verteilungsanlagen des Mittel- und Niederspannungsnetzes im Plangebiet der
Gemeinde Starkenberg betrieben. Fiur die vorhandenen Trassen besteht ein ,Leitungsrecht
enviaM*“ mit Schutzstreifen. Fir Kabeltrassen sind 2,0 Metern und fur Mittelspannungsfreilei-
tungen 15,0 Metern Schutzstreifen zum Ansatz zu bringen. Fir Mittel- und Niederspan-
nungskabel gilt ein Schutzstreifen von 4,0 Metern (d.h. jeweils 2,0 Meter beidseitig der Tras-
se). Fur Niederspannungsfreileitungen gilt ein Schutzstreifen von 6,0 Metern (jeweils 3,0 Me-
ter beidseitig der Leitungsachse). Innerhalb der Schutzstreifen ist auf landschaftspflegerische
MalRRnahmen zu verzichten. Bei Mal3nahmen aul3erhalb der Schutzstreifen ist darauf zu ach-
ten, dass Baume auch bei Erreichen ihrer Endwuchshdhe keine Gefahrdungen fur die Frei-
leitungen darstellen. Unterirdische Versorgungsanlagen sind grundsatzlich von Bepflanzun-
gen, Anschiittungen, Uberbauungen o.A. freizuhalten.

Weiterhin tangiert eine Hochspannungsanlage das Plangebiet. Die 110-kV-Freileitung.
Zwenkau — Phonix — Altenburg wird durch die Netzregion West-Sachsen betrieben wird. Die
Schutzstreifenbreite betragt 20 Meter beidseitig der Trassenachse. Im Zuge weiterer Pla-
nungen ist insbesondere zu berticksichtigen, dass eine generelle Unterbauung von Freilei-
tungen aufgrund unterschiedlicher Seilhéhen der Freileitungen nicht zugestimmt werden
kann. Zeitlich begrenzte Unterbauungen fir SicherungsmafRnahmen kénnen nach Vorlage
einer detaillierten Planungskonzeption und Prifung der Sicherheitsabstande zur Freileitung
zugelassen werden.

Grundsatzlich sind Abstande zur 110-kV-Freileitung nach DIN VDE 0210 einzuhalten. Bei
Arbeiten in der N&he bzw. unter den Freileitungen sind Sicherheitsabstande nach DIN VDE
0105 und BGV A 2 zu beachten. Innerhalb der Schutzstreifen ist auf landschaftspflegerische
MalRnahmen zu verzichten.

Maststandorte sind im Umkreis von 15,0 m von jeder Bebauung freizuhalten. Die ungehin-
derte Zufahrt ist jederzeit zu gewahrleisten. Im Umkreis von 30,0 m befinden sich Master-
dungsanlagen.

Gemall § 9 des GBBerG (Grundbuchbereinigungsgesetzes) ist in der Regel zu Gunsten des
Versorgungsunternehmens, welches die Anlage betreibt, eine beschréankte personliche
Dienstbarkeit an den Grundstiicken begrindet, die von den Energieanlagen in Anspruch
genommen werden. Andernfalls wurden Grunddienstbarkeiten fur die betreffenden Grund-
stiicke abgeschlossen.

Im Plangebiet befindet sich weiterhin eine Gemeinschafts-Fernmelde-Kabelanlage in
Rechtstragerschaft der enviaM und der envia TEL GmbH. Die Fernmeldetrasse verlauft mit
der 110-kV-Freileitungstrasse.

Die Netzplane der enviaM sind bei weiterfiilhrenden Planungen zu berlcksichtigen.

10.2 Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung

Die Trinkwasserversorgung im Plangebiet erfolgt durch den Zweckverband Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL). Lediglich die Ortsteile Breesen,
Dobraschutz, Dolzig, Misselwitz, Kreutzen und Oberkossa werden nicht vom ZAL mit Trink-
wasser versorgt. In diesen Ortsteilen wird der Trinkwasserbedarf durch private Eigengewin-
nungsanlagen gedeckt.

Im Rahmen des Ausbaus und der Erweiterung des Trinkwassernetzes in der Gemeinde
Starkenberg werden mittel- und langfristig die Wasserwerke Starkenberg/Kostitz und Naund-
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orf aufler Betrieb genommen und die Trinkwasser-Ortsnetze Uberarbeitet. Der kinftige
Trinkwasserbedarf wird von Fernwasser abgedeckt, das von der EWA (Altenburg) in das
Trinkwassernetz der ZAL eingespeist wird.

Die Netzplane sind bei weiterfiihrenden Planungen zu berticksichtigen.

In allen Ortsteilen ist die Abwasserentsorgung derart organisiert, dass das Abwasser in
Kleinklaranlagen behandelt und Uber Teilortskanédle oder private Abwasserleitungen der
nachstgelegenen Vorflutmoglichkeit zugefiihrt wird. Fur die Erhaltung und den Betrieb der
Teilortskanale sowie die Fékalschlammentsorgung ist der ZAL zustandig.

Im Zuge der Umsetzung der Thuringer Kleinklaranlagenverordnung werden in den néchsten
Jahren alle Eigentimer der Grundstlicke, die dauerhaft nicht an eine Zentralklaranlage an-
geschlossen werden aufgefordert, eine vollbiologische Kleinklaranlage zu errichten.

Das jeweils aktuelle Abwasserbeseitigungskonzept der ZAL gibt Auskunft dariber, welche
Ortschaften dauerhaft nicht an eine Zentralklaranlage angeschlossen werden. Die Netzplane
der ZAL sind bei weiterfihrenden Planungen zu bericksichtigen.

Nach 8§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB sind im Flachennutzungsplan diejenigen Bauflachen mit dem
Planzeichen 15.1 zu umgrenzen, fur die eine zentrale Abwasserbeseitigung nicht vorgese-
hen ist. Nach aktuellem Abwasserbeseitigungskonzept der ZAL (3. Fortschreibung) ist aus
wirtschaftlichen Griinden ein zentraler Anschluss fir keinen Ortsteil vorgesehen. Um eine
Uberfrachtung der Planzeichnung zu vermeiden, ist in der Legende zum FNP eine entspre-
chende Aussage vermerkt.

10.3 Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung ist zentral durch den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft in der
KreisstraRenmeisterei des Landkreises Altenburger Land organisiert. Fir die Entsorgung des
Hausmdills und der Leichtverpackungen in der Gelben Tonne ist die Firma REMONDIS
GmbH & Co. KG Region Ost beauftragt. Die Papiertonne wird von der Firma Fehr Umwelt
Ost GmbH entleert.

Recyclinghtfe gibt es in Meuselwitz und Altenburg. Eine Kompostierungsanlage befindet
sich in Géhren.

10.4 Gasversorgung

Im Geltungsbereich des Flachennutzungsplanes befinden sich Gas-Versorgungsleitungen
der EWA (Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH). AuRRerhalb 6ffentlicher Grund-
stiicke sind die Anlagen durch Grunddienstbarkeiten im Bestand gesichert. NeuerschlieRun-
gen sind langfristig nicht geplant.

Die Netzplane der EWA sind bei weiterflihrenden Planungen zu beriicksichtigen. Zu beach-
ten ist insbesondere, dass das Errichten von Gebauden sowie Anpflanzungen innerhalb der
Schutzstreifen (2 bis 6 m) nicht zuléssig sind.

10.5 Windkraft

Das Windvorranggebiet W-36 — Naundorf ist entsprechend des derzeitigen Planungsfort-
schrittes des Regionalplanes Ostthirigen in der Plandarstellung dargestellt. (vgl. 2.5.2). Die
Darstellung im FNP erfolgt gemaf? 8 5 Abs. 2 BauGB als angepasste Darstellung der Flache
zur Konkretisierung der Ziele der Raumordnung auf Planungsebene.

Die Firma Zero Emission PEOPLE Windrad, Kraasa West GmbH und Co.KG aus Muhlheim
betreibt in diesem Gebiet Windkraftanlagen. Die Anlagen wurden im Rahmen eigenstandiger
Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt errichtet. Bei der Er-
richtung weiterer Anlagen sind ebenfalls eigenstandige Genehmigungsverfahren nach dem
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Bundesimmissionsschutzgesetz erforderlich. Die bestehenden Anlagen sind mit einem ge-
maf PlanzZV entwickelten Symbol fir Standorte zur Ver- und Entsorgung gekennzeichnet.

Weiterhin sind die Belange der Verteidigung (insbesondere diejenigen der Funktionsfahigkeit
einer Radaranlage) zu beachten. Auswirkungen der dampfungs- und verschattungswirksa-
men Anteile der Anlagen (Turm, Gondel, Rotorblattwurzel, das untere Drittel des Rotorblat-
tes) sind nicht zu erwarten, bei einem Entfernungsbereich von 9 bis 12 km zur Radaranlage
und einer Bauhthe von bis zu 292,4 Metern tber Normalnull. Werden Windenergieanlagen
hoher gebaut, so ragen sie in den Erfassungsbereich der Luftverteidigungsanlage GLEINA
hinein. Zudem sind Separationsabstande und die Ausrichtung der Radiale zu beachten.

Grundsatzlich erfolgt jedoch die Prifung von Entfernungsbereichen und Bauhdéhen im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsverfahren fir Windkraftanla-
gen.

10.6 Biogasanlagen

Von der Naundorfer Agragenossenschaft eG, Starkenberg wird eine Biogasanlage betrieben.
Eine weitere Biogasanlage befindet sich auf dem Gelande des Landwirtschaftsbetriebes ,Hof
Gentsch® in Starkenberg, OT Pdhla.

10.7 Solarenergie

Ein 25 Hektar groRRer Solarpark der Firma Energiebauern, Aichach befindet sich im OT Klein-
réda. Er ist als Sondergebiet (SOsoLar) im Bestand dargestellt.

Weitere Sondergebiete mit der Zweckbestimmung Solar sind der Planzeichnung zu entneh-
men:

e Flache sudlich von Posa (westlich der Strafte ,Schulweg®);
e Flache am dstlichen Ortsrand von Tegkwitz;
¢ Flache am nordlichen Rand von Posa.

Der Flachennutzungsplan eréffnet damit grundsatzlich die Mdéglichkeit fur die Entwicklung
von weiteren Solaranlagen.

10.8 Telekommunikation

Netzbetreiber ist die Deutsche Telekom AG, Bonn. Die Netzplane sind bei weiterfihrenden
Planungen zu bertcksichtigen.
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11 Natur und Landschaft
11.1 Geologie und Bdden

Das Plangebiet ist eine breite Talaue, welche gepragt wird von holozédnen Auelehmen (Al3)
entlang der Bachldaufe sowie von grol¥flachigen pleistozanen Lo6Rablagerungen, welche
Schwarzerden (L61), braune Lo6Rboden (L63), und im Bereich von Staunasse auch
Braunstaugleye (L65) bzw. Parabraunerden (L64) hervorbringen. Diese wertvollen, gré3ten-
teils agrarisch genutzten Standorte bringen grof3e intensiv bewirtschaftete Ackerschlage her-
vor. Unter dem L0Gss liegen tertigre Sande, Kiese und Tone, welche teilweise so méchtig
sind, dass sie in Tagebauen abgebaut werden.

Die Belastungen durch Nahrstoffeintrag in die Gewéasser, durch Erosionserscheinungen und
fehlenden Biotopverbund sind immer noch hoch aktuell und wurden in der Entwicklungskon-
zeption berilcksichtigt. Entsprechende MaRRhahmen zur Gliederung der Ackerflachen und zur
Schaffung von Pufferstreifen zu den Gewassern sind im aktualisierten Landschaftsplan fest-
gelegt.

Durch das Thuringer Landesamt fir Umwelt und Geologie wird darauf hingewiesen, dass
Schichtenverzeichnisse einschlieRlich Erkundungsdaten und Lageplédne durch Bohrfirmen
oder durch das beauftragte Ingenieurblro unverziiglich nach Abschluss von MalRnahmen in
das Geologische Landesarchiv des Freistaates Thiringen zu bergeben sind.

11.1.1 Kulturhistorisch bedeutsame B6den

Bereiche mit schutzwirdigem Bodenaufbau sind die im Plangebiet seltenen Nassstandorte
mit Gleybdden. Sie sind sauerstoffarm und weisen eine schlechte Durchliftung auf. Diese
Bdden neigen zu Staunadsse und Versauerung. Sie treten sehr kleinflachig in der Aue auf und
werden von Feuchtbiotopen eingenommen.

Andere Bereiche mit seltenen, zu beachtenden kulturhistorisch bedeutsamen Boéden sind
nicht bekannt.

11.1.2 Beeintrachtigung und Gefahrdung

Beeintrachtigungen und Gefahrdungen ergeben sich vor allem aus der intensiven landwirt-
schaftlichen Nutzung sowie der Uberpragung in den Ortschaften bis hin zum vollstandigen
Verlust der Bodenfunktionen durch Uberbauung.

Die groRRen ungegliederten Ackerschlage sind anféllig fur Erosionserscheinungen. Die inten-
sive Nutzung fuhrt zur Nahrstoffanreicherung mit Nitraten, sowie zum Eintrag von Pflanzen-
schutzmitteln.

Der Eintrag von Schwefeldioxid und Stickoxiden aus der Luft fuhrt zur Versauerung des Bo-
dens und zur Zerstérung der Tonmineralien.

Grof¥flachige Bodenumlagerungen bedingen die Tagebauflachen.
Entlang von Straf3en kommt es ebenfalls zum Eintrag von Schadstoffen.

Zur Minimierung dieser Beeintrdchtigungen werden entsprechende Entwicklungsmafinah-
men vorgeschlagen.

11.1.3 Altlastenverdachtsflachen

Entsprechend der Aufgabe des Flachennutzungsplanes, die bauliche und sonstige Nutzung
der Flachen im Gemeindegebiet vorzubereiten, sind Hinweise auf Einschrankungen der Nut-
zungsmaoglichkeiten bzw. auf Belastungen oder schadliche Veranderungen im Boden oder im
Untergrund zu geben. Gleiches gilt fir jene Flachen, fir die ein entsprechender Verdacht
besteht.
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Fur bauliche Nutzungen vorgesehene Flachen, deren Bdden erheblich mit umweltgefahr-
denden Stoffen belastet sind, sind nach § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB im Flachennutzungsplan zu
kennzeichnen.

Bei der Planaufstellung wurden die 0.g. Bodenbelastungen (Altlastenverdachtsflachen ge-
maf THALIS) beriicksichtigt. Die betreffenden Flachen und Standorte wurden mit der der
Stufe des Flachennutzungsplanes angemessenen Grobmaschigkeit auf das Vorhandensein
von Bodenbelastungen, auf deren Ausmaf® und auf den Geféhrlichkeitsgrad der von den
Bodenbelastungen zu erwartenden Einwirkungen hin untersucht.

Die Darstellung der Altlastenverdachtsflachen im FNP Starkenberg erfolgte auf Grundlage
der Auswertung des Altlastenkatasters. Im Nachgang erfolgten eine Prifung der Standorte
und die Abwagung mit der jeweils vorhandenen baulichen Nutzung. Im Ergebnis dieses Ver-
fahrens wurden ,fur bauliche Nutzungen vorgesehene Flachen® bei denen ein Altlastenver-
dacht besteht mit einem roten Planzeichen gekennzeichnet. Fur alle tbrigen Standorte wur-
de das schwarze Planzeichen verwendet. Die Kennzeichnung der Altlastenverdachtsflachen
in der Planzeichnung ist lageungenau.

Fur die rot dargestellten Flachen wurde eine Gefahrdungsabschéatzung vorgenommen. Diese
basieren auf einer Historienrecherche, Inaugenscheinnahmen und Befragungen von Ein-
wohnern mit Orts- und historischen Kenntnissen.

Alle fuir das Gemeindegebiet erfassten, altlastverdachtigen Flachen sind in Abbildung 57
aufgezeigt:

Kenn- Art der Altlast/ Be- Dargestellte
siffer Lage schreibung des Nutzung der Gefahrdungsabschéatzung
Altlastenverdachtes | Flache im FNP
04666 |Grof3roda Altabla_gerung . Landwirtschaft
Deponie Grof3roda
Altstandort %%r:dergeblet
04671 |Grolroda ehem. Eugenschacht (Schweinemast-
— Stallanlage
anlage)
04672 | GroRréda Altstandort S_ondergeblet
Stallanlage Tier
. Altstandort .
04673 | GroRroda LPG-Tankstelle Landwirtschaft
04674 | GroRroda ASEIE Landwirtschaft
alter Stall
Grunflache ohne |Eine Gefahrdung wird ausge-
05104 Naundorf, OT AIFabI_agerung Zweckbestim- schlossen (Schafstall und Bau-
Wernsdorf Mullkippe Wernsdorf
mung schuttablagerungen).
Naundorf, Tanna |Altstandort .
QELe (westl.des Ortes) | Futtersilo LPG LEMER e
Altstandort
05107 |Naundorf Futtersilo, LPG Star- | Landwirtschaft
kenberg
Naundorf
05109 |Str. Richtung ST Landwirtschaft
. Stallanlage
Rédagrund
Naundorf, Altstandort .
05110 Dobraschitz Stallanlage Landwirtschaft
Naundorf Altstandort
05111 Landmaschinen und | Landwirtschaft
Dobraschitz
Traktorenreparatur
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Kenn- Art der Altlast/ Be- Dargestellte
siffer Lage schreibung des Alt- Nutzung der Gefahrdungsabschatzung
lastenverdachtes Flache im FNP
05118 Naundorf, OT Altstandort Gewerbegebiet
Kraasa Lagerplatz
05443 Starkenberg, AIft_abIggerung wald
Neuposa Mullkippe
Starkenberg, OT
Posa Altstandort .
L a. d. Str. n. Meu- |Betonwerk PGH Bau e E !
selwitz
Starl_<enberg / Altstandort gemischte Eine Gefahrdung wird ausge-
05451 |Kostitz =
Stallanlage Bauflache schlossen (Stallanlagen).
Str. n. Kraasa
05452 |Starkenberg Altstandort S_ondergeblet
Stallanlage Tier
Starkenberg
a. d. Str. zw. Altablagerung
05455 Starkenberg und |Restloch Wald
Posa

Eine Gefahrdung wird ausge-
Wohnbauflache |schlossen (Bauschuttablage-
rungen).

Altablagerung

el | SR Restloch / Wasser

Eine Gefahrdung wird ausge-

05459 Sta_r keinberg / AItstandgrt . Sondergebiet schlossen (Bauschuttablage-
Kleinréda ehem. Ziegelei Solar
rungen)
. Altablagerung
Tegkwitz . .
05467 |nordl. d. Str.n. | DEPonie Tegkwitz, )
. ehem. Tongrube der
Schlauditz Zi .
iegelei
Tegkwitz
05471 |a.d. Str.n. Altstandort Landwirtschaft
Jauchelager
Mehna
Tegkwitz Altstandort Eine Gefahrdung wird ausge-
05473 | Str. n. Kriebitz- . ' Grunflache schlossen (Bauschuttablage-
Ziegelei
schen rungen).

Abbildung 55: altlastverdachtige Flachen in der Gemeinde Starkenberg (THALIS)

Mit der Kennzeichnung der Altlastenverdachtsflachen kommt dem FNP eine Warnfunktion fir
die weiteren Planungsstufen zu, insbesondere fiir Bebauungspléane.

Erganzend ist anzumerken, dass die Beschrankung auf ,fir bauliche Nutzungen vorgesehe-
ne Flachen® nicht bedeutet, dass eine derartige Kennzeichnung bei anderen Nutzungsdar-
stellungen ausgeschlossen ist. In Betracht kommen insbesondere von Menschen intensiv
genutzte Freiflachen, z.B. Spiel- und Sportplatze, Parks, aber auch Flachen, die lber den
Nahrungspfad (Boden — Pflanze — Mensch) fir den Menschen zu gesundheitlichen Gefahren
fuhren kdnnen, z.B. Dauerkleingarten). Die Belastung der Umwelt (Boden, Luft oder Wasser)
kann je nach Art, Beschaffenheit oder Menge nicht nur fir Menschen, sondern auch fur Tiere
und Pflanzen erheblich gefahrdend sein.

Da moglicherweise auch spéter, z.B. bei einer Anderung des FNP, Flachen fiir eine bauliche
Nutzung in Betracht kommen, erfolgte eine Kennzeichnung aller Verdachtsflachen. Die
Kennzeichnung ist auch dann erfolgt, wenn die Bodenbelastung zwar der Gesamtnutzung
eines Gebietes nicht entgegensteht, in diesem Gebiet aber auch Nutzungen mit erh6htem
Schutzbedurfnis (z.B. Kinderspielplatze) denkbar sind.
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Ein genereller Wert fur eine ,erhebliche Belastung mit umweltgefahrdenden Stoffen“ kann
nicht angegeben werden. Grundsatzlich ist bei Baumaflinahmen, die von diesen Flachen
berthrt werden, vorher die untere Bodenschutzbehérde des Landkreises Altenburger Land
zu informieren, um die weitere Verfahrensweise festzulegen. Darlber hinaus wird auf die
Vorsorgepflicht nach § 7 BBodSchG hingewiesen.

Zur Einhaltung der bodenschutz- und abfallrechtlichen Vorschriften ist ausgekoffertes Bag-
gergut grundsatzlich auf Schadstoffe zu prifen. Die Mdglichkeiten des Wiedereinbaus rich-
ten sich nach den Analyseergebnissen.

Weiterhin gilt: Sollte auf anderen Flachen, fur die nicht bereits eine erhebliche Bodenbelas-
tung festgestellt wurde, im Rahmen von BaumalRnahmen bzw. bei Eingriffen in den Boden
organoleptisch auffallige Bereiche angetroffen werden, ist die Untere Bodenschutzbehorde
des Landkreises Altenburger Land unverziglich zu informieren.

11.1.4 Ingenieurgeologie und Baugrundbewertung

Die Baugrundeigenschaften werden von der Beschaffenheit der anstehenden Locker- und
Festgesteine bestimmt. Im Lockergesteinsstockwerk sind ggf. organische Einlagerungen
enthalten, deren Vorkommen baugrundrelevant sind. Die bodenmechanischen Eigenschaf-
ten von Léssen und ihren Umlagerungsprodukten kdnnen in Verbindung mit dem Wasser-
gehalt des Bodens betrachtlich variieren. Das betrifft insbesondere Tragfahigkeitsreduktio-
nen und Volumenveranderungen durch Prozesse innerer Erosion.

Zur Vermeidung von Schaden werden entsprechend der Baumafinahmen und der geologi-
schen Situation angemessene Untersuchungen nach DIN 4020 (Richtlinien fur die Ausfuh-
rung geotechnischer Untersuchungen fur bautechnische Zwecke) und DIN 1054 (Zulassige
Belastung des Baugrundes) empfohlen.

Schotter und sandig verwittertes Festgestein bieten in der Regel gute Griindungsvorausset-
zungen.

Das Plangebiet befindet sich entsprechend der DIN 4149, Teil 1 (April 2005) und der Be-
kanntmachung im Thiringer Staatsanzeiger, Amtlicher Teil Nr. 50/2006 in der Erdbebenzone
1, fiir die spezifische konstruktive Bau-Anforderungen bestehen.

11.2 Hydrologie

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Starkenberg beinhaltet Trinkwasserschutzzonen
der Wasserfassung Dobraschiitz (Beschluss Kreistag 69/21/VIII/88 vom 22.06.1988). Die
bestehenden Flachen mit wasserrechtlichen Festsetzungen sind in der Planzeichnung ge-
maf § 5 Abs. 4 BauGB nachrichtlich lbernommen. Die in den geltenden Bestimmungen zum
Grundwasserschutz ausgewiesenen Nutzungsbereiche und Verbote sind zu beachten. Bei
allen MafBnahmen im Planvollzug des Flachennutzungsplanes sind zudem die Beschrankun-
gen aus den Schutzgebieten zu beachten.

Die Empfehlungen aus der Umweltprifung sind bei der nachfolgenden Planungsebene zu
berlcksichtigen.

11.2.1 Grundwasser

Die naturliche Grundwasserbeschaffenheit wird durch die Léslichkeit gesteinsbildender Mi-
neralien, die Hohe der mittleren Niederschldge und jahreszeitlichen Unterschiede im Ab-
flussregime beeinflusst. Die unterschiedlichen Gesteine werden fur die Zwecke der hydroge-
ologischen Bewertung und der Eignung fur die Grundwassererschlielung nach ihrer Ausbil-
dung in hydrogeologische Einheiten (Lithofazieseinheiten) unterteilt.

Der Planungsraum ist vollstdndig der Lithofazieseinheit ,L6Rbedeckung® zuzuordnen. Das
unter L6Rdecken auftretende Grundwasser ist hart bis sehr hart, der Gehalt an Mineralstof-
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fen ist hoch. Eine LoRbedeckung beeinflusst die Grundwasserbeschaffenheit im jeweiligen
Uberdeckten Gestein. Der natirliche ph-Wert liegt dabei zwischen 6,8 bis 7,9. Die Pufferfa-
higkeit ist hoch bis sehr hoch, die Versauerungsempfindlichkeit damit sehr gering. Die
Grundwasserneubildungsrate ist sehr variabel.

Im Planungsraum gibt es 1 Trinkwasserschutzzone, die der kommunalen Versorgung dient,
und zwar sudlich Dobraschiitz. Das Schutzgebiet ist im Plan mit den Grenzen der Trinkwas-
serschutzzonen lI-11l zeichnerisch dargestellt. Bei den dargestellten Trinkwasserschutzzonen
I handelt es sich um Gewinnungsanlagen.

Der Beschluss des Kreistages Altenburg vom 25. Marz 1981 Nr. 40/12/V11/81 betreffend die
Wasserfassung Starkenberg, zuletzt geandert durch Verordnung vom 27. September 2005
(TharStAnz Nr. 43/2005 S. 2019), wurde per Verordnung mit Bekanntmachung am
12.04.2016 aufgehoben. Bereits zuvor waren die zur Trinkwassergewinnung erforderlichen
Tiefbrunnen zuriickgebaut.

Ostlich von Naundorf befindet sich ein schutzbedrftiges Wasserschutzgebiet. Hier sind zwei
Anlagen zur Wassergewinnung registriert. Fur diese Wassergewinnungsanlagen Hy Naund-
orf 2/1978 (TB 1, WGA-Nr. 107) und Hy Naundorf 1/1986 (TB 2E, WGA-Nr. 108) ist bei der
oberen Wasserbehtrde ein Verfahren zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes anhan-
gig. Die Festsetzung steht in Aussicht.

Andere wasserwirtschaftliche Schutzgebiete, wie gemal § 76 Abs. 2 und 3 WHG festgesetz-
te oder vorlaufig gesicherte Uberschwemmungsgebiete sind im Geltungsbereich des FNP
zurzeit nicht vorhanden.

Hohe Grundwasserstande existieren in den Auen. Sie betragen hier nur 0,5 bis 1,5 m unter
der Gelandeoberkante. Teilweise korreliert das Grundwasser mit dem Oberflachenwasser
der Bachlaufe. In den Auen ist daher die Gefahr des Eintrages von Schadstoffen oder die
Einspilung von Néahrstoffen aus dem Acker besonders hoch.

Im Bereich morphologischer Hoéhenlagen steigt der Grundwasserflurabstand auf bis zu 35
Meter an. Die GrundwasserflieRrichtung ist im stidwestlichen Teil des Plangebietes nach
Norden gerichtet und schwenkt nordlich der Gemarkung Naundorf entsprechend des Vorflu-
ters nah Osten um. Die elsterkaltzeitlichen Schmelzwasserablagerungen bilden den oberen
Lockergesteinsgrundwasserleiter und sind in der Quellfassung Dobraschiitz wasserwirt-
schaftlich genutzt worden. Das zweite Grundwasserstockwerk wird durch die Sandsteine des
Unteren Bundsandsteins gebildet und wird aktuell in den Tiefbrunnen in Naundorf zur 6ffent-
lichen Wasserversorgung geférdert.

11.2.2 Oberflachengewéasser

Bei den in der Planzeichnung dargestellten Wasserflachen (20,83 ha) handelt es sich um
stehende und flieBende Gewasser gemaf § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB. Als Oberflachengewas-
ser treten sowohl FlieRgewasser als auch Stillgewéasser auf. Ebenfalls zu den Oberflachen-
gewassern zahlen die Quellen.

Als Fliel3gewasser sind zu nennen:

e gesamter Lauf des GroRRen Gerstenbaches einschlie3lich seiner Seitenarme welcher
das Plangebiet von W nach O durchzieht,

e Dbei Breesen ein Abschnitt des Kleinen Gerstenbaches,

e bei Breesen ein Abschnitt des Kleinen Jordan.

Als Stillgewasser sind, neben weiteren kleinen Standgewassern, v.a. folgende aufzufuhren:

Teich O Kostitz,

Lehmgrube NO Tegkwitz,
Teich in Tegkwitz,

Teiche im FND ,Die Drusen®,
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Teiche in der Ortslage Starkenberg,

verschiedene Tagebaurestlécher am Ostrand des Gemeindegebietes,
Teich in Naundorf,

Teich in Dobraschutz

Das Plangebiet ist arm an Quellen. Es existieren nur zwei unverbaute Quellen: stdlich
Dobraschitz und am Weinberg westlich der Ortslage von Starkenberg.

Die im Plangebiet befindlichen oberirdischen Gewasser sind als Gewasser Il. Ordnung i. S.
d. Thiringer Wassergesetzes (ThirWG) zu betrachten. Die FlieRgewasser sind gemali § 27
und 83 ff WHG zu bewirtschaften und entsprechend zu entwickeln. Der Uferbereich solcher
Gewasser steht unter einem besonderen Schutz. Er umfasst im Auf3enbereich eine Breite
von 5 Metern landeinwarts der Béschungsoberkante. Die Verbote und Nutzungseinschran-
kungen in diesen Bereichen sind zu beachten. Es ist zu beachten, dass in den kommenden
Jahren die Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und die konkret daraus
abzuleitenden Bewirtschaftungsplane fur einzelne Flussgebiete und die damit verbundenen
EinzelmalBhahmen an den Gewassern Il. Ordnung gemaf 8 68 Abs. 1 Nr. 2 Thir WG umzu-
setzen sind.

In der MaRBnahmenplanung 2009-2015 zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in
Thiringen (TMNLU 2010) ist entsprechend der Karte ,Oberflachengewasser Zustand und
Zielerreichung“ der Gerstenbach, als auch der Kleine Gerstenbach bzw. der Kleine Jordan
als dessen Nebenbache, als Gewasser mit einem unzureichenden 6kologischen Zustand
und einem unzureichenden dkologischen Potenzial bewertet.

Als Bewirtschaftungsziel gilt hier die beantragte Fristverlangerung bis 2027. Einen Gewas-
serrahmenplan gibt es fir den Gerstenbach noch nicht. Die Ziele der EU-
Wasserrahmenrichtlinie hinsichtlich der Nahrstoffeintrage Nitrat, Phosphor bzw. Pflanzen-
schutzmittel und der organischen Belastung sollen fir den Gerstenbach erreicht werden. Der
Wasserkorper weist dartiber hinaus Defizite in den Bereichen Struktur und Durchgangigkeit
auf, die noch nach 2015 morphologische Maflinahmen erforderlich machen. Es wurde einge-
schatzt, dass der Wasserkdrper bis 2027 vollstéandig die Ziele der WRRL erfilllt.

Um die Stoffeintrage zu reduzieren und die Gewasser morphologisch und 6kologisch zu ver-
bessern, wurden im Landschaftsplan MalBnahmen aufgenommen und dargestellt. Diese sind
auch als vorrangige Ausgleichsmaflinahmen geeignet, da sie zur verpflichtenden Umsetzung
der Wasserrahmenrichtlinie beitragen.

11.3 Klima

Im Altenburger Land herrscht ein subkontinentales Higellandklima vor. Die geringe Hohen-
lage des Altenburger Raumes verstarkt die thermische Gunst.

Die mittlere Jahrestemperatur betragt 8,6°C. Die warmsten Monate sind Juli und August mit
durchschnittlich Gber 17°C, der kélteste Monat ist der Januar mit durchschnittlich -0,8°C.

Der Jahresniederschlag betragt durchschnittlich zwischen 550 und 600 mm. Die Nieder-
schlagsverhaltnisse zeigen die fir die tieferen Gebiete Thiringens charakteristischen som-
merlichen Héchstwerte. Die absolute Niederschlagsmenge wird durch die Lee- und Luvwir-
kung der umgebenden Mittelgebirgsziige (Harz, Thiringer Wald, Frankenwald und Erzgebir-
ge) beeinflusst. Dabei nehmen die Niederschlage von Nordwesten nach Siidosten zu.

Bedeutsam fur das Lokalklima sind auch die vorherrschenden Winde, Nebelerscheinung
sowie die Sonnenscheindauer. Die Hauptwindrichtungen sind Sudwest und West. Die Winde
aus diesen Richtungen bringen Regen. Die Ost- und Nordostwinde sind im Sommer meist
sehr warm und trocken, im Winter kalt und trocken, die Nordwestwinde immer kalt und rau.

Der Planungsraum ist durch eine verhaltnismaRig geringe Nebelbildung von durchschnittlich
55 Tagen/Jahr gekennzeichnet. Die Region leidet jedoch durch die relativ ebene Tallage
besonders im Spéatherbst und Winter unter Inversionserscheinungen bei Hochdruckwetterla-
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gen. Des Weiteren ist der Altenburger Raum das Gebiet mit den meisten Gewittern in Thi-
ringen.

Die meisten Planungen sind nicht klimarelevant fir die Region. Die Auen sind aber grund-
satzlich von weiteren Verbauungen fern zu halten, da sie die wichtigsten Klimaleitbahnen
darstellen. Durch die landliche Pragung sind Frischluft- und Kaltluftschneisen fir die kleinen
bebauten Ortslagen von untergeordneter Bedeutung.

11.4 Arten und Biotope
11.4.1 Potentielle natlrliche Vegetation

GesetzmaRig bilden sich unter dem Einfluss spezifischer edaphischer und klimatischer Fak-
toren Klimaxvergesellschaftungen heraus.

Vor mehr als 1.000 Jahren war der Planbereich vermutlich fast durchweg bewaldet. Nadel-
geholze spielten dabei im Allgemeinen Uberhaupt keine Rolle. Wiesen, Weiden und Halbtro-
ckenrasen entstanden erst durch Formen der Naturnutzung. Ohne Nutzung und Biotoppflege
wirden sich Uber natirliche Sukzessionsprozesse Klimax-Waldgesellschaften durchsetzen.

Die meisten Flachen wiuirden kolline, eu-mesotrophe Eichen-Hainbuchenwalder (Eu-
Carpinion SCAM. et PASS. 59) einnehmen. Die Gesellschaften dieses Verbandes waren als
Klimaxgesellschaften im gesamten Altenburger LoR3gebiet ausgebildet. Reste sind am Zweit-
schener Holz erhalten geblieben. Die Rotbuche tritt auf diesen Standorten natirlich zurick
und spielt eine untergeordnete Rolle.

An durchweg vernassten Stellen in den Tallagen hétten von Natur aus Schwarzerlen-Walder
(Verband Alnion glutinosae [MALC. 29] MEIJER DREES 36) eine gewisse Relevanz. Erlen-
Eschenwalder und Eschen-Stieleichenwalder (Verband Alnion glutinoso-incanae OBERD. 53
bzw. Fraxino-Quercion [OBERD. 53] PASS. 68) nehmen die nahrstoffreichsten Standorte
tber den Schwemmmaterialien ein.

11.4.2 Reale Vegetation — Biotop- und Nutzungstypenbeschreibung

Das Plangebiet zeigt sich als flachwelliges Hugelland mit einer Héhenlage zwischen 180 m
und 250 m. Dem Betrachter prasentiert sich die Landschaft als waldfreie, gehdlzarme Agrar-
landschaft. Naturschutzfachliche Bedeutung haben besonders die Bach- und Flusstaler als
auch die Bergbaufolgelandschaft. Entlang der Auen sind noch Reste der typischen Feuchtbi-
otope wie Roéhrichte, feuchte Hochstaudenfluren, Feuchtwiesen oder Erlenbruchwalder vor-
handen. Die Bergbaufolgelandschaft hat Sekundarbiotope wie Standgewdasser mit Réhrich-
ten, temporére Kleingewasser, Trockenrasen, Lehmwéande oder Rohbdden hervorgebracht,
die naturschutzfachlich sehr wertvoll sind. Die nicht mehr genutzten Bergbauflachen spielen
als Sekundarbiotope eine wesentliche Rolle fiir den Biotopverbund und die Artenvielfalt.

Die den Grof3teil der Flache bedeckende waldfreie und gehélzarme Agrarlandschaft hat na-
turschutzfachlich keine groRe Bedeutung. Gerade im Planungsraum, welcher eine ausge-
rdGumte Agrar- und Bergbaulandschaft darstellt, sind die vorhandenen Elemente des Bio-
topverbundes von groRer Wichtigkeit. Der Biotopverbund besitzt hier im Zusammenhang mit
dem Auftreten der FFH-Arten Eremit, Mopsfledermaus und Fischotter héchste Prioritét. Be-
stehende Biotopverbundflachen finden sich hauptsachlich entlang der Flie3gewasser.

Die Dorfer umgeben in der Regel ebenfalls Strukturen, welche typisch fur diese Landschaft
sind und wertvolle Lebensrdume darstellen. Zu nennen sind dabei besonders die Streuobst-
wiesen, aber auch Feldgéarten, extensiv genutzte Wiesen und Gérten mit Grol3baum- und
Obstbhaumbestéanden spielen dabei eine Rolle.
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11.4.3 Bedeutsame Pflanzen- und Tierarten

Die Datengrundlage zu vorkommenden Tier- und Pflanzenarten ist im Gebiet nicht beson-
ders gut. Die besten Erkenntnisse gibt es zu den bestehenden Schutzgebieten. Im Folgen-
den sollen wertgebende Arten aus verschiedenen Artengruppen benannt werden:

e Saugetiere: Fischotter, Mopsfledermaus, Wasserfledermaus;

e V0ogel: Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Rohrweihe, Bienenfresser, Neuntbter,
Raubwiurger, Eisvogel, Drosselrohrsanger, Blaukehlchen, Brachpieper, Schwarzspecht,
Sperbergrasmiicke, Rebhuhn, Kibitz;

e Amphibien: Wechselkrote, Kreuzkrote, Knoblauchkrote, Laubfrosch, Moorfrosch,
Kammmolch;

¢ Reptilien: Kreuzotter, Ringelnatter, Zauneidechse;

o Libellen: Grof3e Moosjungfer, Gefleckte Smaragdlibelle, Kleine Pechlibelle, Sumpf-
Heidelibelle;

e Heuschrecken: Kurzfliglige Schwertschrecke, Warzenbei3er und Blaufliiglige Sand-
schrecke;

e Kafer: Eremit;

e Pflanzen: Bunter Schachtelhalm, Astiger Schachtelhalm, Winter-Schachtelhalm, Sumpf-
Stendelwurz, Natternzunge, Fuchssches Knabenkraut, Trespen-Federschwingel.

Besonders hervorzuheben sind der Eremit und der Fischotter.

Das Plangebiet beherbergt ein bundesweit bedeutsames Vorkommen des Eremiten aus
mehreren reproduzierenden Teilpopulationen und mit groRem Entwicklungspotential der Ha-
bitate. Die Vorkommen im Altenburger Land liegen im Hauptvorkommensgebiet des Eremi-
ten, das sich von Sachsen bis Sachsen-Anhalt erstreckt. Es bildet neben den Vorkommen in
Mecklenburg-Vorpommern das grof3te zusammenhangende Verbreitungsgebiet in Deutsch-
land. In Thiringen sind Vorkommen vor allem aus Solitdirbaumen in der offenen Landschaft
(FlieRgewasserufer, Strallenrénder, Parks, Alleen) bekannt, wobei eine deutliche Praferenz
fur alte mulmgeflllte Kopfweiden und alte Linden besteht, aber auch Kastanie, Eiche, Buche,
Esche und Obstbaume werden genutzt. Es werden hauptsachlich freistehende und besonnte
Baume besiedelt, was darauf hindeutet, dass eine hohe durchschnittliche Temperatursumme
Uber die gesamte Entwicklungszeit notwendig ist. Bei allen Vorhaben und bei der Beseiti-
gung von alten Baumen mit Mulm ist im Gebiet immer streng auf das Vorkommen des Eremi-
ten zu prtfen.

Der Fischotter ist eng an grof3raumig vernetzte Gewassersysteme gebunden. Dabei kann er
grundsatzlich in allen SuRwasser-Bereichen vorkommen, bevorzugt aber stérungsarme, na-
turnahe, klare FlieRgewasser mit ausreichendem Nahrungsangebot und vielfaltigen De-
ckungsmoglichkeiten an den Ufern sowie strukturreiche Teichgebiete, Bache, Seen. Wah-
rend ihrer aktiven Phase legen die Tiere Strecken von bis zu 20 Kilometern zurtick. Die
Wanderungen finden zum groRten Teil im Wasser statt aber sie sind auch in der Lage lange-
re Strecken Uber Land zu wechseln. Dabei kénnen Migrationsbarrieren in Form von stark
besiedelten Gebieten und befahrenen Verkehrswegen auftreten und Gefahren fir die Tiere
bilden. Bei allen Vorhaben in der Nahe von Aue, aber auch beim Neubau von Briicken und
anderen Planungen ist der Fischotter zu berlcksichtigen. Die vorgeschlagenen Mal3hahmen
zur Verbesserung der FlieRgewasser und Auen dienen auch dem Fischotterschutz.

11.4.4 Bedeutsame Lebensraume und ihre Bedeutung fir den Arten- und Bio-
topschutz

Bedeutsame Lebensrdume stellen alle genannten bestehenden und vorgeschlagenen
Schutzgebiete, das Gewassernetz des Gerstenbaches bzw. des Kleinen Gerstenbaches und
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des Kleinen Jordans dar. GroRe Bedeutung als Lebensraum besitzt auerdem die Berg-
baufolgelandschaft. In der Rekultivierungsplanung sind deshalb ausreichende Freirdume und
Biotope flr den Arten- und Biotopschutz dauerhaft zu sichern.

11.5 Landschaftsbild und Erholung

Die Landschaft im Gebiet der Gemeinde Starkenberg ist einerseits durch die weitraumige,
ebene Agrarlandschaft, andererseits durch die doérflichen Siedlungsbereiche der vielen klei-
nen Ortsteile gepragt.

Die Flachen sind groRtenteils von Ackerbau dominiert und weisen typischerweise nur wenige
Gehdlzstrukturen auf. Entlang der FlieRgewasser herrscht teilweise Grinlandnutzung vor,
gewasserbegleitende naturnahe Gehdlzbestande sind jedoch auch hier nur in geringem Um-
fang vorhanden, daher entfalten die FlieRgewéasser im Landschaftsbild keine groRe Fernwir-
kung. In den Randbereichen der Bebauung finden sich haufig typisch landliche Strukturen
wie Feldgarten, Garten, Streuobstwiesen, Gehofte mit gréReren Landereien und Landwirt-
schaftsbetriebe. Der grote Ort ist Starkenberg selbst.

Aufféllige und nicht natirliche Strukturen sind die grof3eren StralRen, die Bahntrasse, vor-
handene Freileitungen, Windkraftanlagen sowie Solarparks. Damit einhergehende Konflikte
bezlglich des Landschaftsbilds sind im Landschaftsplan besonders fur die Bebauungspla-
nungen zu bewerten.

Die grofdte landschaftsbildpragende Wirkung besitzen die aktiven Bergbaugebiete im Westen
des Plangebietes, welche ,grofle Wunden® in der Landschaft darstellen und das Land-
schaftsbild vollstandig umgestalten. Im Rekultivierungsplan ist der Aspekt des Landschafts-
bildes ebenfalls zu bericksichtigen. Andererseits schufen die Altbergbaugebiete Sekun-
darbiotope wie Pingen oder Trockenbiotope, welche das Landschaftsbild beleben, an Stel-
len, wo urspriinglich meist monotone Ackerflachen zu finden waren.

Fur den Tourismus spielt das Gebiet keine Rolle. Es wird besonders von der einheimischen
Bevdlkerung zur Naherholung genutzt. Dabei sind die Spazierbereiche um die Ortschaften
Zu verbessern, indem zusatzliche Strukturen geschaffen werden, welche zum Erleben der
Landschaft beitragen. Dariiber hinaus fiihrt, gut ausgeschildert, der Lutherweg durch die
Gemeinde Starkenberg. Das radtouristische Wegenetz besteht aus lokalen Radwegen, die
im Gemeindegebiet in der Regel auf vorhandenen StralRen verlaufen.

Die im Gemeindegebiet Starkenberg vorhandenen, sehenswerten Kultur- und Baudenkmale
besitzen eine ortsbildpragende Wirkung. Dazu gehdren die Kirchen in Dobraschitz, in
Wernsdorf, in Tegkwitz und in Grof3rdda. Im Wasserturm in Neuposa — der ehemalige Was-
serspeicher fir die Trinkwasserversorgung der Bergarbeitersiedlung — befindet sich eine
Ausstellung, die auf Nachfrage besichtigt werden kann.

11.6 Vorhandene und prognostizierte Nutzungskonflikte

Nutzungskonflikte ergeben sich aus allen Siedlungsformen, der landwirtschaftlichen und un-
tergeordnet der forstwirtschaftlichen Nutzung, der Bergbautatigkeit, die Nutzung des Gelan-
des fir regenerative Energien (Windrader, Solarparks, Biogasanlagen), Ver- und Entsor-
gungsanlagen sowie durch das vorhandene Strafl3en- und Schienennetz.

Neue Nutzungskonflikte ergeben sich aus den geplanten Siedlungserweiterungen, der Pla-
nung der Solarparks, neuen Windradern sowie der fortschreitenden Bergbautatigkeit.

11.7 Leitbilder fir die Sicherung und Entwicklung der Schutzguter

Auf der Grundlage der Ubergeordneten Leitbilder fir den Naturraum Altenburger Lo3gebiet
kénnen die Leitbilder fur die Gemeinde Starkenberg wie folgt konkretisiert werden:
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Schutzgut Arten und Biotope

e Erhaltung aller Schutzgebiete und geschitzten Biotope und Stabilisierung als Le-
bensraume fir seltene Pflanzen und Tiere;

e Erhaltung der entstandenen Natur- und Kulturlandschaft mit seinem kleinflachigen
Mosalik;

e Renaturierung der FlielRgewasser einschlie3lich der Randstrukturen als Lebensraume

und wichtige Elemente im Biotopverbund,;

Erhoéhung der Biotopvielfalt, Vernetzung isoliert liegender Biotope;

Verdichtung der Vernetzungselemente;

Erhaltung und Erweiterung der standorttypischen und naturnahen Laubmischwalder;

Anpflanzung von Solitarbdumen und Baumgruppen;

Erhaltung und Entwicklung aller Trocken- und Feuchtbiotope, vor allem auf Splitter-

flachen durch biotopgerechte Pflege;

e Erganzung und Erweiterung der Streuobstbestande, vor allem an den Ortsréandern
und Waldrand.

Schutzgut Boden

e Erhaltung und Entwicklung nattrlicher Waldbestockung zur Pufferung und als Erosi-
onsschutz;

e Erhaltung oder Schaffung von Griunland in Talauen, besonders entlang von FlieRge-

wassern;

Parzellierung groRer Feldflachen durch Anlage von Heckenstreifen zum Windschutz;

Anlage von Gehdlzstreifen oder Pufferstreifen entlang der Straf3en;

extensive Nutzung der Auenwiesen und Halbtrockenrasen;

Umwandlung von Acker in Griinland Uber feuchten Gleybotden;

Entwicklung von Bau-/Siedlungsbereichen vorrangig auf bereits vorbelasteten Fla-

chen.

Schutzgut Wasser

e Erhaltung aller naturnahen FlieBgewasserabschnitte, Auenbereiche und Quellgebiete;
Renaturierung verbauter und begradigter Gewasserabschnitte (auch innerhalb der
Ortschaften) ;

e Erhalt aller Stillgewasser, auch wenn diese kiinstlich geschaffen wurden;

Schaffung oder Erhalt von gewasserbegleitenden Griinzonen;

¢ Verminderung bestehender Gewasserverunreinigungen durch ausreichende Klarung
der kommunalen Abwésser und Unterbindung des Nahrstoffeintrags;

e Erhalt aller Waldgebiete zur Minimierung des Oberflachenabflusses und Erhdéhung
des Retentionsvermdgens;

e Umwandlung von Acker in Grinland in den Uberschwemmungsbereichen zur Erho-
hung des Retentionsvermégens und zur Minderung des Nahrstoffaustrages in die
Gewasser;

e extensive Grinlandnutzung, ordnungsgemafie Landwirtschaft;

Minimierung der Oberflachenversiegelungen;

o Kkeine Ackernutzung bis an die Gewasserrander, Schaffung ausreichend groRer Puf-

ferstreifen.

Schutzgut Klima

Erhaltung aller Waldstrukturen als Frischluftproduktionsflachen;

Erhaltung der Offenflachen als Kaltluftentstehungsgebiete, vor allem in den Talern;
keine Verbauung der Kaltluft- und Frischluftabflussschneisen;

Durchgrinung der Ortschaften;

Anlage von Windschutzpflanzungen;

Immissions- und Larmschutzmallnahmen an den Stral3en.
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Schutzgut Erholung und Landschaftsbild

e Sicherung der erlebniswirksamen Strukturen (z.B. Walder und extensives Grinland
oder kleine Feldgehdlze und freie Bergkuppen);

o Anlage erlebnisreicher Strukturen im Offenland (z.B. Feldgehdlze, Hecken, Sdume
und Streuobstwiesen) ;

e Verbesserung des Landschaftsbildes, vor allem der Fernkulisse (Eingriinung der
Ortsrander und neuen Baugebiete, Schaffung von Begleitgriin entlang von Stral3en
und Trassen) ;

e Abschirmung der Stral3en und des Abbaugebietes wegen Immissions- und Larmbe-
lastungen;

e Entwicklung der Infrastruktur und Erweiterung des kulturellen und sportlichen Ange-
botes;

e Ausschluss empfindlicher Biotopbereiche vom Tourismus (Besucherlenkung).

11.8 Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Die Darstellungen des Landschaftsplanes fir die Gemeinde Starkenberg sind als Darstellun-
gen in den Flachennutzungsplan integriert worden.

Um die MaBnahmeflachen zur ,Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft - Ausgleichs-
flachen® von den Ubrigen Malinahmeflachen zum ,Schutz und zur Pflege von Boden, Natur
und Landschaft® im FNP besser zuordnen zu kénnen, ist eine farbliche Unterscheidung der
Umgrenzung vorgenommen worden (rot = Entwicklungsmal3nahmen, schwarz = Schutz- und
PflegemalRnahmen). Im Einzelnen wird auf den beiliegenden Beiplan verwiesen, in dem die
MaRnahmeflachen zur Entwicklung bzw. zum Schutz und zur Pflege von Boden, Natur und
Landschaft dargestellt sind.

Festlegungen im FNP, die sich im Bereich der planfestgestellten und noch gewidmeten
Bahnflachen befinden, gelten erst als zulassig, wenn die Bahnflachen freigestellt sind, d.h.
die Nutzung dieser Flachen zu Bahnzwecken nicht mehr méglich ist.

Die Umsetzung der im Flachennutzungsplan dargestellten und im Umweltbericht nédher be-
schriebenen MalRnahmen erfolgt in Abstimmung mit den Nutzern.

11.8.1 Rechtsverbindlich festgesetzte Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen

Da es im Gemeindegebiet nur einen Bauleitplan zum Solarpark Kleinréda gab, existieren
kaum rechtsverbindlich festgesetzte Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen. Die Ausgleichs-
und Ersatzmalnahmen fir den Solarpark befinden sich am 6stlichen Rand des Solarparks.

11.8.2 Landschaftspflegerische MaRhahmen

Fur Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen sollen nach den Anforderungen des BNatSchG
landwirtschaftliche Nutzflachen nur in notwendigem Umfang in Anspruch genommen werden.
Dies gilt insbesondere fur die Anspriiche auf fruchtbare Béden. Vorrangig soll Ausgleich oder
Ersatz durch naturwirksame Verbesserungen - MalRnahmen zur Entsiegelung, zur Wieder-
vernetzung von Lebensrdumen oder durch Bewirtschaftungs- bzw. Pflegemalinahmen, die
der dauerhaften Aufwertung von Naturhaushalt oder Landschaftsbild dienen, erbracht wer-
den (8 15 Abs. 3 BNatSchG).

Das BNatSchG sieht vor, dass MalRBhahmen, die hinsichtlich zu erwartender Eingriffe durch-
gefuhrt werden, als Ausgleichs-/ Ersatzmal3ihahmen anerkannt werden kénnen, wenn sie
ohne rechtliche Verpflichtung durchgefihrt werden, dafir keine 6ffentlichen Fordermittel in
Anspruch genommen werden, sie den Festlegungen der Landschaftsplanung nicht wider-
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sprechen und eine Dokumentation des Ausgangszustands der Flachen vorliegt (8 16 (1)
BNatSchG).

Um bei zukiinftig erforderlichen landschaftlichen Eingriffen die Suche nach den notwendigen
Ausgleichs- bzw. Ersatzflachen zu erleichtern, sollen im Gemeindegebiet geeignete Flachen
identifiziert werden, die sich fur den Aufbau eines Ausgleichsflachenpools eignen.

In der Entwicklungskonzeption des Landschaftsplanes werden verschiedene Flachen und
Maflinahmen benannt, welche aus naturschutzfachlicher Sicht geeignet sind, das Biotop- und
Landschaftspotential zu erweitern und zu verbessern:

Neuanlage von Wald,

Renaturierung / Verbesserung der Gewasserstruktur,
Wiederoffnung verrohrter Flie3gewasserabschnitte,
Herstellung von Uferrandstreifen,

Herstellung von Biotopverbundelementen,
Begriinung von Wegen und Straf3en,

Umwandlung von Acker in Griinland,

Eingriinung von Ortsrandern,

Neuanlage/ Erweiterung von Streuobstwiesen,
Entsiegelungsflachen sowie

Entwicklung zum Arten- und Biotopschutz in den Kiesabbaugebieten.

Hinsichtlich der Beschreibung der einzelnen MalRhahmen wird auf den Umweltbericht zum
FNP und den Landschaftsplan verwiesen. Dariiber hinaus liegt dem FNP ein Beiplan mit der
Lagekennzeichnung der MalZnahmen bei.

11.9 Schutzgebietsplanung

Als Geschutzter Landschaftsbestandteil (GLB) wird die ,Ehemalige Lehm- und Tongrube
Tegkwitz“ vorgeschlagen. Sie stellt einen idealen Lebensraumkomplex fir verschiedene Vo6-
gel (u.a. Neuntoter), Amphibien und Reptilien (u.a. Zauneidechse, Blindschleiche, Ringelnat-
ter, Laubfrosch und Kammmolch), Libellen oder Tagfalter dar. Die Gewasser sind in ihrem
Bestand zu erhalten. Fur die Erhaltung besonnter Uferzonen ist es notwendig die Gehdlze im
Uferbereich am Nord- und Westrand zurtickzudréngen. Die halboffenen Ruderal- und Halb-
trockenrasen sind durch dauerhafte Pflege offenzuhalten. Aufkommende Gehdlze sind hier
gelegentlich zu entfernen, wobei Einzelstraducher zu belassen sind.

Abbildung 56: ehemalige Lehm- und Tongrube Tegkwitz

Auch das ,Zweitschener Holz* ist ein Schutzgebietsvorschlag als Geschitzter Landschafts-
bestandteil (GLB). Dieses Gebiet liegt nur mit den Randbereichen im Plangebiet, die grof3ten
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Anteile werden vom Plangebiet umschlossen. Es ist ein mit Eichen-Hainbuchen-Wald be-
stecktes Restgehdlz mit naturnahen Hangwaldbereichen in der ansonsten waldarmen Land-
schaft entlang der Bachaue des Gerstenbaches und des sidlich Dobraschiitz entspringen-
den Quellbaches. Integriert werden auch angrenzende Wiesen. Das Zweitschener Holz ist
eines der wertvollsten Gehdlze im Einzugsgebiet der Osterlandischen Bache mit Vorkommen
von Tierarten und Pflanzengesellschaften der Roten Listen Thiringens. Das Gebiet ist fur
zahlreiche Tierarten, insbesondere von geschuitzten Arten aus den Gruppen der Kéfer, Lur-
che, Vogel und Saugetiere als Reproduktionsgebiet von Bedeutung. Beeintrachtigun-
gen/Gefahrdungen des Biotopkomplexes bestehen sowohl in einer Nutzungsintensivierung
der forstlichen Nutzung als auch in einer unsachgemafen Griunlandwirtschaft.

Seitens der UNB ist es vorgesehen, beide Gebiete kinftig als GLB unter Naturschutz zu stel-
len. Es gibt jedoch noch keinen zeitlichen Korridor fur die dafir erforderlichen Unterschutz-
stellungsverfahren.
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12 Land- und Forstwirtschaft
12.1 Landwirtschaft

Landwirtschaft ist die zielgerichtete Herstellung von pflanzlichen oder tierischen Erzeugnis-
sen auf einer zu diesem Zweck bewirtschafteten Flache. Nach § 201 BauGB ist der Land-
wirtschaft insbesondere der Ackerbau, die Wiesen- und Weidewirtschaft einschliel3lich Tier-
haltung zuzuordnen, soweit das Futter Uberwiegend auf den zum landwirtschaftlichen Betrieb
gehdrenden, landwirtschaftlich genutzten Flachen erzeugt werden kann. Daruber hinaus
werden die gartenbauliche Erzeugung, der Erwerbsobstbau, der Weinbau, die berufsmafiige
Imkerei und die berufsmaRige Binnenfischerei zur Landwirtschaft gerechnet.

Im Gliederungspunkt 4.5.3 der Begrindung sind die in Starkenberg angesiedelten, landwirt-
schaftlich tatigen Betriebe aufgezeigt. Sie sind in der Hauptsache in der Tier- und Pflanzen-
produktion tatig. Daneben werden Stromerzeugung und Landmaschinenhandel betrieben.

Im Flachennutzungsplan wurden insgesamt rund 2.011,6 ha als Flachen fur die Landwirt-
schaft dargestellt. Hinzu kommen die unter Punkt 5.4.3 dargestellten Sondergebietsflachen
fur Tierproduktion.

12.2 Forstwirtschaft und Wald

Forstwirtschaft bezieht sich auf das planmaflige Handeln des Menschen im Wald. Ziel dieser
Handlungen sind heute neben der Rohstofferzeugung auch das Erbringen von Leistungen
wie die Erhaltung der Walder, insbesondere als Schutz- und Erholungsraum.

In der Gemeinde Starkenberg sind einige Waldflachen im Sinne des § 2 des Thiringer
Waldgesetzes in seiner Neubekanntmachung vom 18. September 2008 vorhanden. Es wird
keine Forstwirtschaft betrieben. Es ist winschenswert den Anteil an Waldflachen aufgrund
der positiven Effekte des Waldes fir die Landschaft, wie z.B. dem Schutz vor Erosion und
dem Wasserspeicher bzw. -haltevermégen langfristig zu erhéhen.

Entsprechend der Ziele der Landes- und Regionalplanung in Thiringen ist mit Flachen der
Land- und Forstwirtschaft sparsam umzugehen. Sie sind zu erhalten, die Neuausweisung
von Siedlungs- und Verkehrsflachen sind zu vermeiden.

Im Flachennutzungsplan wurden insgesamt rund 70,1 ha als Waldflachen dargestellt. Davon
sollen 2,4 ha entwickelt werden.
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13 Flachenbilanz

Im Geltungsbereich des Flachennutzungsplanes (2.642 ha) liegen folgende baulich oder

sonst genutzte Flachen:

davon
Darstellung als GroRRe (ha) Planung /
Bestand :
Erweiterung
W Wohnbauflachen 31,2 ha 29,7 ha 1,5 ha
M gemischte Bauflachen 60,1 ha 59,7 ha 0,4 ha
G gewerbliche Bauflachen 11,0 ha 7,7 ha 3,3 ha
SO Tierproduktion 16,0 ha 14,2 ha 1,8 ha
Verkehrsflachen
Stral3e 49,5 ha 49,5 ha 0,0 ha
Schiene 11,0 ha 11,0 ha 0,0 ha
Flachen fur den Gemeinbedarf
(einschl. Sport- & Spielflachen) 6,6 ha 6,6 ha 0.0 ha
Siedlungsflache gesamt 185,4 ha 178,4 ha 7,0 ha
SO Solar 20,7 ha 18,8 ha 1,9 ha
SO Windenergie
im Zusammenhang mit der 33,3 ha 33,3 ha 0,0 ha
landwirtschaftlichen Nutzung
Grinflachen 41,9 ha 41,9 ha 0,0 ha
Wasserflachen 14,0 ha 14,0 ha 0,0 ha
Flachen fir die Landwirtschaft
ohne SO Wind in Zusammenhang mit | 2.011,6 ha 2.011,6 ha 0,0 ha
der landwirtschaftlichen Nutzung
Flachen fur Wald 70,1 ha 67,7 ha 2,4 ha
bergbaulich genutzte Flachen 265,0 ha 265,0 ha 0,0 ha
davon SQ Wind i_n Zusammenhang 58 ha 58 ha 0.0 ha
mit landwirt. Nutzung
SO Solar 1,5 ha 1,5 ha 0,0 ha
Verkehrsflachen 3,5 ha 3,5 ha 0,0 ha
Flachen f. d. Landwirtschaft 6,0 ha 6,0 ha 0,0 ha
gewerbliche Bauflachen 4,5 ha 3,6 ha 0,9 ha
Gesamtflache Starkenberg 2.642,0 ha 2.630,7 ha 11,3 ha
unselbststandige Darstellungen
Flachen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, 178,0 ha 95,1 ha 82,9 ha
Natur und Landschaft

Abbildung 57: Flachenbilanz
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Die in der Flachenbilanz enthaltene Bestandsangabe ergibt sich aus den vorhandenen bzw.
verbindlich zulassigen Nutzungen im Gemeindegebiet. Aus dem Abgleich zwischen den Be-
stands- und Planungsangaben ist zu erkennen, in welcher GréRenordnung Darstellungen
entgegen der Bestandsnutzung bzw. der verbindlich zulassigen Nutzung vorgenommen wur-
den.
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Quellen

Gesetze, Verordnungen, Bekanntmachungen

BAUGESETZBUCH (BAUGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September
2004 (BGBI. | S. 2414), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2017
(BGBI. I S. 2193) geandert worden ist,

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BAUNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 1990 (BGBI. | S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017
(BGBI. I S. 1057) geandert worden ist,

PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 (PLANZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S.
58), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057) geandert wor-
den ist,

GESETZ ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN DURCH LUFTVERUNREI-
NIGUNGEN, GERAUSCHE, ERSCHUTTERUNGEN UND AHNLICHE VORGANGE (BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZ-GESETZ - BIMSCHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Mai 2017
(BGBI. I S. 1298) ge&andert worden ist,

1. ALLGEMEINE VERWALTUNGSVORSCHRIFT ZUM BIMSCHG (Technische Anleitung zur
Reinhaltung der Luft — TA Luft) vom 24.07.2002, GMBI. 2002, S. 511,

6. ALLGEMEINE VERWALTUNGSVORSCHRIFT ZUM BIMSCHG (Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26.08.1998, verdoffentlicht im Gemeinsamen Mi-
nisterialblatt 49. Jg., 1998, Nr. 26., S. 503-515,

26. VERORDNUNG ZUR DURCHFUHRUNG DES BIMSCHG (Verordnung Uber elektromagne-
tische Felder — 26. BImSchV) vom 14.08.2013 (BGBI. | S. 3266)

GESETZ UBER DIE UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG (UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24.02.2010 (BGBI. S. 94), zuletzt geandert Artikel 4 Abs. 4 des
Gesetzes vom 05.05.2017 (BGBI. S. 1074),

THURINGER GEMEINDE- UND LANDKREISORDNUNG (THURINGER KOMMUNALORDNUNG -
THURKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBI. S. 41), zuletzt
geéandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24.04.2017 (GVBI. S. 91, 95),

GESETZ UBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (BUNDESNATURSCHUTZGESETZ -
BNATSCHG) vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 19 des
Gesetzes vom 13.10.2016 (BGBI. I. S. 2258),

THURINGER GESETZ FUR NATUR UND LANDSCHAFT (THURINGER NATURSCHUTZGESETZ -
THURNATG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.08.2006 (GVBI. S. 421), zu-
letzt geandert durch Gesetz vom 15.07.2015 (GVBI. S. 113),

GESETZ ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN BODENVERANDERUNGEN UND ZUR SANIERUNG
VON ALTLASTEN (BUNDES-BODENSCHUTZGESETZ — BBODSCHG) vom 17.03.1998 (BGBI. |
S. 502), zuletzt ge&ndert durch Art. 101 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBI. | S.
1474),

THURINGER GESETZ ZUR AUSFUHRUNG DES BUNDES-BODENSCHUTZGESETZES
(THURBODSCHG) vom 16.12.2003 (GVBI. S. 511), zuletzt geandert durch Gesetz vom
20.12.2007 (GVBI. S. 267, 276),

BUNDESBERGGESETZ (BBERGG) in der Fassung vom 13.08.1980 (BGBI. | S. 1310), zu-
letzt geéndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30.11.2016 (BGBI. I. S. 2749),

RAUMORDNUNGSGESETZ (ROG) in der Fassung vom 22.12.2008 (BGBI. | S. 2986), zu-
letzt gedndert durch Art. 124 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBI. I. S. 1474),
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THURINGER LANDESPLANUNGSGESETZ (THURLPLG) vom 11.12.2012 (GVBI. S. 450),

LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM THURINGEN 2025 (LEP 2025) Beschluss der Landes-
regierung zur Tharinger Verordnung tber das Landesentwicklungsprogramm am
15.05.2014, verkiindet am 04.07.2014 im Gesetz- und Verordnungsblatt fiir den Frei-
staat Thuringen, am 05.07.2014 in Kraft getreten,

REGIONALPLAN OSTTHURINGEN in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.06.2012
(Tharinger Staatsanzeiget Nr. 25/2012) sowie Entwurf des Abschnittes 3.2.2. Vorrang-
gebiete Windenergie des Regionalplanes Ostthiiringen vom 04.03.2016

THURINGER VERORDNUNG UBER DEN LANDESENTWICKLUNGSPLAN THURINGEN vom 06.
Oktober 2004 (GVBI. S. 754), zuletzt geandert durch Verordnung vom 09.07.2009
(GVBI. S. 726),
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Sonstige Quellen Uber Tragerbeteiligung

THURINGER LANDESVERWALTUNGSAMT

LANDRATSAMT ALTENBURGER LAND
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT ALTENBURGER LAND
STRARENBAUAMT OSTTHURINGEN

THURINGEN AGRAR — LANDWIRTSCHAFTSAMT ZEULENRODA
THURINGER LANDESAMT FUR DENKMALPFLEGE

THURINGER LANDESAMT FUR UMWELT UND GEOLOGIE
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Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg

Anlagen

Detailkarten zu allen Ortslagen in Starkenberg:

Breesen
Dobraschitz
Dolzig
Eugenschacht
Grof3rbda
Kleinrbéda
Kostitz
Kraasa
Kreutzen
Misselwitz
Naundorf
Neuposa
Oberkossa
Pohla

Posa
Starkenberg
Tanna
Tegkwitz
Wernsdorf
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Detailkarte Breesen

FNP Starkenberg
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Detailkarte Dobraschiitz

Dobraschiitz

FNP Starkenberg
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Detailkarte Dolzig

FNP Starkenberg
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Detailkarte Eugenschacht

FNP Starkenberg
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Detailkarte Kostitz

-FNP Starkenberg
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Detailkarte Keutzen

{.'r;:ll?l CH e D S

£ )

b {
or
/ L4 =
,;. L =

FNP Starkenberg

130




Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg

ZUM[ISSIIAl 21iex[1e3aQ

o
/
\

1aquariels dN 4

At ——— Y

ZMIOSSIN
IMSs e

131




Flachennutzungsplan fur die Gemeinde Starkenberg

Detailkarte Naundorf

FNP Starkenberg
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ADetaiIkarte Oberkossa

8
X
e
]
a
O
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Detailkarte Tegkwitz
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